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Unter dem Motto „Ha-Wei in Love“ lassen wir es am Fast-
nachtssamstag, den 14. Februar 2015 wieder richtig 
krachen. Die Ha-Weier Sitzung beginnt um 19.11 Uhr 
(Einlass 18.11 Uhr) im DGH. Karten sind für 8 € an der 
Abendkasse erhältlich. Helau!!!
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     Neuwahl des Seniorenbeirates

Seit einigen Jahren hat sich in der Stadt Osthofen der Seniorenbeirat als Interessenvertretung der älteren Mit-
bürger etabliert. Parteipolitisch neutral, weltanschaulich ungebunden und unabhängig vertritt er deren Belange 
gegenüber der Stadtverwaltung und Öffentlichkeit. Aufgrund des Ablaufes der Wahlperiode, findet

in der Zeit von
Montag, 02.03.2015 bis Freitag, 06.03.2015,

jeweils von 09.00 bis 12.00 Uhr,
in der Stadtverwaltung Osthofen, Friedrich-Ebert-Straße 31 - 33,

die Neuwahl des Seniorenbeirates mit einer Amtszeit bis 2019 in geheimer Abstimmung mittels Stimmzettel 
statt. Jeder Wähler darf maximal 7 Personen auf dem amtlichen Stimmzettel ankreuzen. Gewählt sind die 7 Kan-
didaten/innen auf die die meisten Stimmen entfallen.
Wahlberechtigt sind alle Senioren,
- die am Wahltag 60 Jahre und älter sind,
- seit mindestens drei Monaten in der Stadt Osthofen ihren Hauptwohnsitz haben
- und nicht nach § 2 Kommunalwahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Wir bitten die wahlberechtigten Senioren an der Wahl des Beirates rege teilzunehmen, um somit auch die Kandi-
daten für ihre anstehende Amtszeit zu unterstützen.
Briefwahl ist zugelassen und kann ab sofort bei der Stadtverwaltung Osthofen, Frau Wieder, persönlich oder auch 
telefonisch (06242/9127930) beantragt werden.
Gehbehinderte Personen, die ihr Wahlrecht nicht durch Briefwahl ausüben möchten, erhalten nach Absprache 
einen individuellen Wahltermin in vorgenanntem Zeitraum in einer barrierefreien Einrichtung. Bitte wenden Sie 
sich hierzu unter der vorstehend angegebenen Telefonnummer an Frau Wieder.

Osthofen, 02.02.2015
Stadtverwaltung Osthofen
Gez.: Klaus Hagemann, Erster Beigeordneter

     Kandidaten/innen für Seniorenbeiratswahl gesucht

Der Seniorenbeirat ist die Interessenvertretung der in Osthofen lebenden älteren Men-
schen. Er vertritt deren Belange gegenüber den Entscheidungsgremien der Stadt, macht 
auf Probleme aufmerksam und arbeitet konstruktiv an nachhaltigen Lösungen mit.
In der Zeit vom 2. März bis zum 6. März 2015 wird ein neuer Seniorenbeirat mit einer 
Amtszeit bis zum Jahr 2019 gewählt.
Im Interesse der älteren Menschen unserer Stadt ist es wichtig, dass sich möglichst viele 
Mitbürgerinnen und Mitbürger für dieses Ehrenamt zur Wahl stellen.
Wir bitten die Osthofener Senioren/innen (ab 60 Jahre) die bereit sind, für den 
Seniorenbeirat zu kandidieren, sich bis spätestens zum

Freitag, 20.02.2015, 12.00 Uhr

bei der Stadtverwaltung Osthofen, Frau Wieder, Tel.Nr. 06242/9127930 zu melden.
Gerne nehmen wir auch Ihre schriftliche Bewerbung entgegen an:

Stadtverwaltung Osthofen
-Seniorenbeiratswahl-
Fr.-Ebert-Straße 31 - 33

67574 Osthofen

Osthofen, 02.02.2015
Stadtverwaltung Osthofen
gez.: Klaus Hagemann, Erster Beigeordneter
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 ■ Notrufe

Feuerwehr  ..................................................................................................112
Krankentransporte und Unfallrettung  ............................................... 19222
Polizei  .........................................................................................................110
Giftinformationszentrale  .........................................Telefon: 06131/232466

 i Apothekennotdienst
www.aponet.de oder  ................................................................................... 0800-0022833
(kostenlos aus dem Festnetz) oder
Handy-Kurzwahl:  .................................................................................. 22833 (69 Ct./Min.)
Samstag, 14.02.2015
farma-plus-Apotheke, Kämmererstr. 7, 67547 Worms ............Tel. 06241/9773080
Sonntag, 15.02.2015
Nibelungen-Apotheke, St. Georgenstr. 48, 55232 Alzey .............Tel. 06731/96900
Wechsel jeweils 08.30 Uhr morgens.

 i Sprechstunden der Polizei
Jeden Donnerstag von 16.00 - 18.00 Uhr in der VG-Verwaltung in Westhofen, 
Wormser Str. 23, für alle Ortsgemeinden der VG Westhofen ....0 62 44 / 59 08 - 0
Die Sprechstunde des Hilfspolizeibeamten der VG Wonnegau findet Do. in 
der VG-Verwaltung in Westhofen, im EG, Zi. 8 von 17.00 - 18.00 Uhr statt
...........................................................................................................................06244/59 08 - 28

 i Kontakt zur Polizei
Polizeiinspektion Alzey .....................................................................Tel. 0 67 31 / 9 11 - 0
Für die Stadt Osthofen
Polizeiinspektion Worms  .......................................................................... 0 62 41 / 8 52-0

 i Sprechstunde der Schiedsfrau des Schiedsamtsbe-
zirks Westhofen

Gesprächstermine nach telefonischer Vereinbarung:
Frau Tirnitz-Parker ............................................................................... Telefon 06244/5110
oder Frau Zimmermann
(Vorzimmer Bürgermeister) .......................................................Telefon 06244/5908-12
während der üblichen Sprechzeiten Mo. - Fr. 08.00 - 12.00 Uhr und zusätzlich 
Do. 14.00 - 18.00 Uhr

 i Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten
Nach Terminvereinbarung
Frau Jung ist erreichbar unter der  ............................................. Tel. 0 62 44 / 91 81 67
oder  .....................................................................................................Tel. 01 51 / 501 77 434

 i Jugendscout vom ASH 
Arbeitslosenselbsthilfe Alzey-Worms e.V.

Beratung zu Fragen der Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche, ALG I und II, 
Bewerbungshilfen, allgemeine Lebensberatung
Kostenfreie Jugendsprechstunde für 14- bis 25-Jährige 
in der Stadtverwaltung Osthofen, Goldbergstr. 28:
donnerstags 14.00 - 18.00 Uhr „Jugendscouts“
Ansprechpartnerin: Dipl.-Sozialarbeiterin Koblischeck)
Bitte um Terminvereinbarung  ....................................mobil 0162 544 05 31
Im Jugendbüro der Ortsgemeinde Westhofen
Ansprechpartner: Herr Hans Günter Marzahn
................................................................................... Tel. 06732 - 951269 / 0162 - 5439486
jugendscouts@ash-alzey.de www.ash-alzey.de
Träger: ASH Alzey-Worms e.V .
Das Projekt „Jugendscouts“ wird durch die EU, das Land Rheinland-Pfalz, das 
Jobcenter Alzey-Worms finanziert und vom Landkreis Alzey-Worms unterstützt.

 i Ärztlicher Notfalldienst
1. Bereitschaftsdienstzentrale Worms am Klinikum
Gabriel-von-Seidel-Straße 81, 67550 Worms
Telefon: 116 117
Öffnungszeiten:
·  Mittwoch 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
·  Freitag 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
·  Montag, Dienstag und Donnerstag von jeweils 19.00 Uhr, 
 bis zum Folgetag, 07.00 Uhr
·  An Feiertagen: vom Vorabend des Feiertags, 18.00 Uhr, 
 bis zum Folgetag, 07.00 Uhr
2. Bereitschaftsdienstzentrale Alzey am DRK Krankenhaus
Kreuznacher Straße 7 - 9, 55232 Alzey, Telefon: 116 117
Öffnungszeiten:
·  Mittwoch 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
·  Freitag 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
·  Montag, Dienstag und Donnerstag von jeweils 19.00 Uhr, 
 bis zum Folgetag, 07.00 Uhr
·  An Feiertagen: vom Vorabend des Feiertags, 18.00 Uhr, 
 bis zum Folgetag, 07.00 Uhr
Hinweis: Generell hat jeder Patient die freie Wahl, bei welcher Bereitschafts-
dienstzentrale er ärztliche Leistungen in Anspruch nimmt. Im Falle eines Haus-
besuchs wird er über die Rufnummer 116 117 automatisch mit der zuständigen 
BDZ verbunden. Bitte achten Sie zudem darauf, den Begriff „Ärztlicher Bereit-
schaftsdienst“ zu verwenden. Der Begriff „Ärztlicher Notfalldienst“ ist hier nicht 
korrekt, da in akuten Notfällen selbstverständlich der Rettungsdienst oder Not-
arzt verständigt werden muss.

 i Zahnärztlicher Notfalldienst
im Kreis Worms ............................................................... Tel. 0 18 05 / 66 68 76
....................................................................................................(14 Ct. aus dem dt. Festnetz)
Wochenend-Notfalldienst von Freitag 15.00 Uhr bis Montag 08.00 Uhr.
An Feiertagen von 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des folgenden Tages.
Feste Sprechzeiten der Notfalldienstpraxis: freitags 16.00 Uhr - 17.00 Uhr, 
samstags und sonntags 10.00 Uhr - 11.00 Uhr und 16.00 Uhr - 17.00 Uhr.

 i Sozialpsychiatrischer Dienst
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms, An der Hexen-
bleiche 36, Alzey
Beratung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Kontaktper-
sonen.
Information u. Terminvereinbarung Montag bis Freitag, 08.30 - 12.00 Uhr
unter der Rufnummer ................................................Tel. 0 67 31 / 4 08 - 60 11; - 60 12

 i Pflegestützpunkte
Kostenlose und trägerneutrale Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Men-
schen und deren Angehörige
Beratungsbereich: Verbandsgemeinde Eich, Wonnegau (Stadt Osthofen 
und VG Westhofen), VG Monsheim
Ansprechpartner:
Pflegestützpunkt des Landkreises Alzey Worms
Frau Markheim .............................................................................Telefon: 06731/4966972
Schafhäuser Straße 45, 55232 Alzey .............................................Fax: 06731/4966973

 i Sprechstunde des Behindertenbeauftragten
Jeden 1. Mittwoch im Monat im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde 
Wonnegau, Wormser Straße 23 in Westhofen,
Besprechungszimmer, Altbau 1. Stock, oder
nach Terminvereinbarung.
Herr Hangen ist erreichbar unter  .......................................................... Tel. 06242/3599
oder  ........................................................................................................Tel. 0151/566 10 547

 i Sorgentelefon
der Landwirtschaftl. Familienberatung der Kirchen
.......................................................................................... Tel. 0 63 21 / 57 68 08

 i Telefonseelsorge
www.telefonseelsorge.de ............................................................... Tel. 0800 / 111 0 111

 i Notruf für misshandelte Kinder und Jugendliche
Kostenfreie Telefonnummer  ...................................................................... 0800-1110333
erreichbar montags - freitags 15.00 - 19.00 Uhr
Kreisjugendamt Alzey-Worms ..............................................................Tel.: 06731/408-0
erreichbar während der allg. Dienstzeiten

 i Weißer Ring Alzey - Worms
und Selbsthilfegruppe Überfallopfer ........................................ Tel. 0 67 31 / 94 19 62

 i Notdienst Abwasserbeseitigung
Bei Störungen in der Kanalisation außerhalb der Öffnungszeiten der 
Verbandsgemeindeverwaltung  ................................................. Tel. 01 77 / 5 90 84 05
Notdienst der Stadtverwaltung Osthofen für den Außenbereich
Nach Dienstschluss und an Wochenenden: ............................... Tel.: 0173/9553 964

 i Störungsdienst Gasversorgung
e-rp  ........................................................................................................Tel. 07 00 / 00044033

 i Störungsdienst Kabelfernsehen
Kabelcom Rheinhessen GmbH  .................................................. Tel. 0 61 33 / 5 78 37 3

 i EWR AG Worms
Störungsdienst  ................................................................................. Tel. 08 00 / 1 84 88 00
Notdienst der Elektro-Innung Worms: ...................................... Tel. 01 72 / 7 41 55 74
Täglich von 18.00 - 06.00 Uhr, Wochenende von Freitag, 18.00 Uhr - Montag, 
06.00 Uhr

 i Wasserwerk Osthofen
Störungsdienst der Wasserversorgung ..................................Tel. 0 62 42 / 50 05 - 40

 i Wehrführer im Bereich der VG Westhofen
Wehrleiter .........................................................Andreas Steinborn, Tel. 06244/8539151
Bechtheim ..........................................................................Dieter Jacobs, Tel. 06242/5330
Bermersheim ........................................................................ Harald Kroll, Tel. 06244/7591
Dittelsheim-Heßloch .................................................Andreas Antony, Tel. 06244/7920
Frettenheim ..............................................................................siehe Dittelsheim-Heßloch
Gundersheim ..................................................Andreas Steinborn, Tel. 06244/8539151
Gundheim .........................................................................Werner Renz, Tel. 06244/57186
Hangen-Weisheim..........................................................Wilfried Lingler, Tel. 06735/311
Hochborn ................................................................................Walter Balz, Tel. 06735/8265
Monzernheim ............................................................ Benedikt Laux, Tel. 06244/905101
Osthofen .........................................................................Klaus Anders, Tel. 06242/915186
Westhofen ..................................................................... Michael Thier, Tel. 06244/579795

 i Wertstoffhof Dittelsheim-Heßloch  
an der Kläranlage

Dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr (Nov. bis Febr. 15.00 bis 17.00 Uhr)
Donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr (Nov. bis Febr. 15.00 bis 17.00 Uhr)
Samstags von 08.00 bis 12.00 Uhr

 i Wertstoffhof Osthofen,  
Verlängerte Schumanstraße

Dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
Samstags von 08.00 bis 12.00 Uhr

 i Ruftaxi
Vorbestellung mindestens 1 Stunde vor gewünschter Abfahrt.
Richtung Worms und zurück  ..................................................................06241 / 309 052
Richtung Alzey und zurück (für Dittelsheim-Heßloch und
Frettenheim):  .......................................................................................... Tel. 0 67 31 / 62 66
Richtung Alzey und zurück (für Hangen-Weisheim,
Hochborn, Monzernheim):  ..............................................................Tel. 0 67 31 / 4 63 43



Wonnegau - 5 - Ausgabe 7/2015 I 13. Februar 2015

Amtlicher Teil - Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

Verbandsgemeinde
Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau
E-Mail: post@vg-wonnegau.de, Internet: www.vg-wonnegau.de
Telefon: (0 62 44) 59 08-0, Fax: (0 62 44) 59 08-51
Standort Osthofen: Goldbergstraße 28, 67574 Osthofen
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr,  Do. 14.00 - 18.00 Uhr
Standort Westhofen: Wormser Straße 23, 67593 Westhofen
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr,  Do. 14.00 - 18.00 Uhr
Bürgerdienste: zusätzlich Do. 7.00 - 8.00 Uhr, 18.00 - 19.00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren  
Vorsitzende und Pressewarte der Ortsvereine,

im Rahmen der Fusion der Stadt Osthofen mit der Verbandsgemeinde 
Westhofen ist auch die Verschmelzung der seitherigen beiden Amtsblät-
ter zum Amtsblatt Wonnegau erfolgt.
Aufgrund dessen ist der Inhalt des Amtsblattes seit dem 01. Juli 2014 
wesentlich umfangreicher geworden.
Die vertraglichen/finanziellen Bedingungen mit dem Verlag Wittich sind 
so gestaltet, dass die Kapazität der amtlichen Bekanntmachungen und 
der Vereinsnachrichten in einem gewissen Verhältnis zum nichtamtli-
chen Teil/Anzeigenteil stehen muss. Darüber hinaus gehende Seiten sind 
zusätzlich finanziell abzugelten.
Es ist deshalb zukünftig nicht mehr möglich, gleichlautende Texte von 
Vereinen unter mehreren Rubriken, bzw. unter mehreren Ortsgemeinden 
zu veröffentlichen. Der jeweilige Ortsverein kann nur noch in der ihm vor-
behaltenen Rubrik seiner Ortsgemeinde Texte einstellen.
Die Leserinnen und Leser des Amtsblattes können so gezielt die Veröf-
fentlichungen im Vereinsteil der Ortsgemeinde lesen, in der die Ortsver-
eine beheimatet sind.
Sofern noch nicht geschehen, bitten wir In diesem Zusammenhang die 
mit der Schriftführung der Vereine beauftragten Verantwortlichen, sich 
unter www.cms.wittich.de als Redakteur anzumelden. Wir schalten Sie 
sodann unmittelbar für die Rubrik Ihres Vereines frei, so dass Sie Ihre Texte 
ohne Zeitverzögerung einreichen können.
Sollten Sie Rückfragen haben oder bei der Anmeldung am CMS- 
System Hilfe benötigen, erreichen Sie uns wie folgt:

Cornelia Drewing
VG Wonnegau

Dienstgebäude Goldbergstr. 28, 67574 Osthofen
Tel. 06242/5004-21

Wir helfen Ihnen gerne jederzeit weiter.

Walter Wagner
Bürgermeister

Hinweis einmalige Textveröffentlichung
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Schule

Grund- und Realschule plus Westhofen
Anmeldetermine  
für das Schuljahr 2015/2016

09.02.2015 bis 27.02.2015 (die Schule ist über Fasching geschlossen)
Montag bis Donnerstag  08:00 - 15:00 Uhr
Freitag  08:00 - 12:00 Uhr
Zusatztermin: Samstag, 21.02.2015  09:00 - 12.00 Uhr
Bitte mitbringen:
Halbjahreszeugnis der 4. Klasse, Empfehlungsschreiben der Grund-
schule, Geburtsurkunde oder Familienstammbuch, Lichtbild für das 
MAXX-Ticket (Fahrschüler/innen)

Einladung zur Informationsveranstaltung
Wir laden Sie herzlich zur
Informationsveranstaltung für Schulneulinge 2015
am Donnerstag, 26.02.2015, 19:30 Uhr,
in die Aula unserer Schule ein. An diesem Abend werden wir über den 
Schulanfang und die Ganztagsschule berichten.

Freiwilliges Soziales Jahr an der Otto-Hahn-Schule  
in Westhofen
Interessierte junge Menschen haben die Chance, ein Freiwilliges Sozi-
ales Jahr an der Otto-Hahn-Schule - Grund- und Realschule plus und 
Ganztagsschule in Angebotsform - zu absolvieren. Die zukünftigen 
FSJ-ler können in das Berufsfeld Schule und Erziehung hineinschnup-
pern und erste Erfahrungen sammeln. Sie unterstützen je nach indivi-
duellen Fähigkeiten das pädagogische Personal bei der Gestaltung von 
Nachmittagsangeboten, begleiten die Mittagessensbetreuung, helfen 
bei der Kleingruppenarbeit und unterstützen bei Events, Projekten und 
Klassenfahrten. Das Freiwillige Soziale Jahr in Ganztagsschulen richtet 
sich an junge Frauen und Männer zwischen 16 und 27 Jahren. Das Bil-
dungsjahr bietet Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung, Berufso-
rientierung und zum sozialen Engagement. Die FSJ-Schulhelfer/-innen 
starten ihren meist zwölfmonatigen Einsatz zu Schuljahrbeginn.
Bewerbungen bitte direkt an die Schule zu Händen der Rektorin 
Mireille Bürcky. Auf Wunsch gibt es auch die Möglichkeit einer Hos-
pitation.
Mehr Informationen auf der Homepage www.ohs-westhofen.de

Grundschule Bechtheim
Anmeldung „Kann-Kinder“ in der 
Grundschule Bechtheim für das Schul-
jahr 2015/2016
Liebe Eltern!
Am Mittwoch, dem 25.02.2015, von 08.00 Uhr 

bis 10.00 Uhr, können die Kinder angemeldet werden, die nach dem 
1. September 2015 ihren 6. Geburtstag haben und noch nicht schul-
pflichtig sind. Bitte bringen Sie Ihr Kind dazu mit.
Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde oder das Stammbuch mit. Auch 
benötigen wir den Nachweis, dass Ihr Kind den Kindergarten besucht 
hat. Das Formular dazu erhalten Sie im Kindergarten. Um Wartezeiten 
zu vermeiden, melden Sie sich bitte bis zum 20.02.2015 bei uns in der 
Grundschule (Tel.: 06242/2407).

Mit freundlichen Grüßen
Astrid Bretz, Rektorin

Grundschule Dittelsheim-Heßloch
Anmeldung der Kann-Kinder für das 
Schuljahr 2015/2016
Liebe Eltern,
am Montag, den 02.03.15, von 08.00 Uhr bis 

10.00 Uhr, können die Kinder angemeldet werden, die nach dem 1. 
September 2015 ihren 6. Geburtstag haben und noch nicht schul-
pflichtig sind. Bitte bringen Sie Ihr Kind dazu mit. Ebenso ist der Nach-
weis, dass Ihr Kind den Kindergarten besucht vorzulegen.

Grundschule Gundersheim
Anmeldung der Kann-Kinder für das Schul-
jahr 2015/2016
Liebe Eltern,
am Dienstag, dem 24.02.2015, von 08.00 Uhr bis 

10.30 Uhr, können die so genannten Kann-Kinder in der Grundschule 
Gundersheim angemeldet werden.
Legen Sie bitte die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch bei 
der Anmeldung vor und bringen Sie Ihr Kind mit. Ebenso ist der Nach-
weis, dass Ihr Kind den Kindergarten besucht, vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
Henrike Rembold-Huppert, Schulleiterin

IGS Osthofen informiert
Weihnachtsmärchen im Januar?!
Geht nicht? Geht doch!

Die 5. Klassenstufe der IGS Osthofen besuchte am Donnerstag, 
15.01.2015 mit ihren Tutoren das hessische Staatstheater in Wiesba-
den. Auf dem Programm stand das Stück „SCROOGE oder Weihnachten 
vergisst man nicht“.

Redaktionsschluss  
des Amtsblattes
Für Kalenderwochen ohne Vorverlegung 
wegen Feiertagen ist
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr
Wir weisen darauf hin, dass der 
Redaktionsschluss für alle Teile 
des Amtsblatt in Kalenderwochen 
ohne Feiertage Montag, 12.00 Uhr 
ist.
Dabei handelt es sich um einen 
fixen Zeitpunkt - nach diesem 
Zeitpunkt eingegangene Beiträge 
können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden bzw. erscheinen im darauf folgenden 
Amtsblatt, sofern dann noch Aktualität gegeben ist.
Bitte haben Sie Verständnis, dass vom Redaktionsschluss 
keine Ausnahmen gemacht werden können.
Im CMS WEB kann nach Redaktionsschluss nur noch auf 
die folgende Kalenderwoche zugegriffen werden, um 
Texte einzustellen.
Zeitliche Vorverlegungen werden hervorgehoben recht-
zeitig im Amtsblatt abgedruckt.
Darüber hinaus erhalten Redakteure, die für einen News-
letter angemeldet sind, zusätzlich eine Information über 
die Redaktionsschluss-Verlegung wegen Feiertagen auf 
ihre hinterlegte Email-Adresse.
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Wenn knapp 115 Schülerinnen und Schüler einen Ausflug unterneh-
men, erfordert das schon eine etwas größere Organisation, denn 
Zugfahrpläne müssen studiert, Tickets gekauft und viele Kinder beauf-
sichtigt werden. Aber die Tutoren der 5. Klassen sind genau wie ihr Stu-
fenleiter Profis und meisterten alle Aufgaben mühelos. So konnten die 
IGS Schüler einen angenehmen Tag im Staatstheater Wiesbaden ver-
bringen und somit einmal mehr über ihren Tellerrand schauen und die 
tolle Atmosphäre im neobarocken Ambiente genießen.
Angesprochen fühlten sie sich auch vom Inhalt des Weihnachtsstücks, 
dessen Botschaft lautet: Es lohnt sich hier auf Erden ein guter Mensch 
zu sein, denn dann wird man sich gerne an dich erinnern.
Ebenezer Scrooge ist der Inbegriff eines herzlosen Geizhalses, für den 
Weihnachten totaler Humbug darstellt. In der Weihnachtsnacht ent-
führen ihn sein verstorbener Geschäftspartner und die drei Geister der 
Weihnacht. Danach ist Scrooge nicht mehr der, wer er mal war.
Nach ausgiebigen Fotoshootings und Autogrammen der Schauspie-
ler/innen verbrachten die Klassen noch einige Zeit in Wiesbaden und 
konnten dann gegen 16 Uhr von ihren Eltern am Bahnhof in Osthofen 
in Empfang genommen werden.

Rebecca Herd (Tutorin der Klasse 5d)

VHS Wonnegau
Deutschkurs in Bechtheim
In Kooperation mit der Grundschule Becht-
heim bietet die KVHS ab Donnerstag, 19. Feb-
ruar, 09.30 bis 11.00 Uhr, einen Deutschkurs 

an. Adressaten dieses Kursangebots sind Menschen, die bereits länger 
in Deutschland leben und jetzt die deutsche Sprache von Grund auf ler-
nen möchten. Der Unterricht findet einmal pro Woche im Medienraum 
der Grundschule statt. Dieser befindet sich im ersten Stockwerk des 
Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr (gegenüber dem Marktplatz). 
Die Anmeldung ist in der ersten Unterrichtsstunde möglich.Für weitere 
Auskünfte zu diesem Sprachkurs stehen die Geschäftsstelle der KVHS 
in Alzey (Herr Zuber, Tel.: 06731/494745) und Frau Lilo Hagemann, VHS 
Wonnegau, Tel.: 06242/3141, gerne zur Verfügung.

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr  
Westhofen

Hinweis
Mitgliederversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr 
Westhofen e.V. am Freitag, dem 20.02.2015, 19:30 Uhr im Feuer-
wehrgerätehaus Wormser Straße 23 A die Westhofen e.V.
Bitte beachten Sie die Tagesordnung in der Rubrik OG Westhofen, För-
derverein der Freiwilligen Feuerwehr Westhofen e.V.

Ortsgemeinden

Dittelsheim-Heßloch
Dorfgemeinschaftshaus, Bahnhofstraße 57, 
Telefon: (0 62 44) 90 52 16, Fax: (0 62 44) 90 52 17
E-Mail: dittelsheim-hessloch@vg-wonnegau.de
Internet: www.dittelsheim-hessloch.de
Büro-Öffnungszeiten: Die. u. Do.: 15.00 Uhr - 18.30 Uhr
Sprechz. Ortsbürgermeister: Die. 10.30 Uhr - 12.00 Uhr
und Do. 16.00 - 18.30 Uhr 

Neuverpachtung Hospital Heßloch
Die Stiftung Hospital Heßloch bietet folgende unbestockte Wein-
berge meistbietend zur Neuverpachtung an.
Flur 1  Nr. 148/4  584 qm
Flur 1  Nr. 148/5  584 qm
Flur 1  Nr.149/2  575 qm
Laut Satzung erfolgt die Vergabe ausschließlich an Winzer aus dem 
Ortsteil Heßloch.

Elisabeth Kolb-Noack, 1. Vorsitzende der Stiftung Hospital Heßloch

Benutzungsordnung für die Kloppberghalle der 
Ortsgemeinde Dittelsheim-Heßloch
Der Ortsgemeinderat von Dittelsheim-Heßloch hat in seiner Sitzung 
am 20.11.2014 folgende Benutzungsordnung beschlossen:

§ 1 
Allgemeines 

(1) Die MZH ist eine öffentliche Einrichtung und steht in der Träger-
schaft der Ortsgemeinde Dittelsheim-Heßloch. Soweit sie nicht für den 
Übungs- und Wettkampfsport der Grundschule Dittelsheim-Heßloch 
benötigt wird, stehen die Räumlichkeiten der MZH zur Verfügung für: 
-  eigene Zwecke der Ortsgemeinde 
-  Sportorganisationen 
-  kulturtreibende, gemeinnützige, caritative Vereine und Verbände 
-  Religionsgemeinschaften 
-  zugelassene politische Parteien 
-  private Personen (für Veranstaltungen/ Feierlichkeiten) 
Anderen Institutionen, kommerziellen Veranstaltungen oder orts-
fremden Personen werden die Räume nur mit Genehmigung des/der 
Bürgermeisters/in zur Verfügung gestellt. Die Erlaubnis hierfür kann 
gewährt werden, sofern kein ortseigener Bedarf besteht, d.h. ortsan-
sässige Vereinigungen/ Privatnutzer haben Vorrang bei der Belegung. 
(2) Für die allgemeine Nutzung stehen nachfolgende Räumlichkeiten 
zur Verfügung, die sowohl gesamthaft als auch einzeln genutzt werden 
können. Dies sind: die Halle (Spielfeld), die Bühne, der großer Neben-/ 
Mehrzweckraum, die Küche und die Sanitäranlagen.
(3) Jede Nutzung ist nur nach der Maßgabe dieser Benutzungsordnung 
und im Rahmen des aktuellen Benutzerplanes möglich und erlaubt. 
(4) Jede Nutzung wird in dem Belegungsplan eingetragen.
(5) Die zulässigen Besucherzahlen dürfen nicht überschritten werden: 
a. Tischbestuhlung = 196 Personen 
b. Reihenbestuhlung = 300 Personen 
c. Keine Bestuhlung (stehende Besucher) = 300 Personen Sollten mehr 
als 300 stehende Personen Platz finden, ist eine Genehmigung der 
zuständigen Brandschutzdienststelle/Feuerwehr einzuholen.
(6) Bei Sportveranstaltungen in der MZH dürfen die Zuschauer nur in 
den ausgewiesenen Besucherbereichen zugelassen werden. 

§ 2 
Anmeldung/ Genehmigung 

(1) Die Genehmigung der Benutzung der MZH oder einzelner Räum-
lichkeiten wird bei der Ortsverwaltung beantragt. Sie erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid, in dem der Nutzungs-zweck und die Nutzungs-
zeit festgelegt sind. Sie setzt den Abschluss eines Benutzungsvertrages 
voraus, in dem diese Benutzungsordnung als Vertragsbestandteil gilt 
und die damit verbunden Bedingungen und Verpflichtungen aner-
kannt werden. 
(2) Außerhalb des Sportbetriebes und der Meldungen zum Veranstal-
tungskalender sind Anträge zur Benutzung der MZH in der Regel bis 
31.Oktober für das Folgejahr zu stellen. Unterjährige Anträge für Ver-
anstaltungen sind rechtzeitig, möglichst 14 Tage vor der Veranstaltung, 
beim Bürgermeister oder dessen Beauftragten zu beantragen. Bei der 
Anfrage ist, neben dem Nutzungszweck und der Nutzungszeit auch 
der verantwortliche Leiter oder eine verantwortliche Person (oder 
Stellvertreter/in) der Veranstaltung/ Nutzung zu benennen, welche bei 
der Veranstaltung/ Nutzung zwingend anwesend sein muss. 
(3) Schule, Vereine, Organisationen und sonstige Vereinigungen, die 
regelmäßig die Mehrzweckhalle benutzen, haben einen Benutzungs-
plan vorzulegen. Der Benutzungsplan muss spätestens 1 Monate vor 
Nutzungsbeginn vorliegen. Mit der Genehmigung des Benutzungspla-
nes und des Abschlusses des Benutzungsvertrages gilt die Erlaubnis 
für jede einzelne Veranstaltung als erteilt. 
(4) Benutzungsgenehmigungen werden widerruflich erteilt. Einen 
Widerruf haben die Benutzer insbesondere bei Verstößen gegen die 
Benutzungsordnung und gegebenenfalls im Einsatzfall der Feuerwehr 
zu erwarten. Im Falle des Widerrufs besteht kein Anspruch auf eine Ent-
schädigung. 
(5) Die Belegungsabsprachen sind verbindlich und die festgelegten 
Zeiten sind einzuhalten. 
(6) Ein Anspruch auf Genehmigung besteht grundsätzlich nicht. 
(7) Aus wichtigen Gründen, z.B. bei dringendem Eigenbedarf der 
Gemeinde, kann die Genehmigung zurückgenommen oder einge-
schränkt werden; das gilt auch bei nicht ordnungsgemäßer Nutzung 
der Halle, insbesondere bei einem Verstoß gegen die Benutzungsord-
nung. Benutzer die wiederholt einen unsachgemäßen Gebrauch von 
der Halle machen und gegen die Benutzungsordnung erheblich ver-
stoßen, werden von der Benutzung ausgeschlossen. 
(8) Die Ortsgemeinde hat das Recht, die Halle aus Gründen der Pflege 
und Unterhaltung vorübergehend ganz oder teilweise zu schließen.
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(9) Maßnahmen aus Absatz 7 und 8 lösen keine Entschädigungspflicht 
aus. Die Ortsverwaltung haftet auch nicht für etwaige Einnahmeaus-
fälle. 
(10) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dafür Sorge zu tragen, 
dass Veranstaltungen mit Musik jeglicher Art bei der GEMA zur Geneh-
migung angemeldet bzw. angezeigt werden müssen. Die Gemeinde 
Dittelsheim-Heßloch wird von etwaigen Schadensersatzansprüchen 
freigestellt, die aus einer Verletzung der Nutzungsrechte entstehen. 

§ 3 
Hausrecht 

Das Hausrecht übt die Gemeinde Dittelsheim-Heßloch durch den/die 
Bürgermeister/in oder deren/dessen Beauftragten aus; ihren Anord-
nungen ist Folge zu leisten. Sie überwachen den ordnungsgemäßen 
Betrieb und die sachgerechte Nutzung. Wird gegen geltendes Recht 
verstoßen oder diese Nutzungsordnung nicht eingehalten, kann der 
Beauftragte Zuwiderhandelnde des Hauses verweisen. In schweren 
Fällen kann die Gemeinde ein befristetes oder dauerndes Hausverbot 
aussprechen. 

§ 4 
Umfang der Nutzung 

(1) Die Benutzung der Mehrzweckhalle wird von der Ortsgemeinde 
Dittelsheim-Heßloch in einem Benutzungsplan geregelt. 
(2) Eine Abtretung von genehmigten Benutzerzeiten durch den Benut-
zer an Dritte ist nicht zulässig. 
(3) Über die Benutzbarkeit im Einzelfall entscheidet die Ortsverwaltung. 

§ 5 
Benutzungsplan 

(1) Die Ortsgemeindeverwaltung stellt jährlich im Voraus einen Benut-
zungsplan auf, in dem neben dem Eigenbedarf vorrangig die Benut-
zung durch die Schule und danach durch Sportorganisationen und 
andere Vereine festgelegt wird. Hierbei werden die Belange des Ver-
sehrten- und Behindertensports, des Freizeitsports und des Fremden-
verkehrs angemessen berücksichtigt.
(2) Die Benutzer sind zur Einhaltung des Benutzerplanes verpflichtet und 
haben Ausfälle von geplanten Veranstaltungen rechtzeitig zu melden. 
(3) Der Benutzerplan wird im Hinblick auf etwaige Anpassungen jähr-
lich überprüft. Unterjährig notwendige Anpassungen werden von der 
Ortsgemeindeverwaltung zeitnah durchgeführt (z.B. bei privaten Ver-
anstaltungen/ Feiern etc.). 

§ 6 
Pflichten der Benutzer 

Soweit die Pflichten der Benutzer nicht Gegenstand anderer Regelun-
gen sind, ergeben sie sich aus den nachfolgenden Absätzen. 
(1) Die Benutzung der MZH sowie der entsprechenden Einrichtungen, 
Geräte etc. beschränkt sich ausschließlich auf den vereinbarten Zweck 
der Nutzung. 
(2) Wie bereits in § 2 Abs.2 vermerkt, hat immer eine verantwortliche 
Person anwesend zu sein. Benutzen mehrere Vereine gleichzeitig die 
MZH so hat man sich auf eine Vertrauensperson zu einigen, um organi-
satorische Schwierigkeiten zu vermeiden. 
(3) Beschädigungen und Verluste aufgrund der Benutzung sind sofort 
der Ortsgemeinde oder ihrer Beauftragten zu melden.
(4) Mit den überlassenen Räumen, Nebenräumen, Anlagen, Inventar, 
Geräten und sonstige Einrichtungen ist pfleglich und mit gebührender 
Sorgfalt umzugehen. Auf die schonende Behandlung von Boden und 
Wänden sowie aller Einrichtungsgegenstände ist besonders zu achten. 
Die Benutzer sind aufgefordert dazu beizutragen, dass die Kosten für 
Unterhaltung und Betrieb der MZH so gering wie möglich gehalten 
werden. 
(5) Der Hallenboden darf im Sportbetrieb nur mit geeigneten Sport-
schuhen (abriebfeste helle Sohle) betreten werden. 
Beim Handballspiel dürfen sowohl die Hände als auch die Bälle nicht 
geharzt werden. 
(6) Das Aufräumen, der Aufbau von Tischen und Stühlen obliegen dem 
Veranstalter. Die Grobreinigung aller benutzten Räume hat direkt nach 
der Veranstaltung zu erfolgen, spätestens jedoch bis 11.00 Uhr des auf 
die Veranstaltung folgenden Tages (wenn bis dahin keine weitere Nut-
zung geplant ist). Der Abbau von Tischen und Stühlen erfolgt nach der 
Abnahme durch die Ortsgemeinde. Die Abnahme wird vor Nutzung 
zwischen dem Nutzer und der Ortsgemeinde vereinbart. 
(7) Jugendlichen ist der Verzehr von alkoholischen und alkoholhaltigen 
Getränken im Rahmen des Jugendschutzgesetzes in den überlassenen 
Räumen und auf dem dazu gehörenden Grundstück nicht gestattet. 
(8) Schilder, Tafeln, Plakate, Bekanntmachungen u.ä. dürfen nur mit 
Erlaubnis der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters oder dessen 
Beauftragte angebracht werden. Dekorationen dürfen nur so ange-

bracht werden, dass diese keine Schäden an Wänden und Inventar 
hinterlassen. 
(9) Belästigungen der Anlieger durch an- und abfahrende Fahrzeuge 
sind soweit wie möglich zu vermeiden. 
(10) Belästigung durch laute Musik ist zu vermeiden. Ab 22.00 Uhr ist 
die Lautstärke auf Zimmerlautstärke zu beschränken und Fenster und 
Türen sind geschlossen zu halten. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen (Landesimmissionsschutzgesetz). 
(11) Jedwede Brandgefährdung ist durch sorgfältiges Umgehen mit 
Feuer und Licht auszuschließen. 
(12) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungsgegenstände dürfen 
nicht aus den Räumen bzw. aus dem Gebäude entfernt werden. 
(13) Laut Gesetz ist das Rauchen in allen Räumen verboten. 
(14) Das Mitbringen von Tieren ist untersagt. 
(15) Fundsachen sind umgehend der Vertrauensperson oder in der 
Gemeindeverwaltung abzugeben. 
(16) Die Ein- und Ausfahrten zur Mehrzweckhalle sind von parken-
den Fahrzeugen freizuhalten, so dass ein Einsatz der Feuerwehr nicht 
behindert wird. 5 

§ 7 
Ordnung des Sport- und sonstigen Betriebes 

(1) Die Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes setzt die 
Bestellung eines verantwortlichen Leiters voraus (siehe auch § 2 Abs.2). 
Er ist der Ortsverwaltung namentlich zu benennen. 
(2) Alle Geräte und Einrichtungen der MZH sowie ihrer Nebenräume 
dürfen nur ihrer Bestimmung gemäß benutzt werden. 
(3) Schwingende Geräte (Ringe, Taue etc.) dürfen grundsätzlich nur von 
einer Person benutzt werden. Ein Verknoten von Tauen ist untersagt. 
(4) Geräte und sonstige Einrichtungsgegenstände dürfen nur getragen 
bzw. mit den entsprechenden Transportgeräten befördert werden. 
(5) Verstellbare Geräte (Barren, Pferde etc.) sind nach der Benutzung 
wieder tief- und festzustellen. Fahrbare Geräte müssen von den Rollen 
entlastet werden. 
(6) Benutzte Geräte, einschl. des Recks sind nach der Benutzung auf 
ihren Aufbewahrungsplatz zurückzubringen. 
(7) Für das Wechseln der Kleider müssen die vorhandenen Umkleide-
kabinen benutzt werden. Der Zutritt zu ihnen ist nur den aktiv betei-
ligten Personen gestattet. Die Umkleide-, Wasch- und Duschräume 
sind geschlechterbezogen gekennzeichnet. Etwaige andere Zuteilung 
obliegt dem Verantwortlichen. 
(8) Nach Abschluss der Benutzung sind die Halle und ihre Nebenräume 
in den Zustand zu versetzen, in dem sie sich zu Beginn der Nutzung 
befunden haben. 
(9) Bei schulischer Nutzung und Übungsbetrieb sind der Genuss von 
alkoholischen Getränken sowie das Mitbringen von Glasflaschen und 
Gläsern untersagt. 

§ 8 
Aufsichtspflicht 

(1) Die Mehrzweckhalle darf nur unter Aufsicht und in ständiger Anwe-
senheit der verantwortlichen Person der Veranstaltung benutzt wer-
den (siehe auch §2 Abs.2). Sie ist verpflichtet, für die Befolgung dieser 
Benutzungsordnung zu sorgen. Den Anweisungen der das Hausrecht 
ausübenden Personen ist Folge zu leisten. 
(2) Schlüssel für die Mehrzweckhalle werden nur in begründeten Aus-
nahmefällen an die verantwortliche Person ausgehändigt. Bei Verlust 
der Schlüssel haftet diese für die entstandenen Folgekosten. 
(3) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind von der verant-
wortlichen Person vor der Benutzung zu überprüfen. Diese hat Schä-
den und Mängel an Inventar, Geräten und sonstigen Einrichtungen 
sofort der das Hausrecht ausübenden Person mitzuteilen. Geschieht 
dies nicht, so gelten die Gegenstände als ordnungsgemäß übergeben. 
(4) Die verantwortliche Person verlässt als letzte die Mehrzweckhalle 
und hat evtl. erhaltene Schlüssel unverzüglich persönlich wieder abzu-
liefern. Sie hat sich davon zu überzeugen, dass die Räumlichkeiten, 
Einrichtungen und Geräte sich nach Beendigung der Veranstaltung im 
ordnungsgemäßen Zustand befinden. Geöffnete Wasserhähne sind zu 
schließen, Licht ist überall zu löschen und andere sich evtl. in Betrieb 
befindliche energieabhängige Geräte sind abzuschalten, Fenster und 
Türen sind zu schließen. Die Übergabe erfolgt an den Bürgermeister 
oder dessen Beauftragten. 

§ 9 
Bewirtung 

(1) Eine Bewirtschaftung in der MZH und das Aufstellen und der Betrieb 
von Imbiss- und Getränkeständen auf dem Gelände der MZH erfolgen 
grundsätzlich nur mit Zustimmung der Gemeindeverwaltung und sind 
rechtzeitig vor der Veranstaltung zu beantragen.
(2) Die Zubereitung von Speisen darf nur in der dafür vorgesehenen 
Aufwärmküche erfolgen.
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(3) Die Verabreichung von Speisen und Getränken ist nur in den dafür 
vorgesehenen Räumlichkeiten gestattet. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung der Gemeindeverwaltung und sind rechtzeitig vor Veran-
staltung zu beantragen.
(4) In der Mehrzweckhalle dürfen außer Getränken nur Speisen wie 
Würstchen, Schnittchen und sonstige einfache Imbisse angeboten 
werden. Außer dem Aufwärmen von Speisen ist ein Kochen, Braten, 
Backen etc. untersagt. 

§ 10 
Reinigung 

(1) Eine Grundreinigung der genutzten Räumlichkeiten erfolgt durch 
den Benutzer, d.h. die Räumlichkeiten und das Inventar sind in ord-
nungsgemäßen Zustand zu übergeben. Genutztes Geschirr/ Gläser/ 
Besteck etc. sind zu spülen und zur Abnahme bereit zu stellen. Tische 
sind abgeräumt, die Räume aufgeräumt, der Boden gekehrt und die 
Toilettenanlage ist in ordnungsgemäßen Zustand zu hinterlassen. 
(2) Eine offizielle Übergabe wird durchgeführt und ein Abnahmepro-
tokoll erstellt. Das Protokoll ist zur Auszahlung der Kaution vorzule-
gen. Stellt die Ortsgemeinde erhebliche Verschmutzung fest, die nicht 
durch die Reinigungspauschale gedeckt werden kann, so werden die 
Mehrkosten für die Reinigung dem Benutzer in Rechnung stellt. 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

(1) Die MZH steht dem ortsansässigen Schulsport und den Sportorgani-
sationen nach Maßgabe des Sportförderungsgesetzes Rheinland-Pfalz 
in der jeweils gültigen Fassung und der folgenden Bestimmungen kos-
tenfrei zur Verfügung, soweit sie für den Übungs- und Wettkampfbe-
trieb benutzt wird. Veranstaltungen mit Einnahmen (Eintrittsgeldern) 
fallen nicht unter die Kostenfreiheit und unterliegen der Gebührenord-
nung. 
(2) Unter die Kostenfreiheit fallen weiterhin alle kommunalen Ver-
anstaltungen sowie Treffen, Sitzungen, Übungen etc. der örtlichen 
Vereine, Verbände und Organisationen etc. Veranstaltungen mit Ein-
nahmen (Eintrittsgeldern) fallen nicht unter die Kostenfreiheit und 
unterliegen der Gebührenordnung (3) Unter die Kostenfreiheit nach 
Abs. 1 und 2 fallen neben der gebühren- und mietfreien Benutzung 
der Halle und ihrer Nebenräume auch die Nutzung der Duschanlage 
sowie der Wasch- und Umkleideräume. 
(4) Für die Benutzung der Mehrzweckhalle (außer 1 und 2, greift die 
„Gebührenordnung Mehrzweckhalle Dittelsheim-Heßloch“, die dieser 
Nutzungsordnung anhängt. 
(5) Bei Vermietung der Mehrzweckhalle/ Räumlichkeiten der MZH ist 
vom Veranstalter/ Antragsteller eine Kaution nach o.g. Gebührenord-
nung zu stellen.

§ 12 
Haftung 

(1) Die Mehrzweckhalle, Nebenräume, Inventar, Einrichtungen und 
Geräte gelten in dem vorhandenen Zustand als ordnungsgemäß über-
geben, es sei denn, dass der verantwortliche Leiter (verantwortliche 
Person) Schäden und Mängel gemeldet hat.

(2) Der für die Benutzung verantwortliche Leiter (verantwortliche Per-
son) ist verpflichtet, Räume, Inventar, Einrichtungen und Geräte jeweils 
vor der Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den 
gewollten Zweck zu prüfen. Er muss sicherstellen, dass schadhaftes 
Inventar, schadhafte Geräte oder Anlagen nicht benutzt werden. 
(3) Der Veranstalter/ Benutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haft-
pflichtansprüchen seiner Bediensteten , Mitglieder oder Beauftragten, 
der Besucher seiner Veranstaltungen und Dritter für Schäden frei, die 
im Zusammenhang mit der Nutzung der überlassenen Räume, ihrer 
Einrichtungen und Ausstattung und der Zugänge zu den Räumen 
und Anlagen stehen. Die Freistellung umfasst sowohl die Erfüllung 
begründeter als auch die Abwehr unbegründeter Ansprüche, erfor-
derlichenfalls auch die Einleitung und Durchführung entsprechender 
prozessualer Maßnahmen.
(4) Der Veranstalter/ Benutzer verzichtet auf eigene Haftpflichtansprü-
che gegen die Gemeinde und für den Fall der eigenen Inanspruch-
nahme auf die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen gegen die 
Gemeinde und deren Bedienstete und Beauftragte. Die Gemeinde 
kann von dem Veranstalter/ Nutzer vor Erteilung der Genehmigung 
den Nachweis verlangen, dass eine ausreichende Haftpflichtversiche-
rung besteht, durch welche auch die Freistellungsansprüche gedeckt 
werden. Die Gemeinde empfiehlt, für alle Veranstaltungen eine aus-
reichende Haftpflichtversicherung abzuschließen. Sie soll den Veran-
stalter von Regressansprüchen schützen, wenn der Verursacher eines 
Schadens nicht selbst haftbar gemacht werden kann. 
(5) Der Veranstalter/ Nutzer haftet der Gemeinde für alle Schäden, die 
der Gemeinde im Zusammenhang mit der Nutzung an den Räumlich-
keiten sowie an den Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen ent-
stehen. 
(6) Die Gemeinde haftet nicht für finanzielle oder sonstige Nachteile, 
die dem Veranstalter/ Nutzern durch äußere Einwirkung oder höhere 
Gewalt entstehen. 
(7) Unberührt bleibt die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigen-
tümerin für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB. 
(8) Unbeschadet der getroffenen Vereinbarungen sind sämtliche Schä-
den, die im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen, der Gemeinde 
oder deren Beauftragten unverzüglich anzuzeigen. 
(9) Eine Haftung für Unfälle oder Diebstähle (z.B. Entwendung von 
Kleidungsstücken) etc. übernimmt die Gemeinde nicht. (10) Mit der 
Inanspruchnahme der Halle erkennen die benutzungsberechtigten 
Personen diese Benutzungsordnung und die damit verbundenen Ver-
pflichtungen ausdrücklich an (vgl. § 2 Abs.1). 

§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Benutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 8 

Dittelsheim-Heßloch, den 05.02.2015 
Elisabeth Kolb-Noack, Ortsbürgermeisterin



Wonnegau - 10 - Ausgabe 7/2015 I 13. Februar 2015

Gundersheim
Bürgerhaus, Am Römer 9, 
Telefon: (0 62 44) 90 51 03, Fax: (0 62 44) 90 51 04
E-Mail: gundersheim@vg-wonnegau.de
Internet: www.gundersheim.de
Sprechzeiten: Mo. 17.00 - 19.00 Uhr,  Do. 17.00 - 19.00 Uhr

Sitzung des  
Bau-, Umwelt und Friedhofsausschusses
am Donnerstag, dem 19. Februar 2015, 17.30 Uhr
Sitzungsort:  Treffpunkt: Friedhof Gundersheim (Friedhofshalle)
 Fortsetzung im Ratssaal des Bürgerhauses in Gunders-

heim
Die Sitzung ist nichtöffentlich.
Tagesordnung:
1.  Gestaltung des geplanten Urnen-Wiesengrabfeldes
2.  Eingrünungsmaßnahmen
3.  Anschaffung einer Friedhofsglocke
4.  Beratung über die Gestaltung eines Glockenturms
5.  Weitere Friedhofs-, Bau- und Grundstücksangelegenheiten
6.  Mitteilungen und Anfragen.

Straus, Ortsbürgermeister
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf www.vg-wonnegau.de 
einsehbar.

Aktuelles
Sprechstunde fällt aus
Am Rosenmontag findet keine Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
statt. Für die nächste Sprechstunde stehe ich gerne wieder am Don-
nerstag nächster Woche von 17.00-19.00 Uhr zur Verfügung.

Grundstücke gesucht
Die Umsetzung eines Neubaugebietes erfordert aus landespflege-
rischer Sicht die Bereitstellung und Begrünung von sogenannten 
Ausgleichsflächen. Damit soll ein Ausgleich für die Versiegelung von 
Flächen und den Naturhaushalt ermöglicht werden. Die Gemeinde ist 
daher grundsätzlich an einem Erwerb geeigneter Flächen interessiert. 
Dies können sowohl Acker- als auch Wiesenflächen mit geringerer 
Bodenqualität sein. Grundstückseigentümer, die sich eine Veräuße-
rung von Flächen für diesen Zweck vorstellen können, werden gebe-
ten, sich bei der Ortsgemeinde zu melden.

Erno Straus, Ortsbürgermeister

Hochborn
Gemeindehaus, Langgasse 21, 
Telefon: (0 67 35) 94 12 60, 
E-Mail: hochborn@vg-wonnegau.de
Internet: www.hochborn.de, Sprechzeiten: Mo. 19.00 - 20.00 Uhr

Sprechstunde fällt aus
Am Rosenmontag 2015 fällt die Sprechstunde der Ortsgemeinde 
Hochborn aus.

Herwarth Mankel, Ortsbürgermeister

Vollsperrung der Ortsdurchfahrt
am 17.02.2015 (Fastnachtsdienstag)
Aufgrund von Bauarbeiten in der Langgasse wird die Ortsdurchfahrt 
Hochborn am Dienstag, dem 17.02.2015 (Fastnachtsdienstag) für 
den Durchgangsverkehr komplett gesperrt.
Aus diesem Grund ist es der Rheinpfalzbus GmbH nicht möglich, die 
Haltestelle in Hochborn zu bedienen. Es findet daher an diesem Tag 
keine Personenbeförderung statt.
Wir bitten um Beachtung und Ihr Verständnis.

Verbandsgemeinde Wonnegau
- Ordnungsamt -
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf www.vg-wonnegau.de 
einsehbar

Monzernheim
Rathaus, Bahnhofstraße 4, Telefon: (0 62 44) 3 10, 
E-Mail: monzernheim@vg-wonnegau.de
Internet: www.monzernheim.de
Sprechzeiten:  Fr. 17.00 - 18.00 Uhr

Sprechstunde fällt aus
Die Sprechstunde am Freitag, den 13.02.2015 entfällt.

Ansgar Münnemann, Ortsbürgermeister

Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Hochborn
am 17.02.2015 (Fastnachtsdienstag)
Aufgrund von Bauarbeiten wird die Ortsdurchfahrt Hochborn am 
Dienstag, dem 17.02.2015 (Fastnachtsdienstag) für den Durch-
gangsverkehr komplett gesperrt.
Aus diesem Grund ist es der Rheinpfalzbus GmbH nicht möglich, die 
Haltestelle in Monzernheim „Ortsmitte“ zu bedienen. Auf der Linie 
427 (Westhofen - Alzey) wird daher an diesem Tag nur die Haltestelle 
„Ortsende“ angefahren.
Wir bitten um Beachtung und Ihr Verständnis.

Verbandsgemeinde Wonnegau
- Ordnungsamt -
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf www.vg-wonnegau.de 
einsehbar

Osthofen
Stadtverwaltung Osthofen, Friedrich-Ebert-Straße 31-33, 
Telefon: (0 62 42) 91 27 930, Fax: (0 62 42) 91 27 931
E-Mail: osthofen@wonnegau.de
Internet: www.osthofen.de
Sprechzeiten: Mo. + Die 08.00 - 12.00 Uhr, Mittwoch geschlossen
Don. 08.00 - 12.00 Uhr + 14.00 - 18.00 Uhr, Frei. 08.00 - 12.00 Uhr

Zuschüsse zur Förderung  
der Jugendarbeit in Vereinen
Anträge jetzt stellen!
Gemäß den Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur För-
derung der Jugendarbeit ortsansässiger Vereine und Beschluss des 
Stadtrates vom 15.12.2008 beträgt der Gesamtzuschussbetrag 10.000 
Euro. Dieser Betrag wird wieder an Osthofener Vereine, die Jugendar-
beit leisten, anteilig verteilt.
Wir weisen die Verantwortlichen der in Frage kommenden Vereine dar-
auf hin, dass ein formloser schriftlicher Antrag für das laufende Jahr
bis spätestens 1. März 2015
bei der Stadtverwaltung Osthofen, Friedrich-Ebert-Str. 31-33, einzurei-
chen ist.
Wir bitten ferner zu beachten, dass ein entsprechender Nachweis über 
die Anzahl der betreuten jugendlichen Vereinsmitglieder (Stichtag 
31.12.2014) und ein Verwendungsnachweis, welcher vom 1. Vorsitzen-
den und dem Kassenverwalter zu unterzeichnen ist, beigefügt wird.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Wieder, Telefon 06242/9127930, 
zur Verfügung.

Stadtverwaltung Osthofen
Gez.: Thomas Goller, Stadtbürgermeister

Das Jugendhaus Osthofen  
präsentiert
Programm für Februar 2015

03.02.   17:00-19:00 Uhr  Berufswahl mit System
04.02.   17:00-19:00 Uhr  Malideen mit „Herz“
05.02.   17:00-19:00 Uhr  Englischtraining
06.02.   16:00-18:00 Uhr  Coole Muffins leicht gemacht
10.02.   17:00-19:00 Uhr  Berufswahl mit System
11.02.   17:00-19:00 Uhr  Malwettbewerb zum
  Valentinstag
12.02.   17:00-19:00 Uhr  Englischtraining
13.02.   16:00-18:00 Uhr  Back deiner „Liebe“ ein Herz
17.02.   17:00-19:00 Uhr  Berufswahl mit System
18.02.   17:00-19:00 Uhr  Bastelideen zu Fastnacht  
19.02.   17:00-19:00 Uhr  Englischtraining
20.02.   16:00-18:00 Uhr  Multi-Kulti-Kochstube



Wonnegau - 11 - Ausgabe 7/2015 I 13. Februar 2015

24.02.   17:00-19:00 Uhr  Bewerbungstraining
25.02.   17:00-19:00 Uhr  Mal-Bastelstunden
26.02.   17:00-19:00 Uhr  Englischtraining
27.02.   16:00-18:00 Uhr  Multi-Kulti-Backstube

Valentina Abel, Stadtjugendpflegerin

Westhofen
Bürgerhaus, Ohligstraße 5, 
Telefon: (0 62 44) 2 50, Fax: (0 62 44) 90 93 51
E-Mail: westhofen@vg-wonnegau.de
Internet: www.gemeinde-westhofen.de
Sprechzeiten: Mo. 09.30 - 11.30 Uhr,  Di. u. Do. 17.00 - 19.00 Uhr

Dienststunden der Ortsgemeinde Westhofen 
während Fastnacht
Am Rosenmontag, dem 16.02.2015 und Fastnachtdienstag, dem 
17.02.2015 finden keine Bürgersprechstunden statt. In dringenden 
Fällen erreichen Sie mich über meine private Telefonverbindung.
Ich wünsche allen Fastnachtern eine schöne Zeit bis am Aschermitt-
woch alles vorbei ist.

O. Fehlinger, Ortsbürgermeister

Westhofener Jugendbüro, Ohligstraße 5, 67593 Westhofen, 06244-
909352; astrid@we-ju.de
Unsere Öffnungszeiten:
Jugendtreff für Teenies ab 13 Jahren:
Montag  16:30-19:30 Uhr
Dienstag  16:30-19:30 Uhr
Donnerstag  16:30-19:30 Uhr
Kindertreff für 8-12-Jährige:
Mittwoch  15:30-18:30 Uhr
Internetcafé und Jugendbüro:
Montag  15:00-16:30 Uhr
Dienstag  15:00-16:30 Uhr
Donnerstag  15:00-16:30 Uhr
 & nach Vereinbarung

Besuch der Eisdisco am 20.02.2015
Wir freuen uns schon sehr darauf, zu Disco-Sound und Lightshow 
gemeinsam übers Eis zu flitzen.
Abfahrt ist um 18.00 Uhr am Bürgerhaus in der Ohligstraße 5. Wir fah-
ren gemeinsam nach Ludwigshafen oder Darmstadt zur Eisdisco, da 
die Eisbahn in Ludwigshafen nicht überdacht ist, treffen wir die Ent-
scheidung je nach Wetterlage. Die Laufzeiten enden zwischen 22.00 
und 23.00 Uhr. Wir werden also zwischen 24.00 Uhr und 0.30 Uhr wie-
der in Westhofen sein. Wenn du mindestens 14 Jahre alt bist und dabei 
sein willst, kannst du ab sofort die Anmeldung im Jugendraum/-büro 
abholen. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 6,-€. Falls du keine Schlitt-
schuhe hast, solltest du noch 3,50€ für die Ausleihe Vorort mitbringen.
Wir freuen uns auf dich!
Ihr habt weitere Anregungen, Wünsche und Ideen für gemeinsame 
Aktionen, Projekte oder Ausflüge? Dann meldet euch bei mir! Ich bin 
schon sehr gespannt und freue mich auf die Umsetzung mit und für 
euch!

Eure Ortsjugendpflegerin Astrid Jakob

Andere öffentl. Körperschaften

Abwasserzweckverband Seebach
Feststellung des Jahresergebnisses 2013
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Seebach 
stellte in ihrer Sitzung am 19. Januar 2015 den durch die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH, Koblenz, 
geprüften Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013 fest. Dem Ver-
bandsvorsteher wurde für 2013 Entlastung erteilt.
Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 schließt auf der Aktiv- und Passiv-
seite mit einer Bilanzsumme von

1.072.000,63 €
ab.
Ein Jahresverlust 2013 bzw. ein Bilanzverlust entstand nicht.

Bestätigungsvermerk
Nach Abschluss der Prüfung durch die Treuhand GmbH, Koblenz, 
wurde dem Abwasserzweckverband Seebach für den Jahresabschluss 
zum 31.12.2013 der folgende uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
erteilt:

Schlussbilanz zum 31.12.2013
Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Abwasserzweckverbandes.
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Abwasserzweckver-
bandes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes 
geben keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.
Der festgestellte Jahresabschluss mit dem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers kann bei der Verbandsgemeindeverwaltung Won-
negu, Wormser Straße 23, 67593 Westhofen, eingesehen werden. Er 
liegt in der Zeit von Montag, 16. Februar 2015 bis einschließlich Diens-
tag, 24. Februar 2015, in Zimmer 16 zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus. Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf www.vg-wonne-
gau.de einsehbar.

Wagner, Verbandsvorsteher

Hinweis
Offenlage des Wirtschaftsplanes 2015/2016 
des Abwasserzweckverbandes Seebach
Der Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbandes Seebach für 
2015/2016 liegt in der Zeit von Montag, dem 16.02.2015 bis einschließ-
lich Dienstag, dem 24.02.2015 während der Dienststunden montags 
bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich donnerstags nach-
mittags von 14:00 bis 18:00 Uhr auf Zimmer 16 der Verbandsgemein-
deverwaltung Wonnegau, Wormser Straße 23 in 67593 Westhofen, zu 
jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.
Unbeachtlichkeit von Verfahrensmängeln 
beim Erlass von Satzungen
Es wird darauf hingewiesen, dass eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder von 
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach § 24 Abs. 6 GemO i.d.F. vom 31.01.1994 
in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich ist, wenn sie nicht 
schriftlich und unter der Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung geltend gemacht worden ist. Die Verletzungen sind schriftlich 
gegenüber dem Abwasserzweckverband Seebach, 67593 Westhofen, 
Wormser Straße 23, geltend zu machen.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf www.vg-wonnegau.de 
einsehbar.

Westhofen, den 04.02.2015
Abwasserzweckverband Seebach
Wagner, Verbandsvorsteher

Beschluss über den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseiti-
gungseinrichtung für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016
Die Verbandsversammlung hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- 
und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 
05.10.1999 am 19.01.2015 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2015 und 2016 wird wie folgt festge-
setzt:
1.  Der Erfolgsplan der Wirtschaftsjahre
 weist aus  2015  2016
  Erträge  484.200,00 €  464.700,00 €
 Aufwendungen   484.200,00 €   464.700,00 €
  Verlust   0,00 €  0,00 €
2.  Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes wird in Einnahmen und 

Ausgaben festgesetzt auf 
    311.580,00 €   261.580,00 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan zur Finanzierung 
von Ausgaben im Vermögenshaushalt erforderlich sind, wird festge-
setzt auf
  0,00 €  0,00 €
davon 
Förderdarlehen vom Land (zinslos)   (0,00 €)  (0,00 €)
Kredite vom Kreditmarkt   (0,00 €)  (0,00 €)
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§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermö-
genshaushalt gemäß § 102 GemO festgesetzt auf 
  0,00 €  0,00 €

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird 
festgesetzt auf
   325.000,00 €  325.000,00 €

§ 5
Der Abwasserzweckverband erhebt Umlagen nach § 9 der Verbands-
ordnung.
a) Erfolgsplan – laufende Umlage
1. Zur Festsetzung des Umlagesatzes im Erfolgsplan werden 
 die E/EGW angesetzt mit:
 Verbandsgemeinde Alzey-Land 
 - Dintesheim   380 E/EGW
 - Eppelsheim   2.130 E/EGW
 - Flomborn   1.880 E/EGW
 - Ober-Flörsheim   2.070 E/EGW 
  = 6.460 E/EGW
 Verbandsgemeinde Wonnegau 
  - Gundersheim   4.270 E/EGW
  (Betriebszweig Westhofen) 
 - Hangen-Weisheim   1.550 E/EGW
  - Hochborn   1.150 E/EGW
  - Westhofen   11.440 E/EGW
   = 18.410 E/EGW
   24.870 E/EGW
2.  Bei der Kostenverteilung nach dem Trockenwetterzufluss werden 

die nach der genehmigten Planung ermittelten Werte angesetzt:
 - Verbandsgemeinde Alzey-Land   20,90 l/s
 - Verbandsgemeinde Wonnegau   42,38 l/s
 (Betriebszweig Westhofen)   63,28 l/s
3.  Bei der Kostenverteilung für das Oberflächenwasser wird u.a. das 

nach der Planung zugrunde gelegte reduzierte Gesamteinzugsge-
biet (A red) angesetzt. Die Flächen verteilen sich auf

 - Verbandsgemeinde Alzey-Land   63,20 ha
 - Verbandsgemeinde Wonnegau   102,42 ha
 (Betriebszweig Westhofen)   165,62 ha
 b) Vermögensplan - Baukostenzuschüsse
 Die Umlagesätze für die Baukostenanteile im Vermögensplan 

werden getrennt nach den Bereichen Verbindungssammler mit 
Pumpwerken, den Regenentlastungen und den Anlageteilen der 
Kläranlage ermittelt und nach Beendigung der Maßnahme festge-
setzt. 

Westhofen, den 04.02.2015
Abwasserzweckverband Seebach
Wagner, Verbandsvorsteher

Abwasserzweckverband Riederbach
Feststellung des Jahresergebnisses 2013
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Riederbach 
stellte in Ihrer Sitzung am 19. Januar 2015 den durch die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH, Koblenz, 
geprüften Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013 fest. Dem Ver-
bandsvorsteher wurde für 2013 Entlastung erteilt.
Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 schließt auf der Aktiv- und Passiv-
seite mit einer Bilanzsumme von

 308.413,10 €
ab.
Ein Jahresverlust 2013 bzw. ein Bilanzverlust entstand nicht.
Bestätigungsvermerk
Nach Abschluss der Prüfung durch die Treuhand GmbH, Koblenz, 
wurde dem Abwasserzweckverband Riederbach für den Jahresab-
schluss zum 31.12.2013 der folgende uneingeschränkte Bestätigungs-
vermerk erteilt:

Schlussbilanz zum 31.12.2013
Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Abwasserzweckverbandes.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Abwasserzweckver-
bandes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes 
geben keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.
Der festgestellte Jahresabschluss mit dem Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers kann bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wonne-
gau, Wormser Straße 23, 67593 Westhofen, eingesehen werden. Er liegt 
in der Zeit von Montag, 16. Februar 2015 bis einschließlich Dienstag 
24. Februar 2015, in Zimmer 16 zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf www.vg-wonnegau.de 
einsehbar.

Wagner, Verbandsvorsteher

Kreisverwaltung Alzey-Worms
Kommunalpolitik ist Frauensache
„Überzeugende Präsentation“
„Wir können auch in diesem Jahr unsere erfolgreiche Fortbildungsreihe 
für ehrenamtlich tätige Frauen mit Unterstützung des rheinland-pfäl-
zischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung fortsetzen 
und damit auch den neu gewählten Frauen in den Räten ein Unter-
stützungsangebot machen“, freut sich die Gleichstellungsbeauftragte 
des Landkreises Alzey-Worms Katharina Nuß über die aus Mainz sig-
nalisierte Förderzusage. Das Frauenbüro startet im März mit einem 
zweitägigen Seminar unter Leitung der Bildungsreferentin Gisela Abts. 
Die Teilnehmerinnen widmen sich dem Thema „Überzeugende Prä-
sentation“. Ein weiteres - inhaltlich ergänzendes Seminar zum Thema 
„Moderation von Veranstaltungen“ wird im April angeboten. Die Semi-
nare können als Paket gebucht, aber auch einzeln besucht werden. 
Im Präsentationsseminar werden fundierte, methodische Kenntnisse 
erworben, womit es den Teilnehmerinnen möglich wird, Ideen und 
Fakten ansprechend vorzustellen und sich in Diskussionen überzeu-
gend zu behaupten. Die Teilnehmerinnen erwerben Kenntnisse, die 
der eigenen Entwicklung dienen, die sie befähigen gut und sicher 
vorbereitet in Veranstaltungen aufzutreten, um sich erfolgreich in Poli-
tik und Erwerbsleben einzumischen. Mit Übungen und Rollenspielen 
werden die persönlichen Erfahrungen jeder Teilnehmerin aus ihrem 
politischen, ehrenamtlichen, oder Arbeitsalltag rekonstruiert und Mög-
lichkeiten der Veränderungen erprobt. Dabei stehen die Themen „Wie 
bereite ich mich auf eine Präsentation vor, wie präsentiere ich mich bei 
verschiedenen Anlässen, wie bewältige ich souverän und angemessen 
knifflige Kommunikationssituationen?“ im Vordergrund. Das Seminar 
findet in den Räumen der Kreisverwaltung in Alzey statt, am Mittwoch, 
18. und Donnerstag, 19. März 2015, jeweils von 9.00 bis 16.30 Uhr. Es 
wird ein Teilnahmebeitrag von 80.-€ (inkl. Material und Verpflegung) 
erhoben. Anmeldungen nimmt das Frauenbüro der Kreisverwaltung 
bis 04.03.15 entgegen: frauenbuero@alzey-worms.de, Telefon: 06731-
4081251.

Kindertagespflege: Servicestelle bietet  
Material und Beratung
Die Kindertagespflege ist neben den Kindertagesstätten das zweite 
Standbein in der Kinderbetreuung im Landkreis Alzey-Worms. Gerade 
Eltern von noch sehr kleinen Kindern entscheiden sich oft für eine 
Tagesmutter - genauso wie diejenigen, die durch ihre Arbeitszeiten 
bedingt eine Betreuung in den so genannten Randzeiten suchen. 
Gleichzeitig ist die Kindertagespflege eine attraktive Tätigkeit für alle, 
die gerne selbstständig sein und mit Kinder arbeiten möchten. Um 
Tagespflegepersonen bei ihrer Aufgabe optimal zu unterstützen, die 
Kommunikation untereinander zu fördern und Netzwerke aufzubauen, 
hat das Kreisjugendamt Alzey-Worms in Zusammenarbeit mit dem Dia-
konischen Werk Worms-Alzey vor fünf Jahren die „Servicestelle Kinder-
tagespflege“ im Mehrgenerationenhaus in der Alzeyer Schlossgasse 13 
gegründet. Neben Beratung und Unterstützung bietet die Einrichtung 
Tagespflegepersonen die Möglichkeit, Babymöbel, Autositze, Kinder-
wagen und Spielmaterialien auszuleihen. Geleitet von Diplom-Sozial-
pädagogin Michaela Roser finden regelmäßige Treffen der Tagesmütter 
oder -väter statt. In Kooperation mit den Fachkräften des Jugendamtes, 
Angelika Mehling-Felten und Andrea Merck, werden Weiterbildungs-
angebote entwickelt und gemeinsame Veranstaltungen geplant. „Der 
Zweig der Kindertagespflege ergänzt das hervorragend ausgebaute 
Betreuungsangebot unserer Kindertagesstätten im Landkreis Alzey-
Worms. Die zentrumsnah gelegene Servicestelle bietet Tagesmüttern 
und -vätern wichtige Unterstützung bei ihrer verantwortungsvollen 
Tätigkeit“, betont Landrat Ernst Walter Görisch. Gemeinsam mit Karin 
Mettner, Leiterin des Diakonischen Werkes Worms-Alzey, Jugendamts-
leiter Arno Herz und der stellvertretenden Leiterin des Kreisjugend-
amtes, Frederike Fleischer, zeigte sich Landrat Görisch voll des Lobes 
für die erfolgreiche Arbeit der Servicestelle. „Unsere Angebote treffen 
auf eine sehr gute Resonanz“, berichtet Michaela Roser von der glei-
chermaßen intensiven wie erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt. 100 Tagespflegepersonen, die jährlich rund 245 Kinder 
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betreuen, bietet die Servicestelle Beratung und praktische Hilfe. Neben 
dem kostenfreien Verleih der Gerätschaften bietet die Servicestelle 
Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen. Jede Tagespflegeperson 
muss im Zeitraum von zwei Jahren ein Fortbildungsmodul absolvieren. 
Ein weiterer Baustein zur Qualitätssicherung. Für die Qualifizierung 
von Tagespflegeperson erhält der Landkreis vom rheinland-pfälzi-
schen Kinder- und Jugendministerium 2015 eine Förderung in Höhe 
von 5920 Euro. Informationen zur Tagespflege bei Michaela Roser per 
E-Mail unter Michaela.Roser@dwwa.de oder unter der Rufnummer 
(06731) 5471548, montags bis Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr. Im Jugend-
amt stehen Angelika Mehling-Felten und Andrea Merck unter der Ruf-
nummer (06731) 408- 5031 oder -5032 auch für Frauen und Männer, 
die sich für eine Tagespflegetätigkeit interessieren, zur Verfügung.

Finanzamt Worms-Kirchheimbolanden
Kfz-Steuer wird vom Zoll erhoben -  
Zahlungen nur noch an Bundeskasse möglich
Automatische Weiterleitung von Zahlungen an die  
bisherigen Konten endet zum 1. März 2015
Bereits seit April 2014 hat der Zoll die Bearbeitung der Kraftfahrzeug-
steuer von den rheinland-pfälzischen Finanzämtern übernommen.
Wie in Informationsschreiben und verschiedenen Presseveröffentli-
chungen hingewiesen, hat sich die Bankverbindung für die Zahlung 
der Kfz-Steuer mit dem Zuständigkeitswechsel ebenfalls geändert: 
Zahlungen sind nur noch an die zuständige Bundeskasse der Haupt-
zollämter möglich, nicht mehr an die Finanzkassen der Länder. Last-
schrifteinzugsermächtigungen bleiben jedoch weiterhin gültig und 
wurden auf die neuen Bankverbindungen umgestellt. Überweisungen 
dagegen, die noch an die Landesfinanzkasse gerichtet sind, werden ab 
dem 1. März 2015 nicht mehr automatisch an die zuständige Bundes-
kasse weitergeleitet. Die hier eingehenden Zahlungen werden daher 
zurück überwiesen.
Dies kann unangenehme Konsequenzen für die betroffenen Fahrzeug-
halter haben: Neben Säumniszuschlägen kann im schlimmsten Fall 
eine Zwangsabmeldung folgen.
Ansprechpartner rund um die Kfz-Steuer für das nördliche Rheinland-
Pfalz bis zur Höhe Alzey-Worms ist das Hauptzollamt Ulm. Für den süd-
lichen Teil sind dies die Hauptzollämter Karlsruhe und Saarbrücken.
Neue Bankverbindung
Für das Hauptzollamt Ulm ist dies:
Bundesbank - Filiale München 
DE51 7500 0000 0075 0010 09 MARKDEF1750
Für das Hautzollamt Saarbrücken ist dies:
Bundesbank - Filiale Saarbrücken 
DE25 5900 0000 0059 0010 58 MARKDEF1590
Für das Hauptzollamt Karlsruhe ist dies:
Bundesbank - Filiale Saarbrücken 
DE36 5900 0000 0059 0010 54 MARKDEF1590
Eine Liste der örtlichen Kontaktstellen findet sich unter www.zoll.de.
Infos zur Kraftfahrzeugsteuer gibt es unter der Zentralen Auskunft der 
Zollverwaltung: Telefon: 0351/44834-550; E-Mail: info.kraftst@zoll.de

Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD)
Rosenmontag: Regionalstellen der SGD Süd 
in Mainz sind geschlossen
Am Rosenmontag (16. Februar 2015) sind die Mainzer Regionalstellen 
Gewerbeaufsicht und Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd geschlossen. Die 
Dienststellen am Standort Neustadt, Kaiserslautern und Speyer haben 
geöffnet.
Am Fastnachtsdienstag bleiben alle Dienststellen der SGD Süd geöffnet.

DLR Rheinhessen-Nahe
Arbeitskreise Landwirtschaftliche Betriebsleiter Mainz 
und Alzey
Zu den Informationsveranstaltungen zur Frühjahrssaison im Ackerbau 
sind alle interessierten Landwirte und alle sonstigen Interessenten 
herzlich eingeladen.
Termine:
Montag, der 23. Februar 2015 in Oppenheim, Aula des DLR
Mittwoch, der 25. Februar 2015 in Alzey, Haus der Landwirtschaft, 
Vortragsraum 1. OG
Beginn: jeweils 19:30 Uhr
Themen: Empfehlungen zu Sorten, Düngung und Pflanzenschutz zur 
Frühjahrssaison im Ackerbau, Aktuelles, Ergebnisse des Landesbrau-
gerstenwettbewerbes
Referenten: Michael Richter und Martin Nanz

Nichtamtlicher Teil

Vereine und Verbände
 Ortsgemeinden

Bechtheim

Gesangverein Concordia 1877 
Bechtheim
An alle Fastnachter der Kampagne 2015
Am Dienstag, den 17. Februar 2015 findet der tradi-
tionelle Fastnachtsumzug in Bechtheim statt. Beginn 

ist um 14.11 Uhr. Narren, die mitmachen möchten, melden sich bitte 
bei Ernst-Peter Jacobs (Tel.Nr. 1473).
Der Umzug geht durch folgende Straßen:
Erfurter Straße, Bahnhofstraße, Kuhpfortenstraße, Schwanenstraße, 
Am Markt, Steig bei der Warte, Marie-Luisen-Straße, Spitzenbergstraße, 
Wilhelmstraße, Saulgasse, Gaustraße, Pfandturmstraße und Martin-
Luther-Straße.
Die Anwohner werden gebeten am Umzugstag in der Zeit von 12.00 
- 17.00 Uhr die Straßen freizuhalten, damit die Fastnachtswagen unge-
hindert passieren können.
Am Umzugstag haben Sie noch die Möglichkeit Fastnachtsfähnchen zu 
kaufen. Bitte greifen Sie zu und unterstützen damit den Gesangverein 
von Bechtheim!
Vor, während und nach dem Umzug werden auf dem Marktplatz auch 
Essen und Getränke vom Gesangverein angeboten. Wir laden Sie alle 
herzlich ein beim Umzug mitzumachen, zuzuschauen und die Fast-
nacht in Bechtheim anschließend ausklingen zu lassen.

Rassegeflügelzuchtverein Bechtheim
Männer- und Damenstammtisch
Der Männerstammtisch des RGZV Bechtheim findet am 20.02.2014 ab 
19.00 Uhr im Weinhaus Lohmann statt.
Der Damenstammtisch trifft sich am 27.02.2014 ab 19.00 Uhr eben-
falls im Weinhaus Lohmann.
Freunde und Gönner sind hierzu herzlich eingeladen.

Förderverein „Freunde der Bechtheimer Basilika“
Gelungenes Schlachtfest für die Bechtheimer Basilika!
Darum ist es nun an der Zeit, allen zu danken, die zu diesem Erfolg 
beigetragen haben. Besonders hervorzuheben ist die gesamte Familie 
Völker mit ihren Freunden, die nicht nur die allseits gelobten Kartoffel-
knödel nach Hausmacher Art zubereitet haben, sie sind schon seit Jah-
ren die tragende Säule dieser Aktion! Übrigens waren es Bechtheimer 
Kartoffeln, welche wie der Wein und auch der Schnaps von großzügi-
gen Bechtheimer Winzern komplett gespendet wurden. Allerherzlichs-
ten Dank dafür an Euch alle, natürlich auch an die zahlreichen Gäste, 
die uns ein ordentliches Ergebnis ermöglicht haben.

Dittelsheim-Heßloch

Kath. Kirchenchor Cäcilia Hessloch
Jahreshauptversammlung
Am Dienstag, dem 24.02.2015 findet um 20.00 Uhr im Hause St. 
Sebastian die Jahreshauptversammlung des Kath. Kirchenchores Cäci-
lia 1965 Heßloch statt. Hierzu werden alle Mitglieder recht herzlich ein-
geladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die 1. Chorsprecherin
2. Totengedenken und Gebet für die verstorbenen Mitglieder
3. Jahresbericht des Chorteams
4. Jahresbericht des Chorleiters
5. Bericht der Kassenverwalterin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Bestellung eines Wahlleiters
8. Wahl des 1. Chorsprechers
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Der neu gewählte Chorsprecher übernimmt den weiteren Verlauf der 
Versammlung.
9. Wahl des 2. Chorsprechers
10. Wahl des Kassenverwalters
11. Wahl des Schriftführers
12. Wahl der 2 Beisitzer
13. Bestellung der Kassenprüfer für das Jahr 2015
14. Bestellung des Kassierers
15. Bestellung des Notenwarts
16. Bestellung der Gratulations- und Kondolationsbeauftragen
17. Bestellung eines geistlichen Beauftragten
18. Musikalisches Programm für das Jahr 2015
19. Verschiedenes (Schriftliche Anträge können eingereicht werden.)

Landfrauenverein  
Dittelsheim-Heßloch

Aktuelles
06.03.2015, ab 19.00 Uhr Stammtisch in der „Eiche“ im OT Hessloch
24.02.2015, 19.00 Uhr „Pflanzenschutz im Hausgarten“ mit Herrn 
Lenz, Gartenbaumeister, im HdL in Alzey
Pflanzen sollen sich gesund und schön entfalten können. Es werden 
über grundlegende Dinge wie gesunde Böden und z.B. Pflanzengesell-
schaften gesprochen. Der Vortrag soll Anregungen über „modernen“ 
Pflanzenschutz im Hausgarten geben.
Kosten: 2 Euro / 4 Euro für Gäste
28.02.2015, 09.00 Uhr „Frauenfrühstück“ im DGH mit Frau Katharina 
Nuß
Thema: Für immer jung? „Anti aging-Welle oder gelassen älter werden“
Ein unterhaltsamer Vortrag durch die Frauenbeauftragte.
Kosten: 6 Euro / 8 Euro für Gäste
17.03.2015, 19.00 Uhr „Upcycling“ - Herstellen vom Schmuck, Loop-
ketten, Anhängern, Schlüsselanhängern ... - Erlernen von Gestaltungs-
techniken - im DGH, Referentin: Nicole Becker
Kosten: 1 Euro und ggf. Material
21.04.2015, 19.30 - 21.30 Uhr „Rheinhessische Tapas“ im DLR Oppen-
heim, Referent: Bastian Foerg, Koch und Gastronomiecoach
Erfahren Sie alles Wissenswerte und Interessante über rheinhessische 
Tapas, deren Herstellung, die geschmackliche und gestalterische Per-
fektion. Holen Sie sich Anregungen für die trendige kulinarische Wein-
probe ...
Kosten: 20 / 30 Euro für Gäste
Anmeldungen für externe Veranstaltungen bis 10 Tage vor dem Termin. 
Genauere Auskünfte gibt es über die Kontaktnummern: Fr. Deforth, Tel. 
7232 oder Fr. Meurer, Tel. 907792

SC Dittelsheim-Heßloch e.V.
Einladung Mitgliederversammlung
Am 20.02.2015 um 19.30 Uhr findet in der Sporthalle 
Hessloch, Frettenheimer Straße unsere Mitgliederver-

sammlung statt. Hierzu seid Ihr recht herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht der Fachwarte
4. Bericht der Kassenwarte
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Entlastung der Kassenwarte
7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahlen
9. Verschiedenes
Anträge und Anfragen können Sie schriftlich an Hr. Reiche, Jakob-
Becker-Str. 11 bis zum 16.02.2015 stellen.

Abteilung Badminton
Liebe Badminton-Sportsfreunde!
Jetzt wird es ernst, denn am 23.02.2015 um 19.30 Uhr beginnen wir 
mit der Badminton Hobbygruppe das wöchentliche Training.
Ich werde zu diesem Termin auch den Ansprechpartner des Verbandes 
einladen, damit wir Unterstützung und Rat für unser wöchentliches 
Training bekommen.
Bitte denkt an geeignete Hallenschuhe.
Schläger zum Testen sind vorhanden.
Mit sportlichem Gruß
Frank Heeb
Noch Fragen? Tel. 01717253677

Abteilung Volleyball
Liebe Hobbysportler /-innen,
es ist soweit: Mitte Februar wird unsere neue Halle für den Spielbetrieb 
freigegeben, so dass wir unser erstes Training für den 25.02.2015 festle-
gen können. Zwecks Planung bitte ich um kurze Teilnahmerückmeldung.
Für Neuinteressierte hier nochmals die Informationen zur Volleyballin-
itiative:
Der SC Dittelsheim-Heßloch bietet Volleyball für interessierte Hob-
bysportler /-innen an. Gespielt und trainiert wird jeden Mittwoch von 
20.00-22.00 Uhr.
Es besteht die Möglichkeit, zunächst an drei Trainingstagen unverbind-
lich teilzunehmen. Danach ist eine Mitgliedschaft im SC Dittelsheim-
Heßloch e.V. obligatorisch.
Für Fragen und Anmeldungen bitte an Michael Breunig wenden: 
Tel.: 0163/6199904, WhatsApp, Facebook oder per Email Michael.
Breunig@t-online.de

Pheromonanwendergemeinschaft  
Dittelsheim-Hessloch
Hiermit laden wir zu unserer Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 
04.03.2015 um 19.00 Uhr in der Gaststätte Knittel ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht des ersten Obmannes mit Kassenbericht
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahlen, Neuwahl des gesamten Vorstandes
6. Verschiedenes
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Darüber hinaus bitten wir alle Bewirtschafter darauf zu achten, dass 
alle alten Dispenser aus dem Drahtrahmen und insbesondere von den 
Endpfählen entfernt werden.

Gundersheim

Bauernverein Gundersheim
Einladung zur Generalversammlung
Wir laden alle Mitglieder des Bauern- und Winzervereins Gunders-
heim herzlich ein zur Generalversammlung am Donnerstag, dem 
26.02.2015, um 20.00 Uhr, ins Weinlokal „Huppert’s gut Stubb“ (im 
Anschluss an die Versammlung der Jagdgenossenschaft).
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl eines Kassenprüfers
7. Infos zu den geplanten Aktivitäten 2015
8. Wünsche, Anträge, Verschiedenes

1. Vorbesprechung zum Weinwandern 2015

Am 14. Mai 2015, Christi Himmel-
fahrt, findet das 22. Weinwandern 
im Höllenbrand statt. Erstmals im 
neu gestalteten 1. Abschnitt des 
Flurbereinigungsgebietes Höllen-
brand. Zum ersten Planungsge-
spräch der Standbetreiber lädt der 
Bauern- und Winzerverein Gun-
dersheim alle bisherigen Teilneh-

mer und an einer Teilnahme Interessierten Winzer und Vereinsvertreter 
recht herzlich ein. Wir treffen uns am 2. März 2015, um 20.00 Uhr im 
Weingut Hahnhof, Neuweg; Gundersheim. Für Rückfragen: Tel. 06244-
57459 (Ulrich Hahn) oder 06244-309 (Alexandra Damm).

MGV Liederkranz 
1872/1933 Gundersheim

Mitgliederversammlung
Unsere Mitgliederversammlung findet am 21.02.2015 um 20.00 Uhr 
im kath. Pfarrheim St. Remigius statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Verlesung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 14.03.2014
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3. Tätigkeitsbericht für das Jahr 2014
4. Bericht der Chorleiter
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands
7. Neuwahlen
8. Veranstaltungen und Termine 2015
9. Verschiedenes
Wir möchten darauf hinweisen, dass Anträge 8 Tage vor der Mitglieder-
versammlung schriftlich und begründet beim Vorstand einzureichen 
sind.
Wir würden uns freuen, viele unserer Mitglieder und Sänger/-innen 
begrüßen zu dürfen

Fastnacht
Am 14.02.2015 um 19.11 Uhr findet die zweite Damensitzung des 
MGV in der Turnhalle statt. Restkarten sind beim Sitzungspräsidenten 
Sascha Krause (Tel. 06244-918488) oder an der Abendkasse erhältlich.
Am Rosenmontag findet für alle Helfer und Aktive das Helferfest in der 
Feuerwehr Gundersheim ab 19.11 Uhr statt.
Am Rosenmontag ist keine Singstunde!

Gratulationen
Der MGV Liederkranz gratulierte im Monat Januar seinen Mitgliedern 
Ingo Tritthardt, Heiko Achenbach und Dennis Balasus zum 50., Heinrich 
Klemmer zum 65., seinem ehemaligen Sänger Hanns Deibert zum 75. 
und seinem Ehrenmitglied Heinrich Ewald zum 80. Geburtstag.

Turnverein Gundersheim
Einladung zur Generalversammlung
Am Samstag, den 7. März 2015, findet um 20.00 Uhr die Generalver-
sammlung des Turnvereins im Jahnsaal der Turnhalle statt. Ich möchte 
hiermit die Mitglieder des Turnvereins ganz herzlich zu unserer Gene-
ralversammlung einladen.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung
2. Protokoll der letzten Generalversammlung
3. Jahresbericht
4. Turnbericht
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen zum Vorstand
8. Ehrungen
9. Verschiedenes
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Anträge zur Ergänzung der 
Tagesordnung mindestens sieben Tage vor dem Termin der General-
versammlung schriftlich beim Vorsitzenden einzureichen sind. 
G. Gispert, 1. Vorsitzender

Kein Turnbetrieb über die Fastnachtszeit
Durch die Fastnachtsveranstaltungen in der Halle finden derzeit keine 
Übungsstunden statt. Der gewohnte Turnbetrieb beginnt wieder ab 
Donnerstag, den 19. Februar 2015. Wir bitten um Verständnis und 
Beachtung.

Kinderfastnacht in der Turnhalle
Am Fastnachtsdienstag, den 17. Februar 2015 lädt der Turnverein wie-
der zu seiner traditionellen Kinderfastnacht in die Turnhalle ein.
Los geht’s ab 14.11 Uhr mit Spiel, Spaß und Unterhaltung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Frühjahr-/Sommer-Basar in Gundersheim
Am Samstag den 14.03.2015 veranstaltet der TV Gundersheim wie-
der seinen Kinderbasar (Abgabebasar!). Zu günstigen Preisen werden 
Artikel „Rund ums Kind“ angeboten. Der Verkauf findet von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr (für Schwangere ab 13.30 Uhr) in der Turnhalle in Gun-
dersheim statt. Zum Verweilen gibt es Kaffee und Kuchen, sowie einen 
Maltisch für die Kinder.
Anmeldung und Info für den Verkauf am 28.02.15 ab 09.00 Uhr bei: 
Dr. Doreen Kuhne, Tel. 06244-907447 oder Christine Forster, Tel. 06244-
9193440
Wir freuen uns über fleißige Helfer!

VfL 1920 Gundersheim e.V.
Neujahrsempfang beim VfL Gundersheim
Mehr als 100 Teilnehmer kamen zum allerersten Neu-
jahrsempfang des VfL Gundersheim in das im Mai ver-

gangenen Jahres neu eingeweihte Vereinsheim.
Der moderne Multifunktionsbau kann mittlerweile gleichermaßen für 
Sport- und Kulturveranstaltungen genutzt werden.
Beim Neujahrsempfang wurde vor allem ganz deutlich: Die Herausfor-
derungen der letzten Jahre haben die VfL-Familie noch enger zusam-
mengeschweißt.
Bei einem Glas Secco und Laugengebäck handelt zwar noch so man-
ches Gespräch von der Brandstiftung und ihren Folgen, doch die Ver-
einsführung blickt längst wieder zuversichtlich in die Zukunft.
Beim Jahresrückblick auf das ereignisreiche Jahr 2014 wurde deutlich, 
dass das neue Vereinsheim bereits in den ersten Monaten nach Vollen-
dung zu einem Dreh- und Angelpunkt des sportlichen und geselligen 
Lebens in der Rotweingemeinde avanciert ist. Bei zahlreichen kulturel-
len Veranstaltungen gab es schon ein volles Haus.
Erwähnt wurden auch weitere Ereignisse. Die Fußball A-Jugend wurde 
Kreispokalsieger sowie Kreismeister und schaffte somit den Aufstieg in 
die Landesliga. Unter anderem wurde auf dem Kleinspielfeld in Eigen-
leistung eine Flutlichtanlage errichtet. Hierbei wird noch ein beson-
derer Dank an die Ortsgemeinde und Herrn Ortsbürgermeister Erno 
Straus ausgesprochen.
Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger und verdienter 
Mitglieder.
Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Engelbert Alb-
recht, Peter Goretzki, Gerhard Mohr, Josef Reeb, Heinz Safika und Her-
bert Steffen.

Der Vorstand möchte sich bei allen Gästen und Helfern für den gelungenen Abend bedanken.
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Für 40 Jahre: Heiko Achenbach, Rainer Blättler, Ralf Blättler, Steffen 
Dietz, Kurt Finger, Kurt Hahn, Wolfgang Machemer, Mathias Machmer, 
Hans-Jakob Mayer, Holger Peth, Ralf Schweizer, Eckhard Steack, Edgar 
Weber und Hans-Peter Zimmermann.
Für 25 Jahre: Ayhan Bayrak, Christian Geeb, Margarethe Geeb, Sebas-
tian Herbel, Susanne Koletzki, Wolfgang Koletzki, Sascha Meder, Han-
nelore Räder, Karlheinz Räder, Matthias Reh und Hiltraud Steinborn

Jagdgenossenschaft Gundersheim
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Gunders-
heim findet am Donnerstag den 26. Februar 2015 um 19.00 Uhr in 
Huppert´s Gut Stubb statt.
Tagesordnung:
1. Jahresbericht
2. Kassenbericht
3. Kassenprüfbericht
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl eines Kassenprüfers
6. Verschiedenes
Im Anschluss findet die Generalversammlung des Bauernvereins statt.

Gundheim

Bauernverein Gundheim
Einladung zur Jahresversammlung
am Donnerstag, den 26. Februar 2015, um 18.00 Uhr im Sängerheim 
MGV/ alter Bahnhof in Gundheim.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Gedenken der verstorbenen Mitglieder
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands
7. Wahlen, turnusgemäß stehen in diesem Jahr zur Wahl: der 2. Vorsit-
zende (Rainer Kissel), der Schriftführer (Georg Julius)
8. Verschiedenes

9. Als Gast des Abends konnten wir den Geschäftsführer des Bauern-
verbandes rlp-Süd - Herrn Friedrich Ellerbrook gewinnen. Er erläutert 
aktuelle Themen wie Mindestlohn und zukünftige Anbauregelung 
Neupflanzung von Reben.
Alle Mitglieder sind zu der Versammlung eingeladen. Auch über den 
Besuch der Mitglieder die als „Altenteiler“ geführt werden freuen wir 
uns.

Heimatverein Gundheim
Einladung zur Hauptversammlung
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, herzlich 
laden wir Sie am Samstag, dem 21.03.2015 ab 
19.30 Uhr in die Gaststätte Höhn, Gartenstraße 10, 

zur Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Gundheim ein.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Verlesung des Protokolls 2014
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht der Kassiererin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Berichte der Spartenleiter
7. Entlastung des Vorstandes für 2014
8. Wahl eines Kassenprüfers
9. Sonstiges / Anträge
Wir bitten Sie, zu beachten, dass Anträge zum Punkt 9 ‚Sonstiges, 
Anträge‘ zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand 
eingereicht werden müssen.
Über Ihr zahlreiches Erscheinen freuen wir uns.

Kath. öffentliche Bücherei
Öffnungszeiten
Unsere Bücherei ist jeden Sonntag von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 
jeden Mittwoch von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Es erwarten 
Sie viele interessante Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, 
spannende Krimis, Spiele, Hörbuch-CDs und Computerspiele.

Vorlesestunde
Hallo liebe Kinder,
ihr seid zwischen 3 und 6 Jahre alt und hört gerne span-
nenden und lustigen Geschichten zu, dann kommt in 
unsere Vorlesestunde. Wir treffen uns jeden Mittwoch 
von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Bücherei!

Landfrauenverein Gundheim
Liebe Landfrauen, 

hier sind unsere nächsten Termine:
26.02.15 - „Delikates für die Vorratsküche“: Lehrgang mit Fr. Harten-
bach, um 15.00 bzw. 19.00 Uhr im Pfarrheim. Kaffegedeck und ein 
Schnapsglas bitte mit bringen. Die Unkosten betragen ca. 3,00-4,00 €.
07.03.15 - Frauenfrühstück mit einem Vortrag über „Venenleiden“, 
Referent ist der Heilpraktiker Hans-Georg Rommig. Beginn ist um 9.00 
Uhr im Pfarrheim, bitte ein Gedeck und Glas mit bringen.
22.03.15 - Theaterfahrt nach Leiselheim: Abfahrt 17.00 Uhr an der 
Turnhalle, Unkostenbeitrag: 8,00 €/bzw. 9,00 € für Gäste.
Anmeldungen hier für nimmt Sylvia Walther Tel. 5597 entgegen.

G e s an g v e r e i n  „F r o h s i n n “ Gund h e i m  
 „T r ad i t i o n e l l e r  C h o r “ & „M o v i n g  V o i c e s “ 

Einladung zur Generalversammlung
Liebe Sänger-/innen, liebe Mitglieder,
hiermit laden wir Sie zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 
2014 am 20.02.2015 um 19.30 Uhr ins Vereinsheim ein.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Geschäftsbericht des Schriftführers
4. Geschäftsbericht des Kassierers
5. Aussprachen zu den Berichten
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6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahl des Wahlleiters
9. Neuwahl des Vorstandes
a) 1. Vorsitzende/er
b) 2. Vorsitzende/er
c) 1. Kassierer/in
d) 2. Kassierer/in
e) 1. Schriftführer/in
f ) 2. Schriftführer/in
g) Wahl der Kassenprüfer
h) Wahl Abteilungsleiter/in Wirtschaft
i) Wahl Abteilungsleiter/in Moving Voices
j) Wahl Abteilungsleiter/in trad. Chor
k) Wahl Abteilungsleiter/in Veranstaltungen
10. Anträge
11. Verschiedenes
Anträge zur Generalversammlung richten Sie bitte bis 14 Tage vor der 
Versammlung schriftlich an die 1. Vorsitzende Frau Birgit Michel, West-
hofender Str. 30, 67599 Gundheim. Bitte beachten Sie das anonyme 
Anträge ungültig sind.
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen.

Fasching beim Gesangverein „Frohsinn“ Gundheim
Helau beim GV
Wir feiern zum 1. Mal Altweiberfasching am 12.02.2015 ab 19.11 Uhr 
im Vereinsheim und wir laden alle herzlich dazu ein. Bei kleinen Snacks 
und Musik feiern wir den schmutzigen Donnerstag.
Weitere Termine
17.02.15 - unser Vereinsheim ist beim Umzug ab 13.33 Uhr geöffnet, 
für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt
18.02.15 - Heringessen für jedermann ab 19.11 Uhr im Vereinsheim
Preis pro Person: 6,00 €, Mindestteilnehmerzahl 15 Personen. Anmel-
dungen bei Marion Blüm unter Tel. 06244-5282 oder Marco Weinz 
unter Tel. 06244-907380.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen mit einem dreifachen Helau.

TSV 1862 Gundheim
Mitgliederversammlung  
am 20.03., 20.00 Uhr
Liebe Mitglieder des TSV 1862 Gundheim e. V. !
Wir weisen heute schon auf die am 20.03.15, ab 
20.00 Uhr stattfindende Mitgliederversammlung 

hin, damit dieser Termin schon einmal fest von Ihnen vorgemerkt wer-
den kann.
In diesem Jahr sind u. a. Neuwahlen notwendig und es steht jetzt schon 
fest, dass der aktuelle Vorstand in der jetzigen Form nicht komplett zu 
einer Wiederwahl bereit ist.
Wie schon öfter angemerkt, sind wir dringend auf Mitglieder angewie-
sen, die ein Amt im Vorstand übernehmen, oder ggf. auch ohne „festen 
Posten“, uns dauerhaft unterstützen. Sei es bei z. B. bei der Besetzung 
des Vereinsheimes bei Heimspielen, bei der Rasenpflege, bei Arbeits-
einsätzen usw. Nur mit der Hilfe weiterer Mitglieder kann gewährleistet 
werden, dass der TSV sein Angebot im sportlichen und seine Aktivitä-
ten im kulturellen Bereich in gleicher Qualität aufrechterhalten kann. 
Zudem sind „nebenbei“ auch noch etliche weitere Aufgaben zu erle-
digen. Darum bitten wir Sie, kommen Sie am 20.03. zur Mitgliederver-
sammlung ins Vereinsheim, wo natürlich auch viele Infos rund um den 
TSV präsentiert werden.
Eine genaue Tagesordnung geben wir noch rechtzeitig bekannt.

TSV feiert Gundemer Fasenacht
Der TSV Gundheim veranstaltet am Rosenmontag, den 16.02.2015 
ab 14.11 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) den alljährlichen Kinderkräppelkaffee 
in der Turnhalle in Gundheim. Der Eintrittspreis beläuft sich auf 1,00 
€ pro Person. Es werden wieder viele Spiele mit Preisen für die Kinder 
durchgeführt und natürlich darf die Polonaise nicht fehlen. 
Am Fastnachtsdienstag findet dann wie gewohnt der traditionelle 
Umzug durch Gundheims Straßen statt. Start um 14.11 Uhr an der 
Turnhalle. 
Der bunte Reigen in Gundheim steht unter dem Motto „Zirkus“. Nicht 
nur die Fußballer, sondern alle Sparten des Vereins und Gundheimer 
Vereine sollen vertreten sein. 
Da die Wagen ja oft zu schön sind, um nur bei einem Umzug mitzufah-
ren, sind hier auch alle Gruppen angesprochen, die an den Tagen davor 
schon an dem einen oder anderen Umzug beteiligt waren. 

Die Wagen sollten jedoch eine Gesamthöhe von 3,70 Metern nicht 
überschreiten. Alle die bei diesem Umzug teilnehmen wollen, bitte 
bis spätestens um 14:00 Uhr am Alten Bahnhof / Turnhalle einfinden. 
Wir freuen uns über jeden Beitrag! Natürlich sind auch Gäste aus den 
Nachbarorten, oder auch von weiter entfernt gerne eingeladen, sich 
mit einer Gruppe / Wagen oder als Musikgruppe/Blaskapelle zu betei-
ligen. Im Anschluss an den Umzug steht die Halle wieder offen zur TSV 
Fastnachtsgaudi. Der Eintritt ist frei.
Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt.
Strecke
Die Strecke des Gundheimer Zugs: Start Turnhalle, Wielandtstraße, 
Schlossbuckel, Hauptstraße, Nieder-Flörsheimerstraße, Sonnenberg, 
Hauptstraße, Schlossbuckel, Schloßgasse, Hauptstraße, Rossgasse, 
Hauptstraße, Gartenstraße, Ende Turnhalle.
Der TSV bittet die Anlieger ihre Autos so zu parken, dass der Zug ohne 
Probleme passieren kann.

Hangen-Weisheim

Gesangverein Sängerkranz  
Hangen-Weisheim
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden alle Mitglieder zu unser Hauptversamm-
lung für das Jahr 2014 ein.

Beginn: Montag, 02.03.2015 - 19.00 Uhr - im DGH.
Tagesordung:
1. Begrüßung
2. Gedenken verstorbener Mitglieder
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Chorleiters
5. Bericht des Kassierers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung Vorstand
8. Wahl eines Wahlleiters
9. Neuwahl 1. Vorstzender
10. Neuwahl Schriftführer
11. Neuwahl Beisitzer
12. Neuwahl Kassenprüfer
13. Vorläufiges Jahresprogramm 2015
14. Sonstiges

Landfrauenverein 
Hangen-Weisheim

Nachtwächterführung in Saulheim
Bei einem abendlichen Rundgang wird Ihnen der Nachtwächter viel-
zählige Informationen zur Saulheimer Ortsgeschichte, den historischen 
Gebäuden, alten Straßennamen sowie vereinzelt noch zu Familienge-
schichten geben und kleine Anekdoten berichten. Insbesondere wird 
hierbei auf den einstigen Status des Marktfleckens Nieder-Saulheim 
als „Ganerbendorf“ (freiadliges Ritterdorf ) und Zunftort (Handwerker-
Innungssitz) als auch auf Allgemeingeschichtliches sowie Regionalhis-
torisches eingegangen. Abgerundet wird der Abend mit einer Einkehr 
in ein ortsansässiges Weingut.
Referent: Nachtwächter Michael Brodrecht

Termin: Freitag, 6. März 2015
Treffpunkt: um 16.30 Uhr am Rathaus „Auf dem Römer“ in Saulheim
Kostenbeitrag: 5,- € für Mitglieder und 7,- € für Nichtmitglieder
Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei B. Baltruschat unter Tel. 1859 
oder bei M. Müller unter Tel. 960995 für diese Veranstaltung an.

Monzernheim

Monzernheimer Hausfrauenverein
Termin
Am Aschermittwoch, 18.02.2015 findet ab 18.00 Uhr das traditionelle 
„Herings-Essen“ in der Gemeindehalle statt.
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Osthofen

SPD Ortsverein Osthofen
Bürgersprechstunde
Am Mittwoch, 18.02.2015, in der Zeit von 18 Uhr bis 
19 Uhr im SPD-Bürgerbüro in der Friedrich-Ebert-

Straße in Osthofen (neben der Apotheke) haben Sie die Möglichkeit, 
Fragen an den Ersten Beigeordneten der Stadt Osthofen (zuständig 
für Kinder- und Jugendfragen) sowie Sprecher der SPD-Kreistagsfrak-
tion Alzey-Worms für die Bereiche Kinder, Jugend und Schulen, Klaus 
Hagemann, zu stellen. Haben Sie daneben weitere Fragen betreffend 
unsere Stadt Osthofen, so wird Herr Hagemann diese selbstverständ-
lich ebenfalls gerne beantworten bzw weiterleiten an die zuständigen 
Stellen.

AWO Osthofen
Der Bürgerbus ist unterwegs
Dienstag und Donnerstag 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Anmeldung der Fahrtwünsche: Dienstag und Donnerstag von 11.00 
Uhr bis 12.00 Uhr für alle Fahrten. Telefon: 915790
Mit dem Bus werden Beförderungen für Bürgerinnen und Bürger ange-
boten, die wegen mangelnder Mobilität nicht in Osthofener Geschäfte 
und Institutionen gehen bzw. den Friedhof nicht besuchen können.

Caritasverband Worms e.V.
Regelmäßige Angebote
Fahrräder gesucht! 
Wir suchen dringend gebrauchte Fahrräder für 

Flüchtlinge, die im Landkreis wohnen und sich nicht ständig Tickets 
für die öffentlichen Verkehrsmittel leisten können. Wenn Sie noch fahr-
tüchtige Räder besitzen freuen wir uns, wenn Sie diese zur Verfügung 
stellen.
Migrationsberatung für Erwachsene (gefördert durch das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge sowie durch das Ministerium für 
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen des Landes Rheinland-
Pfalz): Eva Bertz, Migration@caritas-worms.de
Offene Sprechstunde Dienstag vormittags und nach Vereinbarung.
Fachstelle Glücksspiel- und Computerspielsucht
Für Interessierte, Betroffene, Angehörige. 
Anmeldung unter 06241-20617-30
Fachstelle Schwangerenberatung
Für Interessierte, Betroffene, Angehörige. 
Anmeldung unter 06241-2681-23
Betreuungsverein des Caritasverbandes Worms e.V.
Für Interessierte, Betroffene, Angehörige. 
Anmeldung unter 06241-2681-20

Weitere Einrichtungen in Osthofen  
des Caritasverbandes Worms e.V.
Café Jedermann
Getränke + Kuchen, etc.
Mo & Di 9.00 bis 14.30 Uhr
Carishop - Second-Hand-Laden
Sie unterstützen durch Spenden gut erhaltener Kleidung, Geschirr, 
Bettwäsche, Spielsachen etc.
Mo & Di 9.00 bis 14.30 Uhr.
PC-Treff 60Plus: Die Silversurfer von Osthofen
Jeden Dienstag ab 13.00 Uhr, Leitung Herr Hinkel.
Caritas Kindertagesstätten:
Regenbogen, Stärkmühlweg 31.
Frau Sabine Selig: Tel. 06242-5111, Mail: info@caritas-kita.de
St. Burkhard, Rheinstraße 45.
Frau Stephanie Zanolla: Tel. 06242-990965, Mail: kita-osthofen@caritas-
worms

Aktuelles
Alphabetisierungskurs Frauen
Gemeinsam lernen - gemeinsam stark! Schreiben und Lesen lernen in 
deutscher Sprache.
Dienstag und Donnerstag 10.15 Uhr - 12.45 Uhr
Leitung: Frau Theopold, kostenfrei
Ort: Fachstelle des Caritasverbandes Worms e.V.

Kurse in Kooperation mit Katholischem Bildungswerk Rheinhessen 
und der Katholischen Erwachsenenbildung KEB. Das Projekt wird aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) durch das Land Rheinland-
Pfalz gefördert.
Deutschkurs für Asylbewerber
Mo. 10.30 Uhr, Leitung Frau Theopold
Ort: Fachstelle des Caritasverbandes Worms e.V.
gefördert durch den Landkreis AZ-WO

Landfrauenverein Osthofen
Nachtwächterführung in Saulheim  
am 28.02.2015

Bei seinem abendlichen Rundgang wird der Nachtwächter vielzäh-
lige Informationen zur Saulheimer Ortsgeschichte, den historischen 
Gebäuden, alten Straßennamen sowie vereinzelt noch zu Familienge-
schichten geben und kleine Anekdoten berichten. Insbesondere wird 
hierbei auf den einstigen Status des Marktfeckens Nieder-Saulheim 
als Ganerbendorf (freiadliges Ritterdorf ) und Zunftort als auch auf All-
gemeingeschichtliches eingegangen. Anschließend Einkehr in einem 
Weingut.
Beginn 16:30 Uhr, Kosten: Mitglieder 5 Euro, Gäste 7 € 
Anmeldung bei W. Steinhauser, Tel. 4187 bis 18.02.2015. Wir bilden eine 
Fahrgemeinschaft.

Kirchenmusikverein Osthofen
Fastnacht
Das lange Fastnachtswochenende steht vor 

der Tür und natürlich geht die fünfte Jahreszeit auch nicht am Kirchen-
musikverein Osthofen vorbei. So schlüpfen wir in den kommenden 
Tagen wieder in unsere Zwergenuniform und werden am Sonntag in 
Abenheim und am Dienstag in Bechtheim bei den Fastnachtsumzü-
gen mitlaufen. Und selbstverständlich werden wir die Närrinnen und 
Narren wieder mit schwungvollen Melodien unterhalten. Wir freuen 
uns darauf, ein paar lustige Stunden und Tage mit Ihnen verbringen 
zu können.

Vereinsausflug
In diesem Jahr wird wieder unser Vereinsausflug für aktive und pas-
sive Mitglieder stattfinden. Vom 14.05. - 17.05.2015 fahren wir in das 
schöne Harmersbachtal in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Freuen 
Sie sich auf ein tolles Wochenende mit einem abwechslungsreichen 
Programm. So ist neben einem Besuch mit Stadtführung in Freiburg 
und Tanzmusik am Abend auch ein kurzes Unterhaltungskonzert des 
KMV geplant. Wie beim letzten Vereinsausflug vor 2 Jahren nach Lam 
sind alle wieder im selben Hotel untergebracht.
Die Kosten betragen 250,00 € pro Person. Darin enthalten sind die Bus-
fahrten, Übernachtungen im Hotel inkl. Frühstück und 4-Gänge-Menü 
am Abend sowie alle Ausflüge an diesem Wochenende. Verbindliche 
Anmeldungen werden von Dominique Heinke unter 06242/5030261 
oder dominique.toengi@web.de entgegen genommen.

                              

Fastnachtskampagne wurde eröffnet!
Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit. Mit viel guter 
Laune wurde von den Musikern die Fastnachtskampagne eröffnet. Am 
Samstagabend spielten die Musiker auch in diesem Jahr wieder bei der 
Fastnachtssitzung in Alsheim.
Am Sonntag fuhren die WBO-Musiker in ihren bunten Gardeuniformen 
nach Mainz, denn die Prinzengarde lud zur zweiten Gardesitzung in 
diesem Jahr. Als Hoforchester spielte das WBO wieder einige unterhalt-
same und schwungvolle Melodien für die Besucher im Foyer. Zum Sit-
zungsbeginn zogen die WBOler mit dem Prinzengardemarsch „Brucker 
Lager“ in die vollbesetzte Rheingoldhalle ein. In der Sitzungspause 
wurden die Ehrengäste des Abends noch einmal mit WBO-Klängen ver-
wöhnt. Anschließend ging es im zweiten Teil der Sitzung auf die Bühne 
um die zahlreichen Gäste noch einmal mit mehreren Stimmungshits 
zu unterhalten.
Am Sonntag fahren die Musiker auch in diesem Jahr nach Mainz um 
den Fastnachtsgottesdienst im Mainzer Dom zu begleiten. Die Akteure 
der verschiedenen Mainzer Garden versammeln sich am Morgen und 
schmücken das Gotteshaus mit ihren bunten Uniformen. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie uns im Mainzer Dom besuchen würden. Es ist ein 
einzigartiges Erlebnis, Sie werden es nicht bereuen! Der Gottesdienst 
beginnt um 8:30 Uhr. Nach dem anschließenden Gardeumzug geht es 
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zum Umzug nach Guntersblum. Am Rosenmontag fahren die WBO-
Musiker schon morgens in das Prinzengarde-Hauptquartier ins Main-
zer Proviantmagazin um dort die Mitglieder der Mainzer Prinzengarde 
und später die vielen tausend Besucher des Rosenmontagumzuges, 
mit ihren unterhaltsamen Rhythmen zu verwöhnen. Am Fastnacht-
dienstag lassen die WBOler beim Bechtheimer Umzug und anschlie-
ßendem Kräppel-Essen die Fastnachtskampagne langsam ausklingen.

Internationaler Freundeskreis  
der Stadt Osthofen
Einladung zum Comice Agricole
Das Comité Jumelage des Canton Mirebeau lädt alle interessierte Ost-
hofener zum Besuch des Comice Agricole am 25. und 26. April 2015 
ein. Den Comice Agricole kann man als landwirtschaftliche Ausstellung 
beschreiben, in dessen Rahmen Nutztiere, landwirtschaftliche Geräte, 
Verkauf- und Verkostung von regionalen und überregionalen Produk-
ten, sowie Vorträge und Darbietungen der ortsansässigen Vereinen 
und Schulen dargeboten werden.
Der ISFO wird wie in den letzten Jahren auch mit einem Weinstand die 
Stadt Osthofen repräsentieren und sicherlich wieder einer der „Publi-
kumsmagnete“ sein!

Der Comice Agricole findet am Sonntag statt, so dass erfahrungsge-
mäß am Samstag noch mit einem kleinem Rahmenprogramm zu rech-
nen ist um Land und Leute besser kennen zu lernen.

Die Stadt Osthofen und der Canton Mirebeau feiern im kommenden 
Jahr das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft und es wäre schön, 
neue Interessenten Mitbürger für die langlebige Partnerschaft zu 
begeistern.

Die Anreise erfolgt in Privat-PKWs und die Unterbringung in Mirebeau 
wird in Famlien erfolgen. Details werden in einem gemeinsamen Tref-
fen aller Mitfahrer besprochen.
Rückfragen und Anmeldungen (bis Ende Februar) bitte an: Frank Wag-
ner (Vors. IFSO), Tel. 06242/60730, Mail: fwagner21@gmail.com

IG Heimatmuseum Osthofen
Danke!
Aus dem Nachlass von Herrn Heinrich Unkelbach 
wurden dem Osthofener Heimatmuseum alte Bilder, 
Dokumente, Postkarten Videos und Literatur über 
Osthofen zur Verfügung gestellt!

Hierfür ein herzliches Danke-
schön an Familie Unkelbach!
Für unser Heimatmuseum Ost-
hofen ist diese Spende eine lite-
rarische Bereicherung unseres 
Archivs und der Dokumentation 
über Osthofen. Heinrich Unkel-
bach war ein aktiver Bürger von 
Osthofen und darüber hinaus, 
was an seinen Ehrungen zu 
erkennen ist! Auf dem Bild sieht 
man einen Schulatlas aus dem 
Jahr 1930. Sollten Sie alte Bilder 
und Dokumente über Osthofen 
besitzen, würden wir Sie bitten, 
diese uns leihweise zu Verfü-
gung zu stellen, Sie erhalten 
diese umgehend zurück!

Biker-Stammtisch-Old School e.V. 
Osthofen
Wir, der Biker-Stammtisch Old School e.V. Osthofen 

sind seit 2013 in Osthofen ansässig und wir wollen uns auf diesem Weg 
vorstellen. Wir sind ein Haufen motorradfahrender Enthusiasten, uns 
ist es wichtig unser Hobby zu leben, Partys zu feiern und neue Leute 
kennen zu lernen. 
Da wir auch Ausfahrten für bedürftige Kinder und Jugendliche planen 
und organisieren und dafür immer Hilfe benötigen, laden wir alle inte-
ressierte Motorradfahrer, und Nichtfahrer zu unserem regelmäßigen 
Stammtisch ein, der jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr stattfindet.
Kontaktadresse: M. Geithner, GEITHNER Heizungsbau, Paterusstr. 79, 
67551 Worms, Tel.: 06247/7441
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Carneval Club Osthofen
Aktiventreffen
Liebe Aktive des CCO,
nachdem wir wieder zwei erfolgreiche Sitzungen und 
ein erfolgreiche Kindersitzung hinter uns gebracht 

haben, möchten wir euch am Freitag, 20.03.2015 um 20.00 Uhr in unser 
Vereinslokal „Zum Weißen Ross“ zu einer „Nachlese der Kampagne“ 
einladen. Hier könnt ihr Anregungen, Kritik und Bitten für die nächste 
Kampagne äußern.
Denn Ihr wisst ja: „Nach Fastnacht ist vor Fastnacht!“

Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen und einen harmonischen und 
konstruktiven Abend.

Osthofener Schachverein
Opfer!
Im Schach bedeutet das Wort „Opfer“, seinem Gegner freiwillig eine 
Figur zum Schlagen anzubieten, um dadurch für sich Vorteile zu errei-
chen. Erfolgt das Opfer schon während der Eröffnungsphase, spricht 
man von einem Gambit. Das Wort „Gambit“ stammt aus dem Italieni-
schen (Gamba = Bein) und ist ein Fachausdruck aus dem Ringsport. 
Hier will man dem Gegner „ein Bein stellen“. Wer also ein Gambit anbie-
tet, versucht frühzeitig seinem Kontrahenten ein Bein zu stellen, indem 
er ihm ein „Geschenk“ präsentiert, das aber „vergiftet“ ist. So sucht er 
frühzeitig das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden und verspricht sich 
für das geopferte Material einen Entwicklungsvorsprung. Daher sei 
misstrauisch!
Natürlich muss man ein Gambit nicht nehmen. Erreicht der Gambi-
ter für sein Opfer den erwünschten Erfolg, so spricht man von einem 
korrekten Opfer. Man kann einen Läufer opfern, einen Springer, sogar 
einen Turm. Wer aber jemandem seine Dame anbietet, dann ist aller-
höchste Vorsicht geboten, denn jetzt ahnt auch der Blinde, dass der 
Gegner was im „Schilde führt“. Michail Tal, der von 1960 bis 1961 der 8. 
Schachweltmeister war, galt als einer der größten „Opferkünstler“. Ein 
Zitat von ihm: „Viele Opfer benötigen überhaupt keine Berechnung. Es 
genügt, sich die entstehende Position vorzustellen, um uns davon zu 
überzeugen, dass das Opfer korrekt ist.“ Um derart von seinem Opfer 
überzeugt sein zu können, muss man schon ein Großmeister sein. Sol-
che Künstler finden Sie, liebe Schachfreunde, in Osthofen nicht, aber 
sie begegnen in unserer Stadt guten Schachspielern und einem ver-
sierten Schachlehrer, der Ihnen weiterhelfen kann: Günter Vatter, Tel. 
06737-8756. Kommen Sie einfach donnerstags ins Bürgerhaus. Ab 18 
Uhr wird hier begeistert Schach gespielt!

Tennisclub Osthofen e.V.
Djabarian wiederholt Vorjahreserfolg - 
Meister der Winterrunde des TC Osthofen
Die Meisterschaft der Winterrunde 2014/2015 des TC 
Osthofen geht in die entscheidende Phase. Zeit für 
die Ehrung der Sieger aus der Winterrunde des Vor-

jahres. Dabei gelang es Nader Djabarian seinen Vorjahreserfolg zu wie-
derholen. Rolf Daubermann, selbst Sieger der Winterrunde 2012/2013 
ließ es sich nicht nehmen, seinem Mannschaftkameraden im Rahmen 
eines gemütlichen Beisammenseins den Pokal zu überreichen.
Die Bedeutung dieses Erfolgs wird ersichtlich, wenn man den Spielm-
odus betrachtet: Über die gesamte Wintersaison spielen die Meden-
Spieler des TC Osthofen ihren Wintermeister aus. An jedem Samstag 
werden zwei Einzel gespielt, die in die Wertung eingehen und wer über 
die gesamte Wintersaison die meisten Punkte sammelt, ist der Winter-
meister des TC Osthofen. 

Nader Djabarian wiederholte 
seinen Vorjahreserfolg und 
wurde erneut Meister der Win-
terrunde des TC Osthofen

Der Sieger erhält einen attraktiven 
Pokal, den er in der kommenden Saison 
an den nächsten Meister weitergeben 
muss. 
Im Rahmen der Siegerehrung verwies 
der erste Vorsitzende des TC Osthofen, 
Dr. Ernst Sittel, auf die lange Tradition 
des seit 1992 ausgespielten Wander-
pokals. Er würdigte dabei die konstant 
gute Leistung, die ein Spieler über die 
gesamte Wintersaison bringen muss, um 
als Sieger aus diesem Wettbewerb her-
vorzugehen. 
Neben den Glückwünschen seiner Mann-
schaftskameraden der Herren 60 freute 
sich Nader Djabarian über die Gratulation 
der Mannschaften Herren 40 und Herren 
55.

Turngemeinde 1848 Osthofen e.V.
Schließung der Carl-Schill Turnhalle über 
Fastnacht
Wegen der Ü35-Party und des Hüttenzaubers ist die 
Carl-Schill Turnhalle vom 13.02.2015, 17.00 Uhr, bis 

einschließlich 19.02.2015, komplett für den Trainingsbetrieb geschlos-
sen. Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Auch in diesem Jahr Unterstützung der  
Volksbankaktion „Fit und schlank mit Ihrer Bank“
Mit dem Beginn der Fastenzeit startet auch in diesem Jahr die schon 
traditionelle Volksbankaktion zur Umstellung der Lebensgewohnhei-
ten hin zu gesünderer Ernährung und der Steigerung des persönlichen 
Wohlbefindens. Ein Schlüssel dazu ist es mehr Bewegung in seinen All-
tag einzubauen.
9 Teams mit 153 Teilnehmern aus verschiedenen Orten und Gemein-
den treten dazu in den Wettstreit. Pro abgenommenem Kilo werden 6,- 
€ von der Bank für ein regionales, gemeinnütziges Projekt gespendet.
Alle angemeldeten Teilnehmer haben die Möglichkeit die Angebote 
unseres Vereins kostenlos zu nutzen. Wir bitten alle Mitglieder die Neu-
linge tatkräftig zu unterstützen.
Die Aktion läuft vom 19. Februar bis 7. April 2015.

Babies in Bewegung - Winterkinder aufgepasst!
Für den Beginn eines neuen “Babies in Bewegung“ Kurs, suchen wir 
noch neugeborene Kinder vom Winter 2014.
Der Kurs beginnt am Montag, 13. April 2015, um 10:30 Uhr im Jahn-
saal der Carl-Schill Turnhalle. Ähnlich wie bei Pekip Kursen werden die 
Babies weitestgehend nackt sein und durch vielfältige Sinnes- und 
Bewegungsanregungen in ihrer geistigen und psychosozialen Ent-
wicklung gefördert. Dabei geht es nicht darum, das Kind zu animieren 
oder zu bespielen, sondern durch aufmerksames Beobachten in seiner 
aktuellen Entwicklung zu unterstützen. Zielgruppe für diesen Kurs sind 
Babies, die zwischen Oktober und Dezember 2014 geboren wurden 
und zum Kursstart dann zwischen 4 und 6 Monaten alt sind. Es han-
delt sich zunächst um 10 Kurstermine à 90 Minuten, die später aber 
fortgesetzt werden können. Der Kurs kostet für Mitglieder 40,- €, für 
Nichtmitglieder 60,- €. Mehr Informationen zum Kurs und den Bedin-
gungen erhalten Sie auf der Homepage der Turngemeinde Osthofen 
unter: www.tg-osthofen.de, Kurse, Babies in Bewegung. Anmeldungen 
bei der Kursleiterin Susanne Kolb unter Tel.: 06242-501246 oder über 
die Geschäftsstelle der TG Osthofen: geschaeftsstelle@tg-osthofen.de. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
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Die TGO-Tanzsportabteilung bietet einen neuen Kurs an
Fit-Fox - das Zumba für Junggebliebene
Fit-Fox - trainiert nicht nur die Kondition, 
sondern man lernt tolle Tanzfiguren kennen.
Fit-Fox - tanzen im Kreis von Gleichgesinnten - 
auch Einzelpersonen sind herzlich willkommen.
Fit-Fox - Bequeme Kleidung und Schuhe mit glatter Sohle 
(Keine Straßenschuhe) ist alles was sie brauchen.
Kosten: TGO-Mitgliedschaft - keine weiteren Gebühren
Beginn: Montag 16. März 2015 um 19.45 Uhr
Ort: Jahnsaal der Carl-Schill-Turnhalle
Mindesteilnehmerzahl: 10 Personen
Schicken an: 
Edeltraud Ferger Stormstr. 4 67574 Osthofen oder Email: edel.ferger@gmx.de

Tanzsportabteilung
Kennt ihr unser Programm? www.tg-osthofen.de
Einstieg jederzeit...
Linedance
Montag von 19.00 - 20.00 Uhr Carl-Schill-Turnhalle
Anfänger + Fortgeschrittene im Wechsel
Kurs jeweils mit 10 ÜE, TGO Mitglieder 35 € - Nichtmitglieder 50 €
Zumba®
Dienstag von 19.30 - 20.30 Uhr in der IGS Osthofen
Freitag von 19.15 - 20.15 Uhr Carl-Schill-Turnhalle
Kurs jeweils mit 10 ÜE, TGO Mitglieder 40 € - Nichtmitglieder 60 €
Aroha
Dienstag von 08.30 - 09.30 Uhr in der Carl-Schill-Turnhalle Jahnsaal
Kurs jeweils mit 10 ÜE, TGO Mitglieder 20 € - Nichtmitglieder 40 €
Teenie-Zumba®
Mittwoch von 16.00 - 17.00 Uhr im Jahnsaal der Carl-Schill-Turnhalle
Kurs jeweils 10 ÜE, TGO-Mitglieder 10 € - Nichtmitglieder: 20 €
Die Anmeldungen für alle Kurse können im Internet ausgefüllt, ver-
schickt oder bei Beginn mitgebracht werden.
Bei Fragen: E. Ferger, Tel. 06242-2432, B. Gaus, Tel. -7026, R. Keller, Tel. -2400

Handball
B-Jugend männlich
40:13 Kantersieg gegen HSC Ingelheim
Am Samstag, den 07.02.2015 konnte sich die TGO 
mB-Jugend mit einem überzeugenden 40:13 Kanter-
sieg gegen den HSC Ingelheim nach zuletzt zwei ver-

lorenen Spielen wieder rehabilitieren und ans vordere Tabellendrittel 
der Rheinhessenliga aufschließen. Die Mannschaft wollte den Tabel-
lenletzten HSC Ingelheim auf keinen Fall unterschätzen, die 2 Wochen 
zuvor den aktuellen Tabellenführer Nierstein in eigener Halle schlagen 
konnten. Vor allem in der Abwehr hatte man sich viel vorgenommen 
und so spielten die Jungs aus einer stabilen offensiven 3-2-1 mit viel 
Spielfreude effektiven Konterhandball. Nach 5:3 konnte man mit einem 
8 Tore Lauf auf 13:3 davon ziehen. Über 18:4 lies man in der ersten 
Hälfte nur 6 Gegentreffer zu und ging mit einer 21:6 Führung in die 
Pause. Auch im zweiten Durchgang ließ man nicht nach und erspielte 
sich über 25:6 gegen hilflos wirkende Ingelheimer ein 30:9. Am Ende 
konnte man überzeugend mit 40:13 gewinnen. Vor allem hervor zu 
heben ist die stabile offensive Abwehr mit vielen Ballgewinnen und 
zwei sehr gut parierenden Torhütern im Rücken, die insgesamt nur 13 
Gegentore zu ließen! Nach dem spielfreien Fastnachtswochenende gilt 
es nun am Samstag, den 21.02.2015 um 18:15Uhr in der Nikolaus-Dörr-
Halle im Lokalderby gegen den Tabellennachbarn HSG Worms diese 
Leistung zu wiederholen.
Für die TGO mB-Jugend spielten: Daniel Miess (TW), Marcel Ortigosa, 
Niklas Ahl (3), Yannick Volk (5), Philipp Weber (2), Daniel Jonah Jung-
kenn (3), Lukas Klimavicius (7), Tim Kratz (6), Jan Libel (3), Malte von 
Moltke (6), Patrick Wilhelm (1), Silas Höfler (4)

Tim Kratz für die TGO mB-Jugend

Tennis
Winterpause naht dem Ende -  
Winterhallencup 2015
Nach einer langen Winterpause findet nun der erste 
Termin im Jahr 2015 der TGO Tennisabteilung statt. 
Zeit, um wieder aktiv zu werden und die Tennisausrüs-

tung aus dem Winterschlaf zu erwecken. Der alljährliche Winterhallen 
Cup am Samstag, 21.02.2015 in der Tennishalle Nold in Pfeddersheim 
eignet sich dafür bestens! Alle interessierten Spieler sind ab 17.45 Uhr 
hierzu herzlich eingeladen. Egal ob aktiver Spieler, Freizeitspieler oder 
Anfänger. Der Spaß am Tennisspielen und die Geselligkeit soll an die-
sem Abend im Vordergrund stehen! Wer keine Hallenschuhe besitzt, 
kann diese auch vor Ort entgeltlich ausleihen. Der Unkostenbeitrag für 
den Abend beträgt 10 Euro pro Person. Anmeldungen bitte bei Ingrid 
Fronius, Telefon: 06242-2542, Mail: ingridfronius@googlemail.com. 
Natürlich sind auch alle Zuschauer herzlich eingeladen, das Turnier bei 
leckerem Essen und gemütlichem Beisammensein zu verfolgen.

Sie wollen fit und gesund bleiben? Sie suchen eine neue Sportart für 
sich und Ihre Familie? Möchten Sie Ihre Freizeit aktiv gestalten?
Dann sind Sie bei uns, der TGO Tennisabteilung genau richtig!
Ab April sind unsere 4 gepflegten Außenplätze bespielbar. Die Anzahl 
der Plätze ermöglicht allen ausreichende Spielmöglichkeiten. Bereits 
aktiven Spielern bietet sich ein breites Spektrum an Damen- und Her-
renmannschaften bis hin zur Rheinhessenliga. Für Anfänger stehen 
ausgebildete Trainer zur Verfügung, die gerne einen ersten Einblick in 
die Sportart Tennis geben. Kinder und Jugendliche sind bei uns herz-
lich willkommen und werden bestens betreut. Im schönen Vereins-
heim mit großer Terrasse kommt natürlich auch die Geselligkeit nicht 
zu kurz. Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.tg-osthofen/
tennis.

Wanderkreis Osthofen im Wonnegau
Februarwanderung
Liebe Mitglieder und Wanderfreunde,
am Sonntag, 22.02.2015, lädt der Wanderkreis seine 
Mitglieder und alle Wanderfreunde zur Kurzwanderung 
beim Herrnsheimer Schloßpark und Umgebung ein. Eine 
gemeinsame Einkehr ist vor Ort geplant.

Wir treffen uns um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz bei Friseur Höfler, Ost-
hofen, zwecks der Bildung von Fahrgemeinschaften.
Weitere Infos unter Tel.: 06241/38309 Denschlag.

Westhofen

Carnevalverein 1897 Westhofen e.V.
Kinderfastnacht
Polonaise für alle durch die Halle, Mohrenkopf-

Wettessen auf der Bühne, Knallen bis zum Abwinken, Spiele, Musik 
und Unterhaltung erwartet die jüngste Fastnachtsgeneration am 
Rosenmontag ab 14.11 Uhr (Einlass: 13.11 Uhr) in der Karl-Eschenfel-
der-Turnhalle; Karten gibt es für 3,50 Euro Kinder / Erwachsene an der 
Tageskasse.

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Westhofen
Jahreshauptversammlung
Am Freitag, dem 20.02.2015 findet um 19:30 Uhr im Feuerwehrge-
rätehaus Westhofen, Wormser Straße 23 A die Mitgliederversammlung 
des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Westhofen e.V. statt.
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Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Bericht über den Förderverein
3. Bericht über die Feuerwehr
4. Bericht über die Jugendfeuerwehr
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
7. Turnusgemäße Wahlen des Vorstandes
8. Wahl des Kassenprüfers
9. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2015
10. Beförderungen, Ehrungen und Entpflichtungen
11. Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern
12. Mitteilungen und Anfragen
Wir laden hiermit alle Mitglieder und Interessierten zu der Versamm-
lung recht herzlich ein.

Sozialverband VdK  
Ortsverband Westhofen
Verehrte Mitglieder und Freunde,

hiermit laden wir Sie am Samstag, dem 14.02.2015, ab 10.00 Uhr zum 
Fastnachtsfrühstück im Deutschen Haus ein.
Fastnachtliche Verkleidung ist ausdrücklich erlaubt.

Turngemeinde 1862 Westhofen
Abteilung Fußball
Ergebnisse der letzten beiden Wochenenden:
Freundschaftsspiele:

TG Westhofen I - SV Gimbsheim II 11 : 1
(Torschützen: Fragomeli A. (9), Harrlandt T. (1), Stein F. (1))
TG Westhofen I - TuS Hochheim I 1 : 3
(Torschütze: Ring D.)
TG Westhofen II - TuS Hochheim II 1 : 1
(Torschütze: Fetsch D.)
A- Junioren SG Westhofen/Osthofen - TSV Gau-Odernheim 2:3
B- Junioren SG Gundersheim/Westhofen - TuS Wörrstadt 4: 1
(Torschützen: Fragomeli F. (2), Leininger J.-Ph. (2))

Ev. Kirchengemeinde Westhofen
Kinder-Kirchen-Nachmittag (KiKiNa)
Zum Kinder-Kirchen-Nachmittag lädt die evangelische 
Kirchengemeinde Westhofen für Samstag, den 21. 

Februar, Kinder zwischen 5 und 12 Jahren ein.
Wir treffen uns um 15.00 Uhr in der evangelischen Kirche zum Singen, 
Geschichten hören und Beten. Anschließend gehen alle zum Spielen, 
Basteln und Essen ins evang. Gemeindehaus. Ende ist um 17.30 Uhr. Es 
sind alle Kinder eingeladen, egal welcher Konfession. Infos bei Christi-
ane Horle, Tel. 06244/4616 oder bei Ulrike Weis, Tel. 06244/4855.

Vereine + Verbände überörtlich

Kreisverwaltung Alzey-Worms
Grundkurs: Rechtliche Betreuung
Die Arbeitsgemeinschaft der Betreuungsvereine im Landkreis Alzey-
Worms laden dienstags in der Zeit vom 24.02.2015 bis 31.03.2015 
von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu einem Grundkurs: „Rechtliche Betreu-
ung“ ein.
Der Grundkurs findet statt in den Räumen der Ev. Sozialstation, Schul-
rat-Spang-Str. 2 in 55597 Wöllstein.
Anfang der 90er Jahre wurde das Betreuungsgesetz eingeführt und 
mit ihm die Entmündigung abgeschafft. Menschen, die auf Grund 
einer Krankheit, oder Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angele-
genheiten selbst zu erledigen, bekommen, auf Antrag, vom Amtsge-
richt einen Betreuer zur Seite gestellt.
Der gesetzlich bestellte Betreuer vertritt den betreuten Menschen zum 
Beispiel gegenüber Behörden, Banken, Ärzten, Heimen oder anderen 
Institutionen, je nach Erforderlichkeit.
Viele dieser Betreuungen werden von Familienangehörigen ehren-
amtlich geführt. Aufgabe der Betreuungsvereine ist es, diese ehren-
amtlichen Betreuerinnen und Betreuer in ihrer Betreuungsarbeit zu 
unterstützen.
Im Grundkurs: „Rechtliche Betreuung“ werden an 6 Abenden verschie-
dene Aspekte der gesetzlichen Betreuung aufgearbeitet und darge-
stellt.

Jeder Abend beschäftigt sich mit einem anderen Schwerpunkt „Rund 
um die Betreuung“, z.B. Informationen über das Betreuungsverfahren, 
Personensorge, Vermögenssorge, Demenz. Beim Abschlussabend am 
31.03.2015 erhalten die KursteilnehmerInnen ein Zertifikat über die 
Teilnahme.
Der Grundkurs richtet sich an Menschen, die bereits ehrenamtlich eine 
gesetzliche Betreuung führen oder an der Übernahme einer ehrenamt-
lichen Betreuung interessiert sind.
Die 6 Kursabende sind eine verbindliche Einheit.
Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 30,00 € für Materialien erho-
ben.
Anmeldeschluss ist der 13.02.2015.
Anmeldung und nähere Informationen bei Betreuungsverein der 
Arbeiterwohlfahrt Alzey-Worms e.V. 06731/ 10459 oder Betreuungs-
verein im Diakonischen Werk Worms-Alzey e.V. 06241/ 920290.

Sportbund Rheinhessen
Mit der Sportjugend über Ostern  
in den Schnee

Winterurlaub ohne Eltern für Kinder und Jugendliche von 7 bis 19 Jahre. 
Das bietet die Sportjugend bei ihren Winter-Freizeiten. Mit Sicherheit 
wird das für Kinder und Jugendliche zum unvergesslichen Erlebnis. Für 
unsere Highlights im Winter sind noch wenige Plätze frei. Zum Beispiel:
Wagrain: Wintervergnügen in der Sportwelt Amadé
Traumhaft präparierte Pisten soweit das Auge reicht! Hier habt ihr 
die perfekte Möglichkeit, auf 850 Pistenkilometer und über 130 Lift-
anlagen euer Können zu zeigen. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittene/r 
oder Profi, hier ist für jeden etwas dabei inkl. Funparks für die Boarder-
Cracks. Freut euch auf Fackelabfahrten, Rodelerlebnisse und coole Par-
tyabende mit der Sportjugend.
Termin: 04.04. - 11.04.2015
Alter: 13 bis 15 Jahre
Kosten: 590 Euro
Anmeldung & weitere Winter-Freizeiten: www.sportjugend.de
Weitere Infos: porten@sportjugend.de, Tel. 06131-2814-353

St. Jakobusgesellschaft  
Rheinland-Pfalz - Saarland
Arbeitssitzung der  
regionalen Gruppe Rheinhessen

Am 24. Februar 2015 um 19.00 Uhr findet im Rathaus Alsheim die 
Arbeitssitzung der regionalen Gruppe Rheinhessen statt. Alle Mitglie-
der sind herzlich hierzu eingeladen. Sind auch Sie interessiert an den 
Sitzungen teilzunehmen, sich mit Ideen einzubringen und aktiv mitzu-
arbeiten, dann freuen wir uns auf Sie.
Die Aktivitäten in unserer Region erstrecken sich von Mainz über Bin-
gen, Alzey bis Worms.
Zu den Themen des Abends gehören die Zusammenstellung des Pro-
grammes zum Pilgerwegfest 2015, diverse Veranstaltungen in 2015, 
sowie die Erarbeitung von Aktivitäten zur Teilnahme an der Feier „200 
Jahre Rheinhessen in 2016“.
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Deutsches Rotes Kreuz
Keine offene Sprechzeit in der 

Schuldnerberatung
Das DRK Kreisverband Alzey, Albiger Str. 33 informiert, dass die offene 
Sprechzeit in der Schuldnerberatung am 17.02.2015 ausfällt.
Die nächste Sprechzeit ist wieder am 24.02.2015.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Energietipp
Kellerdecke: Eine Dämmung lohnt sich fast immer
Ist die Decke eines unbeheizten Kellers nicht gedämmt, gibt das Erd-
geschoss permanent Wärme über den Fußboden ab. Das ist noch bei 
vielen älteren Häusern der Fall und zeigt sich an erhöhten Heizkosten 
und Fußkälte im Erdgeschoss.
Dabei ist die Dämmung der Kellerdecke eine der wirtschaftlichsten 
Energiesparmaßnahmen, da Materialkosten von nur etwa 17 Euro pro 
Quadratmeter anfallen. Wird ein Fachbetrieb beauftragt, betragen die 
Kosten insgesamt etwa 35 Euro pro Quadratmeter.
Wer sich selbst an der Dämmung versuchen will, arbeitet am besten 
mit fertigen Kellerdecken-Dämmplatten, die von unten an die Decke 
geklebt oder gedübelt werden. Verlaufen an der Kellerdecke Installa-
tionen, werden mehrere Dämmplatten verwendet und schichtweise 
aufgebracht, so dass die Rohre in die Dämmung eingearbeitet werden 
können, vorausgesetzt die Kellerräume sind hoch genug und es schlie-
ßen keine Fenster oder Türen dicht unterhalb der Decke an. Unebene 
Kellerdecken benötigen eine Unterkonstruktion, auf der das Mate-
rial angebracht wird. Dabei sollten Fugen und Anschlüsse luftdicht 
verschlossen werden, damit sich die Dämmwirkung nicht verringert. 
Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) muss der Wärmedurchgangs-
koeffizient der gedämmten Kellerdecke kleiner als 0,30 W/(m2K) sein, 
dazu sollten die Dämmplatten eine Dicke von 10 bis 12 Zentimetern 
haben bei einer Wärmeleitgruppe WLG 035 bzw. 040. Wird noch besser 
gedämmt und die Dämmung von einem Fachbetrieb durchgeführt, 
können staatliche Zuschüsse beantragt werden.
Zu den Details der Kellerdämmung und zu allen Fragen des Energie-
sparens im Alt- und Neubau berät der unabhängige Energieberater der 
Verbraucherzentrale nach Terminvereinbarung.
Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Es wird zu allen Fragen des 
Energiesparens in Privathaushalten beraten. Die nächsten Sprechstun-
den der Energieberater finden wie folgt statt:
am Montag, den 02.03.15 in Alzey von 12.30 - 17 Uhr in der Kreisverwal-
tung, Ernst-Ludwig-Straße 36. Voranmeldung unter: 0 67 31/408-0.
am Donnerstag, den 19.02.15 in Worms von 13.30 - 18 Uhr im Rat-
haus, Marktplatz 2 in Zimmer 223. 
Voranmeldung unter: 0 62 41/853-3507.
Für weitere Informationen und einen kostenlosen Beratungstermin:
Energietelefon Rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei) montags 
von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 
13 und 14 bis 17 Uhr.

Glauben ist gut - Wissen ist besser
Verbraucherzentrale bietet Vorträge für Seniorengruppen
Ist der Gewinn von 63.000 Euro tatsächlich real? Kommt durch das 
Gespräch mit der netten Dame am Telefon wirklich ein Vertrag mit 
einer Lottospielgemeinschaft zustande? Muss die fragwürdige Inkasso-
Forderung wirklich bezahlt werden? Antworten auf diese und viele 
weitere Fragen gibt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in ihren 
Vorträgen für Seniorengruppen.
„Abzocker werden nicht müde, gerade ältere Menschen mit immer 
neuen Maschen und Tricks zu täuschen, um ihnen so das Geld aus der 
Tasche zu ziehen“, so die Erfahrung von Miriam Seils, Mitarbeiterin im 
Seniorenprojekt der Verbraucherzentrale. Dabei wird das Vorgehen der 
Abzocker immer dreister: Sie geben sich als Anwälte, Notare, Staats-
anwälte und sogar Verbraucherschützer aus, um ihren unberechtig-
ten Forderungen damit gehörigen Nachdruck zu verleihen. „Unsere 
Vorträge sind wichtig, um ältere Menschen für diese Maschen zu 
sensibilisieren“, stellt die Verbraucherschützerin fest. „Nur so können 
Verbraucherinnen und Verbraucher Abzocker entlarven und sich vor 
finanziellen Schäden schützen.“
Neben den Vorträgen zu den Abzocktricks informieren die Referen-
tinnen über „Kostenfallen bei Smartphones“ und „Rechte beim Kauf“. 
Der Vortrag „Arbeit der Verbraucherzentrale“ vermittelt zudem einen 
Einblick in das Informations- und Beratungsangebot der Verbraucher-
zentrale.
Seit 2010 hat die Verbraucherzentrale im Rahmen ihres Seniorenpro-
jekts im ganzen Land knapp 450 Veranstaltungen bei Seniorengrup-
pen vor rund 12.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. 

Dank der finanziellen Förderung durch das rheinland-pfälzische Minis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz kann das Angebot auch im 
Jahr 2015 fortgesetzt werden.
Veranstalter von Seniorentreffs, Seniorengruppen, Vereine oder andere 
Organisationen können die Vorträge buchen. Die Referentinnen kom-
men vornehmlich in den ländlichen Raum. Unter der Telefonnummer 
06131/2848-444 können Interessierte Termine vereinbaren. Es genügt, 
Name und Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen; 
die Beraterinnen rufen zurück. Terminanfragen sind auch per Fax unter 
06131/284825, per E-Mail an seniorenprojekt@vz-rlp.de oder bei jeder 
Beratungsstelle möglich. Die Verbraucherzentrale erhebt eine Kosten-
pauschale von 75 Euro.

Dubiose Geldeintreiber unterwegs
Verbraucherzentrale warnt vor falschem Inkassobüro
Aktuell erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher Zahlungsauffor-
derungen des Inkassounternehmens „Risk & Collect Forderungsma-
nagement (RFC) GmbH“ mit Sitz in Hamburg. Mit den Schreiben will 
das Unternehmen zweifelhafte Forderungen aus dem Gewinnspiel-
dienst der EuroMillions Ltd. eintreiben. „Das Inkassobüro gibt vor, dass 
bei einem telefonisch bestellten Gewinnspieldienst noch Beträge offen 
seien“, erläutert Christian Gollner, Rechtsreferent der Verbraucherzent-
rale Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen taucht im amtlichen Verzeich-
nis der Inkassounternehmen allerdings nicht auf. „Betroffene berichten 
uns, den in Rechnung gestellten Dienst nicht beauftragt zu haben“, 
stellt Gollner fest.
Die Forderungsschreiben erscheinen auf den ersten Blick seriös. Darin 
verlangen die Absender die Überweisung eines Betrages von rund 
240 Euro auf ein Konto in Bulgarien. Die Verbraucherzentrale rät, die 
angebliche Forderung sehr kritisch zu prüfen. „Zur Zahlung ist nur 
derjenige verpflichtet, der einen wirksamen Vertrag geschlossen hat“, 
erklärt der Rechtsreferent. Bereits seit Oktober 2013 sind Verträge über 
Gewinnspieldienste erst dann rechtswirksam, wenn sie vom Verbrau-
cher in textlicher Form bestätigt wurden. Der Verbraucherschützer rät, 
auch unberechtigten Forderungen schriftlich zu widersprechen und 
nicht zu zahlen, wenn keine Leistung in Anspruch genommen wurde. 
Ein Musterschreiben erhalten Betroffene in den örtlichen Beratungs-
stellen und Stützpunkten der Verbraucherzentrale sowie im Internet 
unter www.vz-rlp.de/musterbrief-inkasso. Verbraucher sollten beach-
ten, dass auch völlig unberechtigte Forderungen bei Auskunfteien wie 
der Schufa oder Infoscore eingetragen werden können, wenn ihnen 
nicht zeitnah widersprochen wurde. Immer wieder werden derartige 
Schreiben in betrügerischer Absicht verschickt. Dagegen kann bei der 
Polizei Anzeige erstattet werden.
Individuelle Beratung erhalten Betroffene in den örtlichen Beratungs-
stellen und Stützpunkten der Verbraucherzentrale. Terminvereinba-
rung ist unter 06131/28 48 0 möglich. Telefonischen Rechtsrat erteilt 
die Verbraucherzentrale montags, mittwochs und donnerstags von 10 
bis 16 Uhr an ihrem landesweiten Beratungstelefon unter 09001 77 80 
80 1. Der Anruf kostet 1,50 Euro pro Minute aus dem deutschen Fest-
netz, Tarife aus den Mobilfunknetzen können abweichen. Mit den Tele-
fongebühren sind die Kosten für die Beratung beglichen.

Hegering Seebach

Hiermit lade ich zur diesjährigen Hegeringversamm-
lung ein. Sie findet am Mittwoch, den 11.03.2015 
um 19.30 Uhr in der Gaststätte Wechsler „Deutsches 
Haus“ in Westhofen statt.
Bitte die Trophäen (Hegeschau) zur Versammlung mit-
bringen.

Ich bitte um zahlreiches Erscheinen.

Der NABU rät
Jetzt noch Wohnraum für Vögel schaffen!
Für das Anbringen von Nistkästen im Garten oder Park ist es jetzt 
höchste Zeit. Darauf weist der NABU hin. „Zahlreiche Vogelarten beset-
zen in den nächsten Wochen ihre Reviere und beginnen dann mit dem 
Nestbau“, wie Rainer Michalski von der NABU Regionalstelle Rheinhes-
sen-Nahe betont. „Deshalb sollte man jetzt noch an geeignete Nist-
kästen denken, wenn man in diesem Frühjahr eine größere Vielfalt der 
Gefiederten im Garten erleben möchte“, sagt der Naturschützer. Damit 
könne man sowohl die Meisen fördern als auch die Bewohner von 
Halbhöhlenkästen wie Grauschnäpper und Hausrotschwanz. Der Trau-
erschnäpper komme sogar erst Ende April/Anfang Mai aus seinen afri-
kanischen Winterquartieren zurück - für ihn kann auch noch Ende April 
ein Nistkasten mit einem Fluglochdurchmesser von 32 Millimetern 
angebracht werden. Auch solle man an Arten denken, die von Laien 
nicht mit Nistkästen in Verbindung gebracht würden, etwa den Klei-
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ber oder den Gartenbaumläufer. Nistkästen seien neben dem direkten 
Wert für die heimische Vogelwelt „eine ausgezeichnete Möglichkeit der 
Naturbeobachtung, gerade auch für Kinder, die oft keine Artenkennt-
nis mehr haben“, betont Michalski. Ein willkommener Nebeneffekt ist 
die Übernachtungsmöglichkeit für Gefiederte in den Nistkästen in den 
vielleicht noch kommenden eisigen Nächten. Eine sehr große Band-
breite von Nistkästen aller Art, die mit etwas Geschick selbst gebaut 
werden können, findet sich in der Broschüre „Wohnen nach Maß“. Diese 
kann gegen Einsendung von 3 Euro in Briefmarken angefordert wer-
den bei der NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe, Langgasse 91, 
55234 Albig. 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
Rheinhessen-Pfalz
Vortrag
„Mein letzter Wille - wie stelle ich sicher, dass er auch zur Geltung 
kommt?“
Die Volkshochschule Ingelheim lädt in Kooperation mit dem Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Rheinhessen-Pfalz ein zu diesem 
juristisch allgemein verständlichen Vortrag.
Ort: Info-Center Volksbank
Hospitalstraße 15, 55232 Alzey
Zeit: Dienstag, 24.02.2015 18.30 Uhr
Dozent: Herr Rechtsanwalt Hartmut Schäfer, Fachanwalt für Erb-
recht
In Deutschland werden jährlich Milliardenwerte vererbt. Wer kein Tes-
tament macht, der lässt seine Erben oft mit einer Fülle von Problemen 
allein. Deshalb ist es ratsam, schon rechtzeitig zu regeln, in welcher 
Weise das Vermögen auf die Erben übergehen soll. Das hilft nicht nur 
Streit zu vermeiden, sondern kann die Erben auch vor unnötig hoher 
Steuerlast schützen. Besonderes Augenmerk wird bei dem Vortrag 
neben dem Testament auch auf die Vorsorgevollmacht, die Betreu-
ungsverfügung und die Patientenverfügung gelegt. Der Vortrag soll 
Ihnen mehr Handlungssicherheit geben. Es erwartet Sie ein instrukti-
ver und kurzweiliger Abend. Sie werden jede Menge wertvolle prak-
tische Empfehlungen für die persönliche Gestaltung Ihrer Vorsorge 
mitnehmen können. Der Experte weist Sie auf rechtliche und steuer-
liche Fallstricke hin.
Die Teilnahme ist unverbindlich, der Eintritt ist frei, ohne Anmel-
dung.
Bereits ab 17.45 Uhr informieren wir Sie mit aktuellen Bildern über die 
erfolgreiche Arbeit des Volksbundes überregional und auch in Rhein-
hessen-Pfalz.
Wer eine kostenlose Testamentbroschüre des Volksbundes erhalten 
möchte, schreibe bitte an:
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Bundesgeschäfts-
stelle
Stichwort: Testamentsbroschüre
Werner-Hilpert-Straße 2, 34117 Kassel

Der RNN informiert
An Fastnacht viele Zusatzzüge und -busse in Rheinhessen
Der Rheinland-Pfalz-Takt, die ORN, die Stadtverkehre Ingelheim und 
Bingen bieten an Fastnacht ein vom RNN koordiniertes abgestimmtes 
Bus- und Zugangebot. Es wird insbesondere am Fastnachtssamstag 
zwischen Bingen, Mainz und Worms nach Mitternacht deutlich erwei-
tert und bietet damit gute Rückfahrtmöglichkeiten von zahlreichen 
Fastnachtsveranstaltungen. 

Der RNN informiert über die Zusatzverkehre in einem Fastnachtsfahr-
plan, der bei den Kundenbüros, Reisezentren, Verwaltungen und unter 
www.rnn.info erhältlich ist. Der Fastnachtszusatzverkehr im Überblick.
Am Altweiber-Donnerstag, am 12. Februar 2015 verkehrt erstmals 
noch ein Zusatzzug um 2.14 Uhr von Mainz nach Bingen.
Von Altweiber-Donnerstag bis Fastnachts-Samstag werden auf den 
Buslinien 650 und 660 Spätfahrten um 1.15 und 2.35 Uhr ab Mainz bis 
Partenheim bzw. Undenheim geboten.
Am Fastnachts-Samstag, den 14. Februar, besteht nach Budenheim, 
Heidesheim, Ingelheim und Gau-Algesheim ab Mainz ein Halbstun-
dentakt bis nach 2 Uhr. Um 2.22 Uhr fahren Fastnachts-Samstag noch 
Zusatzzüge mit allen Halten ab Mainz über Oppenheim bis Worms 
und um 1.03 ab Bingen bis Mainz.
Die letzten Abfahrten der Mittelrheinbahn ab Mainz nach Bingen um 
1.14 und zusätzlich um 2.14 Uhr bieten in Ingelheim noch Anschluss an 
erstmals verkehrende Zusatzbusse auf der Ingelheimer Stadtbuslinie 
611 und der Ringbuslinie 643.
Im Stadtverkehr Mainz und auf den Stadt-Umland-Buslinien 58, 64, 
66 und 68 wird an allen Fastnachtstagen ein erweiterter und geänder-
ter Fahrplan mit Umleitungen in der Innenstadt geboten.
Rosenmontag gilt wieder „alles was geht, fährt“
An Rosenmontag sorgen die vom Zweckverband SPNV Rheinland-
Pfalz Süd bestellten Zusatzzüge dafür, dass zwischen 10 und 12 Uhr 
auf allen Bahnstrecken nach Mainz mindestens 3 Züge pro Stunde 
unterwegs sind. Auch der Busverkehr in und um Mainz wird wieder wie 
gewohnt vor und nach dem Umzug verstärkt.
Ab Alzey sind Zusatzzüge um 10.04 und 11.04 Uhr nach Mainz unter-
wegs, die bis Mainz-Marienborn alle Stationen bedienen. Aus Richtung 
Worms starten um 9.34, 10.44, 11.04 und 11.44 Uhr Zusatzzüge die 
alle Halte bedienen und die stündlich zur Minute 17 bzw. 20 ab Worms 
verkehrenden Regionalexpress-Züge nach Mainz ergänzen. Von z.B. 
Oppenheim fahren diese Zusatzzüge um 9.56, 11.11, 11.27 und 12.06 
Uhr ab.
Auf der Buslinie 660 starten Zusatzbusse um 9.23 und 10.20 Uhr ab 
Undenheim, um (9.29 und) 10.00 Uhr ab Hahnheim sowie um (9.38, 
10.08 und) 10.40 Uhr ab Mommenheim sowie nachmittags ab Mainz 
von 16.15 bis 19.20 Uhr stündlich zusätzlich zurück bis Mommenheim 
und um 21.35, 0.10 und 1.15 Uhr bis Undenheim.
Als günstige und flexible Fahrkarte bietet sich nicht nur zu Fastnacht 
die RNN-Gruppen-Tageskarte für bis zu 5 Personen beliebig viele 
(Hin- und Rück-)Fahrten an.
Die Fastnachtsfahrpläne sind zu finden in der Fahrplanauskunft unter 
www.rnn.info, in der Fahrplan-App ‚RNN-Companion‘, beim RNN-Ser-
vicetelefon 01801- 766 766* und kompakt im RNN-Fastnachtsfahrplan-
flyer.
* = 3,9 Ct/Min aus dt. Festnetz - aus Mobilnetzen andere Tarife mit max. 
42 Ct/Min

Bürgerreise Gundheim informiert
Für unseren Ausflug in den Bayrischen Wald, vom 14.06.2015 bis 
21.06.2015 sind noch einige Plätze frei. Unser Hotel ist das 4 Sterne 
„Romantik Posthotel“ in Röhrnbach. Auf dem Programm stehen fol-
gende Ausflugsfahrten: die „Gläserne Scheune“ in Viechtach, das Glas-
dorf in Arnbruck, Donauschifffahrt in Kehlheim (Donaudurchbruch 
und Kloster Weltenburg), Planwagenfahrt und Gaudi beim Michlbau-
ern, Glasmanufaktur in Freyung, Vogelpark in Ortenburg, Besichtigung 
Schloss St Emmeram, (Regensburg, Thurn und Taxis), Westernstadt 
„Pullmann City“ in Eging am See, Kegelabend und Tanzabend, Früh-
stück und Mittagsimbiss während der Anreise, Getränke während der 
Fahrt, Buffet am Bilderabend (ohne Getränke) sind inklusiv. Reisepreis 
im Doppelzimmer inkl. HP 625.-€; Einzelzimmer inkl. HP 675.-€.
Nähere Auskunft unter: Tel.: 06244 - 7759.

Fkb /sds Westhofen
Töpferkurs
Förderung der handwerklichen und creativen Fähigkeit 
beim Töpfern.

Frau Maria Peters, die bewährte Leiterin der „Töpferkurse für Kinder“ 
in Westhofen, musste kranheitsbedingt und aus Mangel an Anmeldun-
gen einen der in Zusammenarbeit mit fkb angebotenen Kurse neu 
konzipieren.
Es wird gebeten, zur Neuanmeldung und näheren Informationen 
wegen des Kursbeginns mit Frau Peters unter der Telefonnummer 
067337 4869010 direkt in Kontakt zu treten. Es wäre schade, wenn der 
Kurs ausfallen müsste, da Frau Peters sich viel Mühe gibt, die hand-
werklichen und kreativen Fähigkeiten Ihrer Kinder zu fördern.
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Junge Union Wonnegau
Politisches Aschermittwochstreffen am 18.02.2015

Die Junge Union Wonnegau lädt alle inte-
ressierten Bürger und Freunde zu ihrem 
Politischen Aschermittwochstreffen am 

18.02.2015 um 19 Uhr im Restaurant Siena, in Osthofen, ein.
Um Anmeldung wird gebeten unter ju-wonnegau@web.de

Saitenwindkonzert in  
Rheinhessen-Fachklinik Alzey
Die Musikgruppe „Saitenwind“ lädt alle Interessierten zu einem 
unplugged-Konzertabend in der Kapelle der Rheinhessen-Fachklinik 
Alzey ein. Die Musik aus Folk und Pop lädt ein zum Zuhören, Mitsin-
gen, Träumen… Das Konzert findet statt am Donnerstag, den 5. März 
2015 ab 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Kirchliche Nachrichten

Ev. Kirchengemeinde Bechtheim

Gottesdienste
Fastnachtssonntag, 15. Februar 2015
10 Uhr,  Gottesdienst zur Fastnacht (Pfr. Schenk).
 In diesem Gottesdienst wird gemäß 
der Kirchengemeindewahlordnung die endgültige 
Wahlliste für die Kirchenvorstandswahl am 26. April 

bekannt gegeben.

Veranstaltungen
Montag, 15. Februar 2015
14.11 Uhr  Die Frauenhilfe trifft sich im Gemeindehaus zu einem 

fröhlichen Fastnachtsnachmittag.
Freitag, 20. Februar 2015
16 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
Kindergottesdienst am Samstag, den 21. Februar 2015, von 10-12 
Uhr, im ev. Gemeindehaus.
Liebe Kinder!
Wir wollen gemeinsam singen, eine schöne Geschichte aus der Bibel 
hören und dazu auch etwas basteln.
Wir freuen uns auf euer Kommen - Euer KiGo-Team!
Vorankündigung:
Konzert am Sonntag, den 1. März 2015, um 17 Uhr, in der ev. Kirche 
Bechtheim:
„Requiem op. 194“ für Soli, Chor und Orgel von Joseph Rheinberger mit 
dem Motettenchor des Ev. Dekanates Worms-Wonnegau unter Leitung 
von Dekanatskantorin Kristine Weitzel.
Freitag, 6. März 2015, 18 Uhr:
Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen in der Basilika (kath. Frauen-
kreis und ev. Frauenhilfe).
Sie erreichen Pfarrer Schenk unter der Telefonnummer 06242/ 
1504 oder 0171/3673457.
Der Prediger Salomo schreibt:
„So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich 
sei in seiner Arbeit; denn das ist sein Teil.“ (Prediger 3,22)

Ev. Kirchengemeinde Bermersheim/Gundheim, 
Dalsheim, Wachenheim

Pfarramt Auf dem Römer 1, 
67592 Flörsheim-Dalsheim, Tel.: (0 62 43)3 88
Mail: ev.kirchedalsheim@web.de, Homepage: 
www.ev-kirchedalsheim-ekhn.de
Küsterdienst Dalsheim: 
K. Hauck, Tel.: (0 62 43) 90 75 85
Pfarramt Wachenheim ist unter der Telefon (0 

62 43-3 88 - Pfr. Köpp zu erreichen, das Pfarrbüro ist weiterhin in der 
Hauptstr. 22, 67591 Wachenheim, Tel. (0 62 43) 61 60
am Mittwoch 9.00 -12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Küsterdienst: Ehepaar Grünewald, Tel. (0 62 43) 90 09 00
Kirchenvorstand Herr Bornschein, Tel. ( 0 62 43) 90 50 63

Gottesdienste + Wer trifft sich wann
Bermersheim/Gundheim
Sonntag, den 15. Febr. 2015 - 
Letzter Sonntag vor der Passionszeit - Estomihi - 
Sei mir ein starker Fels, Psalm 31,3
Wir laden ein zu den Gottesdiensten nach Wachenheim um 10.15 
Uhr oder nach Dalsheim um 9.00 Uhr mit Frau Annemarie Neu
Dienstag, den 17. Febr. 2015
keine Konfi-Stunde - keine Chorprobe
Liebe Gemeinde, in der Zeit von Freitag, 06.02.2015 bis einschl. 
13.02.2015 wird der endgültige Wahlvorschlag für die KiVo-Wahl 
am 26.04.2015 zur Einsichtnahme veröffentlicht. Interessenten melden 
sich bitte im Pfarramt an. Tel: (0 62 43) 3 88. Der endgültige Wahlvor-
schlag ist auch im Schaukasten veröffentlicht.
Dalsheim
Sonntag, den 15. Febr. 2015 - Letzter Sonntag vor der Passionszeit 
- Estomihi 
Sei mir ein starker Fels, Psalm 31,3
9.00 Uhr  Gottesdienst in der ev. Kirche zu Dalsheim 
 mit Frau Annemarie Neu
Dienstag, den 17. Febr. 2015
keine Konfi-Stunde - keine Chorprobe
Liebe Gemeinde, in der Zeit von Freitag, 06.02.2015 bis einschl. 
13.02.2015 wird der endgültige Wahlvorschlag für die KiVo-Wahl 
am 26.04.2015 zur Einsichtnahme veröffentlicht. Interessenten melden 
sich bitte im Pfarramt an. Tel: (0 62 43) 3 88
Der endgültige Wahlvorschlag ist auch im Schaukasten am Gemeinde-
zentrum veröffentlicht.
Wachenheim
Sonntag, den 15. Febr. 2015 - 
Letzter Sonntag vor der Passionszeit - Estomihi 
Sei mir ein starker Fels, Psalm 31,3
10.15 Uhr  Gottesdienst in der ev. Kirche zu Wachenheim mit Frau 

Annemarie Neu
Dienstag, den 17. Febr. 2015
keine Konfi-Stunde - keine Chorprobe
Liebe Gemeinde, in der Zeit von Freitag, 06.02.2015 bis einschl. 
13.02.2015 wird der endgültige Wahlvorschlag für die KiVo-Wahl 
am 26.04.2015 zur Einsichtnahme veröffentlicht. Interessenten melden 
sich bitte im Pfarramt an. Tel: (0 62 43) 3 88. Der endgültige Wahlvor-
schlag ist auch im Schaukasten am Pfarrhaus veröffentlicht. 
Die nächsten Gottesdienste feiern wir 22. Febr. um 17.00 Uhr in 
Bermersheim und um 18.00 Uhr in Wachenheim.

Ev. Kirchengemeinde  
Dittelsheim-Hessloch-Frettenheim

67596 Dittelsheim-Heßloch, 
Hauptstraße 7 
Tel.:06244/99963 
Fax :99964
www.heidenturm.de
e-mail: ev.kirche@gmx.de

Dittelsheim-Hessloch
Jahreslosung 2015
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Lob. Römer 15,7
Monatsspruch für den Februar:
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die 
jeden rettet, der glaubt.“ Römer 1,16
Samstag, 14.02.
Der Faschings KiKiNa - fällt aus
Sonntag, 15.2. - Estomihi 
Wir laden ein zu den Gottesdiensten mit Prädikant Marco Schefer
09.00 Uhr  Frettenheim
10.00 Uhr  Dittelsheim
Dienstag, 17.02.
 Keine Bürostunde
17.00 Uhr  kein KonfirmandInnenunterricht
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Donnerstag, 19.02.
  Keine Bürostunde
09.30 Uhr  Krabbelgruppe
  Ansprechpartnerin:
  Rita Schaab, Pfarrerin, Tel.: 06244-99963
17.00 Uhr KonfirmandInnenunterricht
Sonntag, 22.02. - Invokavit  
Wir laden ein zu den Gottesdiensten mit Pfarrerin Rita Schaab
09.00 Uhr  Hessloch, Altkatholische Kirche
10.00 Uhr  Dittelsheim
Vorankündigung:
Mittwoch, den 25. Februar 2015, um 20.00 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus.
Der Projektchor startet erneut: Lieder aus Taizé
Samstag, 28. Februar, um 20.00 Uhr in der Evangelischen Kirche Dit-
telsheim:
Leipziger Barock/ Leipziger Romantik/Leipziger Jazz
Faszinierende Klangbilder und Hörgenüsse jenseits aller Vorstellungs-
kraft entstehen, wenn David Timm und Reiko Brockelt als Jazzduo 
auftreten. Ausgehend von bekannten Werken der klassischen Musik 
gelangt das Jazzduo zu Improvisationen auf allerhöchstem Niveau.
David Timm: Orgel
Reiko Brockelt: Saxophon
Die Evangelische Erwachsenenbildung lädt ein:
„Auf den Spuren von Johannes Brahms in Hamburg“
4-tägige Bus- oder Bahnreise vom 22.06. - 25.06.2015
Reiseverlauf:
1. Tag, Mo,. 22.06. Moin Moin Hamburg
Fahrt von Dittelsheim nach Hamburg. Hotelbezug für drei Nächte im 
zentral gelegenen Hotel Alster-Hof. Erster Stadtrundgang mit Besuch 
der Hamburger Hauptkirchen.
2. Tag, Di., 23.06. Brahms: Leben und Andenken
Frühstück im Hotel. Stadtführung auf den Spuren Johannes Brahms 
und Besuch des Brahms-Museums. Mittagspause. Nachmittags Fahrt 
zu der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Individuelle Besichtigung der 
Ausstellungen und der Gedenkstätte.
3. Tag, Mi., 24.06. Das „Tor zur Welt“
Vormittags Besichtigung des Auswanderermuseums BallinStadt. Kur-
zes Einführungsreferat mit individueller Besichtigung, Fahrt zum Fähr-
haus Schulau nach Wedel anschließend Möglichkeit Hafenrundfahrt 
oder individueller Besuch des Miniaturmuseums
4. Tag, Do., 25.06. Heimreise
Am Vormittag Freizeit. Rückfahrt nach Dittelsheim.
Leistungen
- Fahrt im modernen Reisebus oder mit der Bahn
- Unterbringung in Doppelzimmern mit Bad/Dusche und WC
- 3 Übernachtungen mit Frühstück im zentral gelegenen Hotel
- Alle Eintritte und Führungen (laut Programm)
- Insolvenzabsicherung
Reisepreis: Ab 10 Personen: € 425,- Einzelzimmerzuschlag: € 105,-
Anmeldungen bis 2. März 2015 sowie Informationen bei Pfr.i.R. Klaus 
Schaab, 0171-1000456.
Und auch das:
Wir freuen uns über Ihre Spende für die Kinder- und Jugendarbeit: 
Kontonummer bei der Sparkasse Worms-Alzey-Ried IBAN DE09 553 
500 100 033 697 478.
Häusliche Pflege durch die Evangelische Sozialstation Osthofen, 
67574 Osthofen, Auf der Rosselhecke 16, Tel.: 06242/3553 oder in Not-
fällen 0172/6233783, auch sonntags! Beratung und Koordinierung: 
Frau Geib, Telefon: 06242/915303.
Falls Sie Hausabendmahl wünschen, melden Sie sich bitte. Sie errei-
chen uns im Pfarrhaus oder Gemeindebüro, Hauptstr. 7, 67596 Dittels-
heim-Hessloch, Tel.: 06244/99963, Fax 99964.

Pfarrer Michael Roos, Tel. 06244/8608914
Pfarrbüro Dittelsheim-Hessloch Tel. 06244/6949711, Dienstag 9.00 - 11.00 Uhr

Pfarrbüro Westhofen Tel. 06244/9072787 Donnerstag 9.00 - 11.00 Uhr

Kath. Pfarrgruppe Am Jakobsweg

Gottesdienstplan
Samstag, den 14.02.2015, Hl. Cyrill (Konstantin) 
und hl. Methodius, Schutzpatrone Europas, Fest
18.00 Uhr  Monzernheim: 
 Amt für die Familien Blum, Rühl und Barth

Sonntag, den 15.02.2015, 6. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr  Heßloch: Amt für Eheleute Johanna Katharina und Ja-

kob Friedrich Brandt und Herrn Rudolf Gutbrod
10.30 Uhr  Westhofen: Familiengottesdienst (Minis: Moritz, Felix, 

Christian, Clarissa, Anna), anschließend Kommunion- 
und Firmstunde bis 12.15 Uhr im Haus St. Michael

Mittwoch, den 18.02.2015, Aschermittwoch, 
Beginn der österlichen Bußzeit, Fast- und Abstinenztag
17.30 Uhr  Heßloch: Rosenkranz
18.00 Uhr  Heßloch: Amt für Herrn Jakob Hemer mit Austeilung 

des Aschenkreuzes
Donnerstag, den 19.02.2015, Donnerstag nach Aschermittwoch
18.00 Uhr  Heßloch: Gebet für die Anliegen der Pfarrgemeinde
18.00 Uhr  Westhofen: Kein Gottesdienst!
Freitag, den 20.02.2015, Freitag nach Aschermittwoch
18.00 Uhr  Heßloch: Amt für Pfarrer Karlheinz Beichert
Samstag, den 21.02.2015, Samstag nach Aschermittwoch
18.00 Uhr  Dorn-Dürkheim: Wortgottesdienst mit Diakon Lang für 

die lebenden und verstorbenen Angehörigen der Fa-
milie Dorner

Sonntag, den 22.02.2015, 1. Fastensonntag, 
Beginn der Quatemberwoche
09.00 Uhr  Westhofen: Amt für Frau Waltraut und Anna Schmidt 

und für Eheleute Gertrud und Anton Stadtfeld mit Aus-
teilung des Aschenkreuzes (Minis: Younes, Luis, Micha-
el, Julia Henn)

10.30 Uhr  Heßloch: Familiengottesdienst für Frau Marianne Mi-
chel und für Herrn Fritz Feck und Eheleute Anton und 
Viktoria Gutheber mit Austeilung des Aschenkreuzes, 
anschließend Kommunion- und Firmstunde bis 12.15 
Uhr im Haus St. Sebastian

Termine
Ökumenisches Bibel-Teilen in Heßloch:
Jeden letzten Donnerstag im Monat treffen wir uns um 20.00 Uhr wie-
der zum Bibelteilen im Haus St. Sebastian der Kath. Pfarrgemeinde St. 
Jakobus in Heßloch, Kirchgasse 5. Beim Bibel-Teilen steht die Botschaft 
des Bibeltextes im Mittelpunkt und wir versuchen, sie ins Heute zu 
übertragen. Dabei geht es um die je eigenen Erfahrungen und Fra-
gen. Wichtig ist uns, dass jede und jeder bereit ist, auf den anderen zu 
hören und gelten zu lassen, was sie/er einbringt. Intensive Gespräche 
schließen sich oft an das Bibel-Teilen an. Wir nehmen uns eine Stunde 
Zeit. Sie sind herzlich eingeladen, mit-zu-teilen. Der nächste Termin im 
Februar ist am Donnerstag, dem 26.02.2015. Der Termin im März ist am 
Donnerstag, dem 26.03.2015.
Vesper am 2. März in Heßloch:
Am Montag, dem 2. März 2015 treffen sich um 18.30 Uhr Diakone aus der 
Region zum gemeinsamen Gebet der Vesper in St. Jakobus in Heßloch. 
Herzliche Einladung an die Gemeinde, an der Vesper teilzunehmen.
Seniorennachmittag in Heßloch:
Am Montag, dem 23. Februar ist der nächste Seniorennachmittag um 
14.30 Uhr im Haus St. Sebastian, Kirchgasse 5. Verbringen Sie ein paar 
gemütliche Stunden bei Kaffee und Kuchen. Die Senioren aller Konfes-
sionen sind herzlich dazu eingeladen.
Seniorennachmittag Westhofen:
Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, dem 11. März 2015, ab 
15.00 Uhr, im Haus St. Michael statt. Alle Seniorinnen und Senioren sind 
herzlich dazu eingeladen.
Ökumenische Passionsandachten:
Am Mittwoch, dem 11.03.2015, feiern wir die 1. Ökumenische Passi-
onsandacht um 19.00 Uhr in der Evangelischen Kirche. Die 2. Andacht 
findet dann am Mittwoch, dem 25.03.2015, um 19.00 Uhr, ebenfalls in 
der Ev. Kirche statt. Alle sind herzlich eingeladen, an den Andachten 
teilzunehmen. Wir freuen uns auf Sie.
Die Vorbereitung zu den Andachten findet am Dienstag, dem 3. März 
2015, ab 19.30 Uhr im Haus St. Michael statt. Wer uns unterstützen 
möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
Familienkreis Westhofen:
Unser nächstes Treffen findet am Dienstag, dem 17.02.2015, ab 19.30 
Uhr im Haus St. Michael statt. Thema: Rückblick Pfarreifastnacht. Helau!
Unser Treffen im März findet dann am 10.03.2015, ab 19.30 Uhr im Haus 
St. Michael statt.
Weltgebetstag der Frauen:
Am Freitag, dem 6. März feiern wir den Weltgebetstag der Frauen. 
Der Gottesdienst findet um 18.00 Uhr in der Abenheimer Kirche statt. 
Frauen aller Konfessionen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Wir 
möchten Sie bitten, Fahrgemeinschaften nach Abenheim zu bilden.
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Kinderbibeltage 2015:
Am Freitag, dem 27.3., von 15.00 bis 17.00 Uhr und am Samstag, dem 
28.3., von 10.00 bis 17.00 Uhr finden unsere diesjährigen ökumeni-
schen Kinderbibeltage statt.
In kleinen Theaterstücken zeigen wir die Geschichte von Jonatan 
und David unter dem Motto „Freunde fürs Leben“. Wir erarbeiten, was 
Freundschaft bedeutet und wie man Freunde findet. Beim Spielen, Bas-
telarbeiten und Unternehmungen werden wir wieder viel Spaß mitein-
ander haben. Alle Kinder von 5 bis 12 Jahren sind eingeladen.
Nähere Infos gibt es demnächst über Handzettel und Plakate sowie 
unter Tel. 06244-4616 oder 06244-289.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, meldet euch bald an. 
Wir freuen uns auf euch!

Weihnachten 2014:
Die Weihnachtszeit ist jetzt vorüber …..
Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen bedanken
… für das Schmücken der Kirchen
… für das Aufstellen und Schmücken der Tannenbäume
… für das Aufstellen der Krippen
… für die Gestaltung der Weihnachtsgottesdienste.
Allen ehrenamtlichen Helfern ein herzliches Dankeschön!

Sternsingeraktion 2015 
in Westhofen, Hochborn und Monzernheim:
Als Heilige Drei Könige verkleidet waren wir Sternsinger am 3. und 4. 
Januar 2015 unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein: Gesunde 
Ernährung für Kinder auf den Philippinen und weltweit!“ in Westho-
fen, Monzernheim und Hochborn unterwegs. Trotz zeitweise starkem 
Regen und Schnee haben wir viele Häuser besucht und Ihnen den 
Segen Gottes gebracht. Insgesamt haben wir 4.800,- € für Kinder in der 
Dritten Welt gesammelt.
Danke, dass auch Sie uns die Türe geöffnet haben. Mit Ihrer Spende 
wird Kindern in rund 1.800 Kinderhilfsprojekten weltweit geholfen!
Danke den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich als Stern-
singer bzw. Gruppenleiter auf den Weg gemacht haben.
Danke den Familien, bei denen wir uns unterwegs stärken durften.
Danke an Familie Blum-Barth in Hochborn, die uns einen gemütlichen 
Abschluss der Aktion bereitet hat.
Danke allen weiteren Helfern, die mit ihrer Unterstützung und ihrem 
tatkräftigen Einsatz zum Erfolg der Sternsingeraktion beigetragen 
haben.

Sternsinger-Aktion 2015 in Dittelsheim-Heßloch und Frettenheim:
Unter dem Leitwort: „Segen bringen, Segen sein: Gesunde Ernährung 
für Kinder auf den Philippinen und weltweit!“ haben sich über 50 Kin-
der und Jugendliche in 10 Sternsingergruppen am Samstag, den 10. 
Januar 2015 auf den Weg gemacht, um den Segen für das neue Jahr 
zu bringen. Bei milden Temperaturen, aber begleitet von starken 
Windböen war es in diesem Jahr gar nicht so einfach, die Rauchfässer 
in Gang zu bekommen oder die Kronen auf den Köpfen zu behalten. 
Trotzdem hat es allen viel Freude bereitet, die Segenslieder zu den 
Menschen unserer Gemeinden zu bringen. Zwar mussten manchmal 
auch Müdigkeit und Enttäuschungen weggesteckt werden, wenn die 
kleinen Füße von den langen Wegen weh taten, die ein oder andere 
Haustür verschlossen blieb oder noch schlimmer vor der Nase zuge-
macht wurde. Den engagierten Gruppenleitern und liebevollen Gast-
familien, die die Kinder mit Mittagessen und Getränken versorgten, 
gelang es aber, die Motivation der Kinder aufrechtzuhalten und den 
Weg für die Kinderhilfsprojekte zu Ende zu gehen. Ein Dank gilt allen 
Helfern, allen Spendern und vor allem allen beteiligten Kindern!

Weltgebetstag der Frauen in Dittelsheim-Heßloch:
Gottesdienst in Dittelsheim in der Ev. Kirche am 06.03.2015 um 18:00 
Uhr. Thema: Begreift ihr meine Liebe? Das Thema wurde von den 
Frauen auf den Bahamas vorbereitet. Anschließend gemütliches Bei-
sammensein mit einem landestypischen Essen. Vorbereitungstreffen 
ist am 19.02.2015 um 19:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.

Kath. Pfarrgemeinde St. Lambertus Bechtheim

Siehe Pfarrgruppe Osthofen.

Ev. Kirchengemeinde Gundersheim

Sonntag, 15.02.
9.00 Uhr   Gottesdienst mit hl. Abendmahl
18.00 Uhr Gitarrenkreis
Mittwoch, 18.02. 
17.00 Uhr Minijungschar
18.00 Uhr  Traditionelles Heringsessen im ev. 
Gemeindesaal

Donnerstag, 19.02. 
17.00 Uhr  Jungen-Teeniekreis
19.30 Uhr  Ökumenischer Glaubenskurs im ev. Gemeindesaal. 

Heute beschäftigen wir uns mit Papst Johannes XXIII. 
Worin kann er uns Vorbild sein, was können wir von 
ihm lernen?

Freitag, 20.02. 
17.00 Uhr  Mädchenjungschar
19.00 Uhr  Mädchenkreis
Nächstes Treffen 70 plus am Samstag, dem 28. Februar um 14.30 Uhr.
Herzlichen Dank!
Am Freitag, dem 6. Februar wurden 100 Euro im ev. Pfarramt abge-
geben. Diese Spende ist bestimmt für den Aufgang zum ev. Gemein-
desaal. Somit sind für diesen speziellen Zweck bisher insgesamt 6012 
Euro zusammengekommen.
Es ist sehr erfreulich, dass wir damit genau 75,15 % der erforderlichen 
Eigenmittel „auf die Rampe“ gebracht haben... Es ist sicherlich einen 
Versuch wert, ob die Rampe einen noch höheren Prozentsatz „aus-
hält“ oder? Wer möchte sich an diesem „Experiment“ beteiligen? Vielen 
Dank auch allen bisherigen Beteiligten!
Kirchenvorstandswahlen am 26. April
Alle Gemeindeglieder ab 14 Jahren werden bis Ende März ihre Brief-
wahlunterlagen mit der Post ins Haus geschickt bekommen. Die nöti-
gen Erläuterungen werden natürlich dazu gehören.
In Gundersheim können/sollen sechs Mitglieder in den Kirchenvor-
stand gewählt werden - acht Männer und Frauen sind bereit zu kandi-
dieren (in alphabetischer Reihenfolge):
Astrid Blättler, Am Schänzchen 5
Iris Ennemoser, Katzensteiner Weg 12
Annemarie Handrich, Katzensteiner Str. 41
Angelika Hübler, Am Schänzchen 24
Heinrich Erich Klemmer, Wormser Str. 10
Sascha Krause, Wormser Str. 15
Petra Müller, Keltenstr. 20
Maria Schader, Katzensteiner Str. 33a

Kath. Pfarrgruppe Wonnegau

www.pfarrgruppe-wonnegau.de
Pfarrer: 
Bernd Eichler, Tel: 06243-8565 oder: 06244-386
Diakone: Bernd Zäuner, Tel: 06244-7918 u Matthias 
Kirsch, Tel: 06243-6360

Samstag, 14.02. Hl. Valentin, Bischof und Märtyrer
Gundheim  18.00 Uhr Rosenkranz
  18.30 Uhr Vorabendamt 
 für ++ Eheleute Hermann und Gertrude Michel, geb. 

Blüm und lebende und ++ Angehörige
Sonntag, 15.02. - 6. Sonntag im Jahreskreis
Gundersheim  8.30 Uhr Rosenkranz
 9.00 Uhr Hochamt für die Lebenden 
 und ++ der Familie Walheim
Dalsheim  10.30 Uhr Hochamt (Seelenamt) für + Balthasar Zöller
Mölsheim  9.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunion
Montag, 16.02. - 6. Woche im Jahreskreis
Dalsheim  Keine Eucharistiefeier
Dienstag 17.02. - 6. Woche im Jahreskreis
Flörsheim  Keine Eucharistiefeier
Fastenzeit - Österliche Bußzeit
Gundersheim  8.00 Uhr Amt mit Austeilung der Asche 
 für die Grundschüler und die Gemeinde
Gundheim  12.00 Uhr Austeilung der Asche 
 für die Kindergartenkinder und die Gemeinde
18.00 Uhr  Rosenkranz
18.30 Uhr  Amt mit Austeilung der Asche
 Beginn der Firmvorbereitung in der Pfarrgruppe
Flörsheim  Kein Abendgebet in der Kapelle
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Donnerstag, 19.02. - nach Aschermittwoch
Gundersheim  Keine Eucharistiefeier
Dalsheim  16.00 Uhr Eucharistiefeier im Seniorenheim
Freitag, 20.02. - nach Aschermittwoch
Gundheim  18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr Heilige Messe
Samstag, 21.02. - nach Aschermittwoch
Gundersheim  18.00 Uhr Rosenkranz
 18.30 Uhr Vorabendamt mit Austeilung der Asche
 für ++ Eheleute Margarete und Hans Jansohn
Am 1. Fastensonntag beginnen um 19:00 Uhr in der kath. Kirche in 
Gundheim die Meditationsgottesdienste, in denen Texte aus dem Mar-
kusevangelium gelesen werden. Wir laden Sie herzlich ein!
Sonntag, 22.02. - 1. Fastensonntag
Gundheim  10.00 Uhr Rosenkranz
 10.30 Uhr Hochamt mit Austeilung der Asche und Kin-

derwortgottesdienst
 für ++ Heinrich und Barbara Grafenberger, geb. Ha-

mann
 für + Gertrud Metz
 für + Erich Osadschy und + Yvonne Voiter
 für ++ Ehel. Maria u. Johann Kissel und ++ Geschwister
 19.00 Uhr Meditations-Gottesdienst in der Kirche. Wir 

lesen das Markusevangelium.
Dalsheim  10.30 Uhr Hochamt mit Kinderwortgottesdienst im 

Pfarrhaus mit Austeilung der Asche
 für lebende und ++ der Familie Schreiber-Zink
Mölsheim  9.00 Uhr Hochamt mit Austeilung der Asche
 für + lebende und ++ der Familien Fleck und Krieg
Das Pfarrbüro in Gundheim ist am Montag, 16.02.15 geschlossen!

„Begegnung mit der Bibel“ - Markus lesen
Während der Fastenzeit wollen wir die im letzten Jahr begonnene 
Reihe „Begegnung mit der Bibel“ fortsetzen und uns dem Markusevan-
gelium widmen.
Wir werden nicht wie in den Gottesdiensten nur einzelne Periko-
pen vorlesen, sondern das Markus-Evangelium als Gesamttext und 
geschlossen zu Gehör bringen.
Dies ist im Lesejahr B eine weitere Möglichkeit, uns mit dem Markus 
Evangelium tiefer bekannt und es für unser Leben fruchtbar zu machen.
„Niemand kann es uns abnehmen, nach der Bedeutung zu suchen, die 
das Evangelium für jeden persönlich hat“.
Die Lesung des Gesamttextes, also aller Perikopen nacheinander, aber 
aufgeteilt auf 4 Abende, wird eingebunden sein in eine Wort-Gottes- 
Feier mit Liedern / Instrumentalstücken, Gebeten, sowie Erläuterungen 
/ Erschließungen zu einzelnen Abschnitten.
Herzliche Einladung an „Sie alle“, zu diesem „betenden Lesen des 
Markus Evangeliums“ zu kommen.
Termine in der Pfarrkirche Gundheim:
Sonntag: 22. Febr. / 19:00
Sonntag: 1. März / 19:00
Sonntag: 22. März / 19:00
Samstag: 28. März / 18:00
Fimvorbereitung 2015 - Beginn am 18.02.2015!
Mit dem Gottesdienst am Aschermittwoch um 18:30 Uhr beginnt die 
Firmvorbereitung. Anschließend treffen wir uns im kath. Pfarrzentrum 
in Gundheim (Kirchgasse 4). Der Abend endet gegen 20:15 Uhr.
Ökum. Glaubenskurs in Gundersheim am 19.02.2015
Der nächste Glaubenskurs-Abend ist am kommenden Donnerstag um 
19:30 Uhr im evangelischen Gemeindesaal.

Bücherei Lesewürmchen  
Gundersheim
Am Schulberg 2, 67598 Gundersheim
E-Mail: buecherei@miw.de
Öffnungszeiten: Fr. 09:00-10:00 Uhr, 
1. + 3. Mi. im Monat: 17:00-18:00 Uhr

- In den Schulferien geschlossen -

Ev. Kirchengemeinde Hangen-Weisheim

Mittwoch, 18.02. 
18.00 Uhr Traditionelles Heringsessen 
im ev. Gemeindesaal Gundersheim
Freitag, 20.02.
17.30 - 18.30 Uhr Ausleihzeit der Bücherei
Sonntag, 22.02.
09.00 Uhr Gottesdienst mit hl. Abendmahl

Kirchenvorstandswahlen am 26. April
Bis Ende März werden alle evangelischen Gemeindeglieder ab 14 Jah-
ren mit der Post ihre Breifwahlunterlagen samt nötiger Informationen 
und Erläuterungen ins Haus geschickt bekommen.
Fünf Personen können/sollen in den Kirchenvorstand gewählt werden. 
Acht Frauen und Männer sind bereit, zu kandidieren (in alphabetischer 
Reihenfolge):
Sylvia Curschmann-Brunn, Kreisstr. 22
Bernhard Dörner, Untergasse 20
Heiko Hämmerle, Untergasse 21
Heike Heß, Kirchgasse 4
Christiane Machmer-Jung, Friedenauer Hof
Edith Oßwalt, Rathausstr. 3
Ilse-Dore Stabel, Kreisstr. 14
Malte Werner, Im Grünen Weg 2

Ev. Kirchengemeinde Hochborn

Sonntag, 15.02.
10.15 Uhr Gottesdienst mit hl. Abendmahl
Sonntag, 22.02.
10.00 Uhr Kindergottesdienst
Kirchenvorstandswahlen am 26. April
Bis Ende März bekommen alle evangelischen 
Gemeindeglieder ab 14 Jahren ihre Briefwahlunter-

lagen mit entsprechenden Erläuterungen und Informationen durch die 
Post ins Haus geschickt.
In Hochborn können/sollen vier Mitglieder in den Kirchenvorstand 
gewählt werden.
Folgende sechs Männer und Frauen sind bereit zu kandidieren (in 
alphabetischer Reihenfolge):
Ludwig Abel, Kreisstr. 27
Walter Balz, Stielgasse 7
Corinna Ihle, Winkelgasse 2
Erika Knell, Stielgasse 18
Annelie Michel, Dittelsheimer Weg 31
Hans-Jürgen Mohr, Bellengasse 19
Der Monatsspruch für Februar heißt:
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht: Es ist eine Kraft Gottes, die 
jeden rettet, der glaubt.“ (Römer 1,16)

Ev. Kirchengemeinde Monzernheim

Gottesdienst
Fastnachtssonntag, 15. Februar 2015
9 Uhr: Gottesdienst zur Fastnacht (Pfr. Schenk)
In diesem Gottesdienst wird gemäß der Kirchenge-
meindewahlordnung die endgültige Wahlliste für die 
Kirchenvorstandswahl am 26. April bekannt gegeben.

Veranstaltungen
Freitag, 20. Februar 2015
16 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in Bechtheim

Vorankündigung:
Konzert am Sonntag, den 1. März 2015, um 17 Uhr, in der evang. 
Kirche Bechtheim:
„Requiem op. 194“ für Soli, Chor und Orgel von Joseph Rheinberger mit 
dem Motettenchor des Ev. Dekanates Worms-Wonnegau unter Leitung 
von Dekanatskantorin Kristine Weitzel.
Freitag, 6. März 2015, 18 Uhr:
Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen in der Basilika Bechtheim 
(kath. Frauenkreis und evang. Frauenhilfe Bechtheim).
Sie ereichen Pfarrer Schenk unter der Telefonnummer 06242/ 1504 
oder 0171/3673457.
Der Prediger Salomo schreibt:
„So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich 
sei in seiner Arbeit; denn das ist sein Teil.“ (Prediger 3,22)

Ev. Kirchengemeinde Osthofen

Pfarrbezirk I (Friedrich-Ebert-Straße 60):
Pfarrerin Beiersdorf, Telefon: 7193 oder 06241-268 15 90
mailto: pfarrerin.beiersdorf@ev-osthofen.de
Pfarrbezirk II (Goethestraße 26):
Pfarrer Arndt, Telefon: 7179, Fax: 60537

mailto: pfarrer.arndt@ev-osthofen.de
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Gemeindebüro: Friedrich-Ebert-Str. 60, geöffnet montags bis don-
nerstags in der Zeit von 8.00 bis 11.30 Uhr; Telefon: 91121, mailto: 
gemeindebuero@ev-osthofen.de
Besuchen Sie auch unsere Facebook-Seite: www.facebook.com/
ev.osthofen.de und informieren sich dort über Aktuelles!
Evangelische öffentliche Gemeindebücherei «KIZ-Bücherwurm»
im Untergeschoss des Gemeindehauses, Friedrich-Ebert-Straße 60.
Öffnungszeiten: kurz vor und nach der KinderKirche!
Eine-Welt-Laden und Café
Im EG der Kleinen Kirche in der Friedrich-Ebert-Str. 29
Öffnungszeiten: Di 9-13 Uhr, Do 9-13 +15-18 Uhr, Sa 10-12 Uhr
Ev. Kindertagesstätte
Goethestraße 28, Tel. 7063, mailto: kita@ev-osthofen.de
Förderverein ‚Sonnenschein’, 
Kontakt: Ulrike Liebrich, Fontanestr. 10, Tel.: 8094103,
mailto: foerderverein-sonnenschein@gmx.de
Häusliche Pflege durch die Evangelische Sozialstation Osthofen:
Auf der Rosselshecke 16, Telefon 3553, mailto: verwaltung@sozialsta-
tion-osthofen.de
Landwirtschaftliche Familienberatung der Kirchen
Tel. 06321/576808; mailto: info@lfbk.de; www.lfbk.de

Gottesdienste und Veranstaltungen

Samstag, 14.02.2015
10-12 Uhr  Eine-Welt-Laden (Kleine Kirche)
Sonntag, 15.02.2015 (Estomihi)
9.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrer Arndt, Kleine Kirche)
Mittwoch, 18.02.2015
10.30 Uhr  Gottesdienst im Altenheim (Rheinstr. 51)
20.00 Uhr  Posaunenchorprobe (Kleine Kirche)
Donnerstag, 19.02.2015
9-13 Uhr  Eine-Welt-Laden (Kleine Kirche)
10.00 Uhr  Kribbel-Krabbel-Gruppe - 

Thema: Massieren und Wohlfühlen (Gemeindehaus)
12.00 Uhr  gemeinsamer Mittagstisch (kath. Pfarrzentrum)
15-18 Uhr  Eine-Welt-Laden (Kleine Kirche)
15.30 Uhr  Gottesdienst im Johannes Centrum
19.00 Uhr  Trommelgruppe (Eine-Welt-Café)
19.30 Uhr  2. Elternabend für Konfirmandeneltern (Gemeindehaus)
Samstag, 21.02.2015
10-12 Uhr  Eine-Welt-Laden (Kleine Kirche)
Sonntag, 22.02.2015 (Invokavit)
9.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Beiersdorf, Kleine Kirche)
10.30-
12.00 Uhr  Kinderkirche (Gemeindehaus)

Hinweise
Herzliche Einladung zur Kinderkirche am 22.02.2015
Alle Kinder ab 6 Jahren laden wir herzlich zu unserer monatlich stattfin-
denden Kinderkirche ein.
Spannende Geschichten werden erzählt oder gespielt, es wird gemalt 
und gebastelt, gesungen und auch getanzt … und eine Erinnerung an 
die Kinderkirche gibt es jedes Mal. Einmal im Monat immer sonntags 
um 10.30 Uhr! Herzlich willkommen!
Sicherer Umgang mit der EC-Karte
Der Sicherheitsberater der Polizei, Herr Norbert Hierse, wird beim 
Altennachmittag am 23.02., um 15.00 Uhr, im Ev. Gemeindehaus einen 
Vortrag halten über „Skimming“: Sicherer Umgang mit der EC-Karte. 
Gäste sind dazu herzlich eingeladen.
Weltgebetstagsvorbereitung am 21.02.2015 von 10.00-14.30 Uhr im 
katholischen Pfarrzentrum St. Remigius
In diesem Jahr haben Frauen von den Bahamas die Liturgie für den 
Weltgebetstag unter das Motto „Begreift ihr meine Liebe?“ gestellt. 
Dazu haben sie für die Lesung einen Text aus dem Johannesevange-
lium ausgewählt, in dem Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Darin 
wird für die Frauen der Bahamas Gottes Liebe erfahrbar.
Wie in jedem Jahr wird auch das Land ausgiebig vorgestellt und unse-
ren Füßen werden wir an diesem Tag besondere Aufmerksamkeit wid-
men.
Zum Mittagessen bitten wir etwas mitzubringen. Rezeptkopien zur 
Zubereitung typisch bahamaischer Gerichte gibt es im Gemeindebüro. 
Anmeldung im evangelischen Gemeindebüro unter der Tel.-Nr.: 91121
Unsere Sonnenernte von Dezember-Januar
Zum 01.02.2015 zeigten die Zähler der Photovoltaikanlagen (PVA) auf 
verschiedenen Dächern von Gebäuden der Evangelischen Kirche in 
Osthofen folgende Stände an:
Evangelische Kindertagesstätte (Dachfläche: 30 qm; Laufzeit: seit 18. 
Mai 2002): 45.285 kWh.
Ausbeute von Dez-Jan: 83 kWh.
Evangelische Sozialstation (Dachfläche: 30 qm; Laufzeit seit Sommer 
2003): 46.258 kWh. Die Ausbeute von Dez-Jan: 127 kWh.

Evangelisches Gemeindehaus (Dachfläche: 70 qm; Laufzeit: seit 
23.11.2006): 86.572 kWh. Die Ausbeute von Dez-Jan: 292 kWh.
Die Gesamtleistung aller Osthofener kirchlichen Anlagen lag von Dez-
Jan bei: 502 kWh.
Zum Vergleich: Ein 4-Personenhaushalt benötigt jährlich durchschnitt-
lich 3.800 kWh.
Neue Auflage: Kulinarische Filmabende
Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr freuen wir uns, auch 
dieses Jahr wieder kulinarische Filmabende anzubieten. Genießen Sie 
einen wunderbaren Film und dazu passende kulinarische Gaumenfreu-
den. Zur Begrüßung ist ein Glas Sekt ebenfalls im Eintritt enthalten. Für 
12 € /p.P. möchten wir Ihnen einen unvergesslichen Abend im Weingut 
Hahn bieten. Wir beginnen am Montag, dem 23. Februar um 19 Uhr 
mit dem Film „Lunchbox“. Zum Inhalt: Ila will ihrer müden Ehe durch 
kulinarische Köstlichkeiten einen Kick geben. Nur landet das liebevoll 
komponierte Mahl in der Lunchbox nicht beim Gatten, sondern bei 
einem kurz vor der Pensionierung stehenden Witwer. Bald tauschen 
die beiden Fremden untereinander auf Zetteln zwischen den Chapatis 
Botschaften aus, gestehen sich ihre Einsamkeit, Ängste und ihre Sehn-
sucht. Eine Freundschaft, von der man nicht weiß, wohin sie führt. Für 
diesen Filmabend und den kommenden Filmabend am 23. März kön-
nen Sie sich unter Tel.: 91121 oder gemeindebuero@ev-osthofen.de 
anmelden. Wir freuen uns auf Sie!
Gemeindeversammlung hat Jugenddelegierte gewählt
Am vergangenen Sonntag hat die Gemeindeversammlung zwei 
Jugenddelegierte gewählt: Jana Unselt und Maurice Dehm. Sie werden 
in der neuen Legislaturperiode des Kirchenvorstands ab September als 
beratende Mitglieder an den Sitzungen teilnehmen. In der Gemein-
deversammlung haben sich auch alle Kandidatinnen und Kandidaten 
vorgestellt, die für das Amt einer Kirchenvorsteherin/ eines Kirchenvor-
stehers kandidieren. Beim anschließenden Mittagessen hatten die Mit-
glieder unserer Gemeinde Gelegenheit, sich mit allen Kandidatinnen 
und Kandidaten ausführlich zu unterhalten und sie kennenzulernen. 
Für alle diejenigen, die nicht an der Gemeindeversammlung teilneh-
men konnten, gibt es den Newsletter in der Februarausgabe, in dem 
der vorläufige Wahlvorschlag abgedruckt ist.
Wochenspruch zum Sonntag Estomihi: Lukas 18,31
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, 
was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.

Aus der Ökumene
Gemeinsam statt einsam
Wir, der Christenrat Osthofen, möchten sie wieder recht herzlich zu 
unserem gemeinsamen Mittagstisch einladen. Wir treffen uns am 19. 
Februar um 12.00 Uhr im kath. Pfarrzentrum.
Unkostenbeitrag (für Essen u. Getränk): 5,— Euro. Anmeldung bis 18.02. 
unter Tel.-Nr. 91121 (Ev. Gemeindebüro) oder 1434 (Kath. Gemeinde-
büro). Neue Gäste sind herzlich willkommen. Wir freuen uns wieder auf 
viele anregende Gespräche.

Kath. Pfarrgruppe Osthofen

Pfarramt Osthofen, 
Friedrich-Ebert-Str. 49, Tel.: 1434, Fax.: 60022
E-Mail: kath-pfarramt-osthofen@t-online.de
Pfarrer Heiko Heyer
Gemeindereferentin Gabriela Spyra, Tel.: 9900965
Pfarrsekretärin Dorothea Kojtych
Büroöffnungszeiten: Di., Do. von 9.00 - 12.00 Uhr, 
Mi. von 16.30 - 18.00 Uhr

Zu den nachfolgenden Gottesdiensten und Gebetszeiten, sowie Termi-
nen laden wir Sie alle herzlich ein.

I. Gottesdienste und Gebetszeiten
Freitag, 13.02.2015
15.30 Uhr  Rosenkranzgebet in Osthofen
16.00 Uhr  hl. Messe in Osthofen zum Dank anl. der Goldenen 

Hochzeit von Elisabeth und Peter Gohr
 für die armen Seelen
 für Lebende und Verstorbene der Fam. Weimann
Samstag, 14.02.2015 - Hl. Cyrill
17.30 Uhr  Sonntagvorabendmesse in Rheindürkheim 
 mit Monats-Sonderkollekte
 für + Elma Hartmann
Sonntag, 15.02.2015 - 6. Sonntag im Jahreskeis
9.00 Uhr Hochamt in Osthofen mit Monats-Sonderkollekte
 für ++ Gertrud Ludwig, Eltern Gorka und Ludwig
 für ++ Anton und Magdalena Höhn
 für ++ Berta und Johann Adolf
 für ++ der Fam. Adolf, Junginger und Tomanski
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10.30 Uhr  Hochamt in Bechtheim mit Monats-Sonderkollekte
18.00 Uhr  lat. Hochamt in Rheindürkheim
Dienstag, 17.02.2015
8.40 Uhr  Laudes in Osthofen
9.00 Uhr  hl. Messe in Osthofen zu Ehren der Mutter Gottes
Mittwoch, 18.02.2015 - Aschermittwoch, Fast- und Abstinenztag
17.30 Uhr  hl. Messe in Rheindürkheim mit Auflegung des Aschen-

kreuzes
19.00 Uhr  hl. Messe in Osthofen mit Auflegung des Aschenkreuzes
 für ++ der Fam. Thiel
Donnerstag, 19.02.2015
15.30 Uhr  hl. Messe im Altenpflegeheim Rheinstraße in Osthofen
Freitag, 20.02.2015
15.30 Uhr  Rosenkranzgebet in Osthofen
16.00 Uhr  hl. Messe in Osthofen zu Ehren des Heiligen Erzengels 

Michaels
  für ++ Anna Maria und Heinrich Jansen
Samstag, 21.02.2015 - Hl. Petrus Damiani
17.30 Uhr  Sonntagvorabendmesse in Rheindürkheim
 für + Susanne Wiedemann
 für + Helmut Klabes
 für ++ Katharina Heilmann und Peter Zernikel
Sonntag, 22.02.2015 - 1. Fatensonntag - 
Großes Gebet der Pfarrgruppe Osthofen in Bechtheim
kein Gottesdienst in Osthofen 
um 10.10 Uhr  Fahrdienst nach Bechtheim ab der Kirche in Osthofen
10.00 Uhr  Morgenlob in der Basilika in Bechtheim
10.30 Uhr  Hochamt für alle Pfarreien in der Basilika in Bechtheim
10.30 Uhr  Kinderwortgottesdienst im St. Lambertushaus
11.30 Uhr  Betstunde für Seniorinnen und Senioren
12.00 Uhr  Stille Anbetung
13.00 Uhr  meditative Spaziergang für Familien
13.00 Uhr  Betstunde
14.00 Uhr Betstunde mit neuen geistlichen Liedern
15.00 Uhr  Feierliche Vesper zum Abschluss des Großen Gebetes,  

 Prediger Kaplan Christoph Hinke
11.30 - 13.00 Uhr gemeinsames Fastenessen, danach Kaffee und Ku-

chen im St. Lambertushaus
18.00 Uhr lat. Hochamt in Osthofen (wg. Terminüberschneidung)

II. Termine
Am Aschermittwoch, 18.02. findet kein Singkreis statt.
Wir treffen uns wieder am 25.02. und 04.03. um 20.00 Uhr im Pfarrzent-
rum Osthofen und üben Lieder für den Weltgebetstag der Frauen.
Donnerstag, 19.02.2015
10.00 Uhr Krabbelgruppe im Pfarrzentrum in Osthofen
12.00 Uhr Gemeinsam statt einsam im Pfarrzentrum Osthofen
17.00 Uhr Gruppenstunde der neuen Ministranten Osthofen / Tristan 
und Tara-Kanita
18.00 Uhr Gruppenstunde der Ministranten Osthofen / Merten und 
Alina
19.00 Uhr Treffen der Jugend, wir fahren in das Dominikanerkloster
Freitag, 20.02.2015
14.00 Uhr Gruppenstunde der Erstkommunionkinder Bechtheim im St. 
Lambertushaus
14.30 Uhr Gruppenstunde der Erstkommunionkinder Osthofen im 
Pfarrzentrum
Samstag, 21.02.2015
10.00 - 14.00 Uhr Vorbereitungstreffen zum Weltgebetstag der Frauen 
im kath. Pfarrzentrum in Osthofen

III. Informationen
Großes Gebet der Pfarrgruppe Osthofen in Bechtheim
Am 1. Fastensonntag feiern wir in unserer Pfarrgruppe den Tag des Gro-
ßen Gebetes. In diesem Jahr wollen wir den Tag in Bechtheim in unserer 
Basilika St. Lambertus begehen. Wie in den vergangenen drei Jahren 
wird am Sonntag nur eine Eucharistiefeier um 10.30 Uhr stattfinden. 
Für alle die keine Fahrmöglichkeit nach Bechtheim haben, organisieren 
wir einen Fahrdienst mit dem Pfarrbus. Die Abfahrt in Osthofen ist um 
10.10 Uhr an der Kirche. Wer mitfahren möchte meldet sich bitte im 
Pfarrbüro. Es wäre schön, wenn sie untereinander auch kleine Fahrge-
meinschaften bilden und evtl. Personen ohne Auto mitnehmen könn-
ten. Der Tag beginnt mit einem Morgenlob und endet mit einer Vesper. 
Dazwischen gibt es verschiedene Gebetsstunden. Wir bieten ein Mit-
tagessen sowie Kaffee und Kuchen im Lambertushaus an.
Reinigung der Orgel in Rheindürkheim
An der Orgel unserer Simultankirche St. Peter ist Schimmelbefall fest-
gestellt worden, der nicht gesundheitsschädlich ist, aber entfernt wer-
den muss. Der Schimmel befindet sich am Gehäuse, den Holzpfeifen 
und hat sich auf weitere Holzteile der Orgel ausgebreitet. Hinzu kommt 
eine gewisse Verschmutzung durch Staub und andere Luftpartikel, die 

seit der letzten Reinigung unserer Orgel angefallen sind. Daher muss 
die gesamte Orgel gründlich gereinigt werden. Für dieses Vorhaben ist 
die zweite Jahreshälfte 2015 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich ins-
gesamt auf 12.000 €, die jeweils Hälfte von der katholischen und von 
der evangelischen Kirchengemeinde zu tragen sind. Von Seiten unseres 
Bistums wird es keine Zuschüsse geben, so dass unsere Filialgemeinde 
rund 6.000€ aufbringen muss. Der Spendenaufruf im evangelischen 
Gemeindeboten, der in alle Haushalte in Rheindürkheim verteilt wird, 
gilt für beide Kirchengemeinden. Neben der Reinigung unserer Orgel 
wird gleichzeitig an den Ursachen für die Verschmutzung und den 
Schimmelbefall geforscht. Gründe hierfür könnten das Klima und das 
Heizverhalten in unserer Kirche sein.
Firmung 2015
Jugendliche der 9. Klasse können am 3. Juli das Sakrament der Firmung 
empfangen. In den letzten Tagen wurden die Jugendlichen ange-
schrieben und zu einem Info-Abend eingeladen. Sollten Jugendliche 
keine Einladung zum Infoabend erhalten haben, können sie sich gerne 
mit dem Pfarrbüro in Verbindung setzen.
Jugendfreizeit in Masuren (Polen) vom 24.08.-02.09.2015
Paddeltour im Kajak auf dem Fluss Kruttina von Sorkwity nach Iznota. 
Übernachtung auf Zeltplätzen. Auf der Hin- und Rückfahrt Zwischen-
übernachtung in Gdansk (Danzig) und Berlin geplant. Die Kosten für 
Übernachtung und teilweiser Verpflegung betragen 260,— €.
Anmeldeformular im Pfarrbüro erhältlich.
St. Lambertushaus und Kath. Pfarrzentrum St. Remigius
Für die Vermietung ist das Pfarrbüro Osthofen Tel.: 1434 zuständig.

Christusgemeinde Osthofen

Gott hat uns errettet und uns berufen mit heiligem Ruf, 
nicht aufgrund unseres Tuns, sondern aufgrund seiner 
freien Entscheidung und seiner Gnade.
2.Timotheus 1,9

Veranstaltungen
Freitag, 13.02.15 

15.30 Uhr  Jungschar
17.30 Uhr  Teenie
20.00 Uhr  Jugend
Sonntag, 15.02.15
10.00 Uhr  Gottesdienst mit musikalischer Anbetung und Kinder-

stunde
Montag, 16.02.15
20.00 Uhr  Gebetsstunde
Mittwoch, 18.02.15
16.00 Uhr - 
18.00 Uhr  „Lernen & Entdecken“
Donnerstag, 19.02.15
16:00 Uhr -
18:00 Uhr  „Lernen & Entdecken“
Gäste sind jederzeit herzlich zu den Veranstaltungen willkommen!
Evangelisch-Freikirchliche Christusgemeinde, Gemeindehaus: 
Neißestr. 34, 67574 Osthofen, E-Mai.: info@christusgemeinde.net, 
www.christusgemeinde.net, Tel. 06242-9127268

Ev. Freikirchliche Gemeinde Osthofen

Gemeindezentrum: An der Lehmgrube 2
Tel.: 06242-990033
E-Mail: info@efg-osthofen.de
Internet: www.efg-osthofen.de

Wochenvers:
„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit 
werden wir auch ernten.“ Galater 6,9

Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen
Freitag 13.02.15: 
18:00 Uhr  Jungschar / Teenager
Samstag 14.02.15: 
19:30 Uhr  Jugendkreis (ab 16J)
Sonntag 15.02.15: 
10:00 Uhr  Gottesdienst mit Kinderbetreuung
Mittwoch 18.02.15 
19:30 Uhr  Bibelstunde
Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen.
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Internationale Evangelische Gemeinde Osthofen

Sie sind bei uns herzlich willkommen!

Wir sind Christen aus verschiedenen Ländern und 
Kulturen, die gemeinsam Gottes Wirken in Seiner ganzen Kraft erleben 
möchten.
Unsere Gemeinden gibt es auch in anderen Ländern (Kongo, Irland, 
USA, China, …), sowie in Mainz und Wiesbaden.
Unsere Gottesdienste werden in Deutsch gehalten.
Zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen
Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr,
„praise ‚n pray“ dienstags um 20:00 Uhr
(findet in privatem Umfeld statt - bitte Ort erfragen)
und
„study ‚n praise“ freitags um 19:00 Uhr
(findet im Gemeinderaum statt)
sind Sie herzlich willkommen.
Gemeinderaum und Adresse:
Internationale Evangelische Gemeinde Osthofen - Israel Ministries, 
Ludwig-Schwamb-Straße 6, 67574 Osthofen
Kontakt:
Tel.: 06242-8209119
Email: info@israelministries-osthofen.de
Internet: www.israelministries-osthofen.de

Christusgemeinde Westhofen

Willkommen in der Christusgemeinde!
Ein Wort für die Woche:
Geh deinen Weg und zweifle nicht; der Herr wird mit 
dir gehen! Er ist in jeder Nacht dein Licht. Getrost! 
Du wirst es sehen. Geh deinen Weg und säume 

nicht, du sollst ihn fröhlich wagen! Und wenn es dir an Kraft gebricht, 
wird Gott dich liebend tragen. (Albert Bartsch)
Freitag, 13. Februar
16:30 - 
18:00 Uhr  Jugendtreff „Crossteen“ und „Crosskids“!
Für Kids ab der zweiten bis vierten Klasse findet Crosskids statt. Die 
Älteren, Kids und Teens ab der fünften Klasse, treffen sich parallel bei 
Crossteens. Herzliche Einladung!
Sonntag, 15. Februar
An diesem Sonntag feiern wir um 13:30 Uhr einen Familiengottes-
dienst mit dem Thema: Die besondere Perle. In diesem Gottesdienst 
stellen sich die Kinder und Teens der Gemeinde vor, die am biblischen 
Unterricht im Rahmen der Crosskids und Crossteens teilnehmen.
Dienstag, 17. Februar
17:00 Uhr Bibelgesprächskreis: Wir lesen und sprechen über die 

aktuelle Bibellese: Römer 3,9-20
Mittwoch, 18. Februar
19:30 Uhr Jugendkreis
Für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren. Herzliche Einla-
dung!

Seminare
Grundsätzlich gilt:
Anmeldung bis eine Woche vor Seminarbeginn beim Referenten oder 
über die Christusgemeinde.
Bei zu geringer Teilnehmerzahl kann der Referent das Seminar absa-
gen. Das wird dann mitgeteilt.

Kinderängste und Geborgenheit
Vampire unter dem Bett, Monster 
vor dem Fenster und Gespenster 
hinter dem Spiegel. Wie entstehen 
Kinderängste und wie kann man 
sie überwinden?
Donnerstag 26.02.2015
19.30 Uhr kostenfrei 
Seminarleitung: Susanne Immel

Hauskreise und Kleingruppen
Innerhalb der Christusgemeinde gibt es verschiedene Kleingruppen 
(Hauskreise), die sich privat bei Familien in Westhofen, Alsheim, Becht-
heim, Osthofen und Gundersheim treffen. 
Gäste sind herzlich willkommen. Wenn Sie Interesse haben, einen die-
ser Hauskreise zu besuchen, wenden Sie sich bitte an unseren Gemein-
schaftspastor Gerson Wehrheim.

Kontakt:
Besuchen Sie uns im Internet ... www.christusgemeinde-westhofen.de
Kontaktadresse: Gemeinschaftspastor Gerson Wehrheim, Seegasse 14, 
67593 Westhofen, Telefon: 06244 - 289

Ev. Kirchengemeinde Westhofen

Wir laden zu unseren Gottesdiensten und 
Veranstaltungen ein
Samstag, 14. Februar 
18.00 Uhr Gottesdienst in Abenheim,
                    Prädikant Marko Schäfer

Sonntag, 15. Februar 
18.00 Uhr  Gottesdienst in Westhofen
 Pfarrvikarin Lilli Agbenya
Samstag, 21. Februar 
15.00 Uhr  Kinder-Kirchen-Nachmittag in Westhofen
Sonntag, 22. Februar 
10.00 Uhr  Gottesdienst in Westhofen,
  mit Taufe von Emma Becker,
 Pfarrvikarin Lilli Agbenya

Unsere Veranstaltungen in der kommenden Zeit
Montag, 16. Februar 
14.00 Uhr  Frauenhilfe im Ev. Gemeindehaus
17.00 bis 
18.45 Uhr  Jungbläser nach Absprache im Bürgerhaus Westhofen
Dienstag, 17. Februar 
08.15 Uhr  Offener Kreis Nordic Walking
14.00 Uhr  Handarbeitskreis im Ev. Gemeindehaus
Mittwoch, 18. Februar 
19.30 Uhr  Posaunenchor im Bürgerhaus Westhofen
Donnerstag, 19. Februar 
10.00 Uhr  Krabbelkreis im Ev. Gemeindehaus
14.30 Uhr  Cafe Treff aktiv im Haus St. Michael
17.00 Uhr  Konfi-Kurs
Samstag, 21. Februar 
15.00 Uhr  Kinder-Kirchen-Nachmittag in Westhofen
Kirchenvorstandswahl 26. April 2015
Folgende Personen gehören dem endgültigen Wahlvorschlag an.
Westhofen:
Martin Bach, 44 Jahre, Freier Architekt;
Hans-Werner Balz, 61 Jahre, Großhandelskaufmann
Elke Ertel, 64 Jahre, Hausfrau
Karl-Ludwig Groebe, 58 Jahre, Winzer
Ingeborg Geppert, 65 Jahre, Hausfrau
Christiane Horle, 55 Jahre, Krankenschwester
Aurelia Holtkamp, 54 Jahre, Büroangestellte
Maren Kämpfert, 50 Jahre, Technische Angestellte
Erika Knirlberger, 60 Jahre, Diplomlehrerin
Ulrike Kühn, 57 Jahre, Krankenschwester
Birgit Nolte, 53 Jahre, Staatlich anerkannte Erzieherin
Annemarie Schuladen, 64 Jahre, Hausfrau
Ulrike Weis, 53 Jahre, Laborantin
Elisabeth Wittmann, 63 Jahre Hausfrau
Abenheim
Gabriele Fritz, 50 Jahre, Hausfrau
Annette Freisinger, 47 Jahre, Kaufmännische Angestellte
Marco Schäfer, 38 Jahre, Sozialpädagoge,
Birgit Steinfurth-Aumann, 59 Jahre, Krankenschwester
Caroline Trackert, 46 Jahre, Sozialarbeiterin
Gegen diesen Wahlvorschlag gibt es die Möglichkeit bis zum 23. Feb-
ruar 2015 Einspruch zu erheben.
Pfarrvikarin Lilli Agbenya
ist erreichbar unter Tel. 06244-905373
Das Pfarrbüro befindet sich ab dem 06.02. wieder in der Altbach-
gasse 1.
Das Büro ist vom 12.02. bis 19.02.2015 geschlossen.
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag: 14 - 16 Uhr; Freitag: 10 - 12 Uhr
Ev. Kirchengemeinde Westhofen
Altbachgasse 1, 67593 Westhofen
Tel. : 0 62 44 / 90 53 73, Fax.: 0 62 44 / 90 53 74
ev.kirchengemeinde.westhofen@ekhn-net.de
www.EvKgWesthofen-Abenheim.de
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Ev. Dekanat Worms-Wonnegau

Singen - ist Training für den gesamten Körper

Neuer Kinderchor - Singschule Wonnegau
Montag, 23. Feb. 2015, „Von-Dalberg-Schule“, Heßloch, 
Raum 1, 14.00 bis 15.00 Uhr
Unser erster öffentlicher Auftritt ist für den 21. und/oder 
22. März geplant. Wir wollen u.a. die Geschichte vom 
„Blinden Bartimäus“ singen und spielen.

Rosenmontag, 16.02.2015 keine Probe
Informationen bei Kristine Weitzel (kristine.weitzel@freenet.de, www.
kristine-weitzel.de)

Motettenchor
Rosenmontag: keine Probe
Montag, 23. Feb. 2015
Probe: 20.00 bis 22.00 Uhr
Ev. Gemeindehaus Westhofen,Ohligstr. 2
Passions-Konzert am 1. März 2015 um 17 Uhr
Ev. Kirche Bechtheim

J. Rheinberger: „Requiem in d“ für Soli und Chor
A. Vivaldi: Violoncello-Sonate a-moll, RV 43
Homilius: „Erwachet ihr Christen“ für Soli und Chor.
Nach dem Konzert können Sie gerne bei uns mitsingen.
„Heiteres aus Oper und Operette“ (geplant für Okt. 2015)
Rufen Sie kurz an und kommen Sie zur Probe.
Sie sind herzlich willkommen!

Collegium Vocale Westhofen
Fastnachtsdienstag: keine Probe
Probe: 24. Feb. 2015
Ev. Gemeindehaus Westhofen, Ohlig-Str.2
20.30 bis 22.00 Uhr
Die „Nicolai-Messe“ für Soli, Chor und Orchester von J. Haydn wird nun 
geprobt. Aufführung im April 2015

Gemeinsam statt Einsam!
Flötenquartett des Ev. Dekanates Worms-Wonnegau
Probe: Mittwoch, 25. Feb. 2015 von 18.30 bis 20.00 Uhr
Ev. Gemeindehaus Osthofen
Literatur: alte und neue Flötenliteratur (Händel und div. Bearbeitun-
gen)
Wir integrieren gerne neue Mitspielerinnen und Mitspieler.
Leitung und Info: Kristine Weitzel, Tel: 06242-60559
Alle Gruppen musizieren unter der Leitung von Kristine Weitzel, Tel: 
06242-60559
kristine.weitzel@freenet.de

Stellenausschreibung

Wir suchen zum 01.03.2015 für die Otto-Hahn-Schule in Westhofen, 
die Grundschule Bechtheim und die Grundschule Gundersheim in 
Teilzeit eine/n oder mehrere

Schulsekretär(e)/Schulsekretärin(nen)
Die Arbeitszeit ist wie folgt aufgeteilt:
•	 Otto-Hahn-Schule	Westhofen:	donnerstags	8	Stunden
•	 Grundschule	Bechtheim:	mittwochs	4	Stunden
•	 Grundschule	Gundersheim:	dienstags	4	Stunden.
Sie können sich flexibel bewerben, d.h. es besteht die Möglichkeit, 
sowohl alle drei Positionen an eine/n Bewerber/in zu vergeben 
oder diese auch nach Schulen getrennt auf mehrere Bewerber/
innen aufzuteilen.
Ihre Aufgabe: Sie unterstützen die Schulleitung bei verschiedenen 
Büro- bzw. Sekretariatsaufgaben.
Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe 5 TVöD.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt.
Für Rückfragen stehen wir unter 06244-590814 zur Verfügung.
Aussagekräftige Bewerbungen senden Sie bitte bis 20.02.2015 an:

Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau, 
Personalamt, Wormser Straße 23, 

67593 Westhofen.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung an, ob Sie an einer einzelnen 
Schule bzw. in welcher Kombination Sie gerne tätig werden würden.

Stellenausschreibung

Die Stadt Osthofen sucht ab sofort eine/n

Schriftführer/in

zur Anfertigung von Niederschriften über Sitzungen der städti-
schen Ausschüsse und Arbeitskreise.
Die entsprechenden Sitzungen finden regelmäßig in den Abend-
stunden statt.
Es handelt sich um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 
(Minijob), welches mit einem pauschalen Stundenlohn nach tat-
sächlichem Arbeitsaufwand vergütet wird (Teilnahme an der Sit-
zung und Ausarbeitung der Niederschrift).
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt.
Für Rückfragen stehen wir unter 06244-590814 zur Verfügung.
Ihre kurzgefasste Bewerbung (Bewerbungsmappe nicht notwen-
dig) senden Sie bitte bis spätestens 25.02.2015 an: 

Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau, 
Personalamt, Wormser Straße 23, 

67593 Westhofen oder per E-Mail an 
personalamt@vg-wonnegau.de

Zudem besteht die Möglichkeit, sich durch persönliche Vorsprache 
bei o.g. Anschrift oder direkt während der Sprechstunden beim 
Stadtbürgermeister der Stadt Osthofen als Interessent/in vormer-
ken zu lassen.
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Verkauf Einfamilienhaus in Gundheim
EFH unterteilt in zwei Mietwohnungen. 
Eigentümer: Ortsgemeinde Gundheim. 

Baujahr: 1964 - modernisierungsbedürftig. 
Wohnfläche insgesamt: 121 m2. Keine Maklergebühren. 

Gute Rendite - Kaltmiete gesamt: 450,- € im Monat. 
Preis: 55.000,- €.

Anfragen bitte unter: 01 78 / 70 81 37 26

HALLE, 280 m2,
abgeschlossene Hoffläche, 350 m2.

Hochborn, Telefon: 0 67 35 / 3 87

Altdachumdeckungen
Gerüstbau kostenlos · Schuttabfuhr mit eigenen LKWs

Kurzfristige Ausführung möglich

Schulz Dachdeckerei GmbH
67688 Rodenbach · Tel. 0 63 74 / 40 71

Richtig Schenken und VeReRben
Wie vererbe ich gerecht?
Warum ist das Berliner Testament meist falsch?
Wie vermeide ich Pflichtteil, Erbschaftssteuer und Erbstreit?

Vortrag: das eigene haus richtig vererben
Der Vortrag ist kostenlos, ohne Anmeldug und dauert 1 Stunde.

Mo. 23. Feb.  – 11.00 Uhr Alzey, Weingut der Stadt Alzey, Schlossgasse 14
Mo. 23. Feb.  – 15.00 Uhr bad kreuznach, Haus des Gastes, Kurhausstraße  22–24
Di. 24. Feb.  – 11.00 Uhr Mainz, TGM Mainz-Gonsenheim, Kirchstr. 45–47
Do. 26. Feb. – 15.00 Uhr Saulheim, Bürgerhaus, Am Westring 4
Mo. 02. März  – 11.00 Uhr Wiesbaden, Kurhaus, Kurhausplatz 1

Hauptkanzlei für Erbrecht in Saulheim
Nieder-Saulheimer-Straße 25
Tel.: 0 67 32/93 68 01
www.anwalt-batzner.de

GeschäftsanzeiGen online buchen: ReGistRieRen sie sich jetzt unteR „meinWittich“ bei WWW.Wittich.de

Vielen herzlichen Dank
für die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke

anlässlich meines

60. Geburtstages
Meinen Dank auch an:

Bürgermeister Walter Wagner, Ortsbürgermeisterin 
E. Kolb-Noack, meinen Kollegen/innen der FWG

auf Kreis-, Verbandsgemeinde- und Ortsebene, 
dem Vorstand des BWV Dittelsheim-Heßloch.

Helmut Erbeldinger
Dittelsheim-Heßloch, im Februar 2015
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Der letzte Dienst, den man Verstorbenen leisten kann,
verlangt volles Engagement, Einfühlungsvermögen,

Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit.
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Seriöse Organisation von Erd-, Feuer-
und Seebestattungen

mit Erledigung sämtlicher Formalitäten.
Breite Auswahl an Särgen, Urnen

und Pietätsartikeln.
Bestattungen auf allen Friedhöfen.

An der Weidenmühle 13 · 67598 Gundersheim
Herrnsheimer Hauptstraße 82

67550 Worms-Herrnsheim

☎ 0 62 44 / 49 10 + 75 44 + 0177 / 4 25 51 60
www.Schreinerei-Ring.de

Ring-Gundersheim@t-online.de

Er ist nun frei 
und unsere Tränen 
wünschen ihm Glück.

J. W. v. Goethe

Danksagung
Es ist sehr schwer, einen geliebten 
Menschen zu verlieren.
Tröstend ist es aber zu wissen, dass viele 
Menschen ihm so viel Freundschaft, Liebe 
und Achtung entgegengebracht haben.
Wir danken allen, die mit uns mitgefühlt 
haben und unseren 

Heiner Kiefer
auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Halyna Kiefer und Kinder 
mit Familie 
sowie Mutter Hella

Bermersheim, im Januar 2015

Treffpunkt
Deutschland.de

Reisemagazine

EntspannenWandern
R e l a x e n S t r a n d
SonneURLAUB
CampingGenießen

Wonnegau
FreudeDEUTSChLAnD
F e i e r n M u s e e n

Familienanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt

Foto: Marlies Schwarzin / pixelio.de

...und plötzlich ist alles Andere so unwichtig.

Wirschu Fedorowicz
* 13.04.1957     † 17.01.2015

Viele Worte sind gesprochen und geschrieben worden.
Viele stumme Umarmungen, viele Zeichen der Liebe und 
Freundschaft durften wir erfahren.
Dafür sagen wir einfach nur DANKE.
Besonderen Dank Herrn Pfarrer Heyer, Bruno u. Gabi Koch.

Christa Marchlewski, Basia, Arek, Silvia, 
Bärbel und Dieter

Bechtheim, im Januar 2015



Wonnegau - 35 - Ausgabe 7/2015 I 13. Februar 2015



Wonnegau - 36 - Ausgabe 7/2015 I 13. Februar 2015

Keramik + Naturstein
• Verlegung von Fliesen und Naturstein
• Badgestaltung
• Terrassensanierung

• Balustradengeländer Michael Scheffel
• Reparaturarbeiten    - Fliesenlegermeister -

Hauptstraße 10A · 67596 Frettenheim
Tel.: 06733/969023 · Fax: 06733/969023
Mobil: 0160/96457008
E-Mail: service@keramik-naturstein.de
Internet: www.keramik-naturstein.de

Wir planen mit Ihnen Komplett-Bäder, auch in 
seniorengerechter Ausführung!
• Heizung • Sanitär
• reg. energie
• Spenglerei • Solar
• KundendienSt

67599 Gundheim, Sonnenbergstr. 2, Tel 06244/99994
Fax 06244/99995, E-Mail: info@biganski.de, www.biganski.de

Europaallee 2 • 54343 Föhren

Wir suchen eine/n zuverlässige/n

Zeitungszusteller/in
für die Verbandsgemeinde Wonnegau 

in Osthofen

Sie sind jede Woche am Freitag für uns tätig.

Wir liefern die Zeitungen an Ihr Haus. Die Bezahlung erfolgt 
monatlich, Beilagen werden extra vergütet.
Der Zustellervertrag wird im Rahmen der Minijobs geregelt.
Wir suchen Schüler/-innen, Rentner/-innen sowie 
Hausfrauen/-männer. Bewerben können Sie sich per E-Mail: 
vertrieb@wittich-foehren.de oder Telefon: 06502 / 9147-713 
oder 06502 / 9147-716

Amtsblatt 
der Verbandsgemeinde Wonnegau
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mit den Ortsgemeinden Bechtheim • Bermersheim • Dittelsheim-Heßloch • Frettenheim • Gundersheim
• Gundheim • Hangen-Weisheim • Hochborn • Monzernheim • Westhofen und der Stadt Osthofen

Der Frühling naht und unsere Öffnungszeiten sind ab März 
wieder täglich und länger als im Winter. 

Wir suchen daher Mitarbeiter/innen 
für den Bereich Service

sowie auch als Koch/Köchin, Beikoch/Beiköchin.
Gerne lernen wir Sie auch an! Arbeitszeiten nach Absprache. 

Wir freuen uns über Ihren Anruf unter:
Telefon: 0 62 46 / 62 18 • Mobil: 01 70 / 9 30 92 43

Die Kleine Kneipe am Eicher See 
Rheinpromenade 46• 67575 Eich

Alten- und Pflegeheim GmbH
67595 Bechtheim • Schwanenstraße 2

Wir bieten ab sofort eine Stelle an für eine/n

Für eine Vorstellung rufen Sie bitte an.
Mo.-Fr. nach 10.00 Uhr • Telefon: 0 62 42 / 9 11 28 -11

exam. Pflegefachkraft (100%)

sowie Pflegehelfer (50%)

stellen anzeigenannahme 0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft

anzeigen online buchen:
www.familienanzeigen.wittich.de

Mit Freude
selbst gestalten!
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Herr Schüttler, WO (0 62 41) 65 03

Versichern heißt verstehen.

Versicherungen aus einer Hand
für Privat- und Gewerbekunden

Subdirektion

Markus Jüllich

Sicherheit in jedem Fall
Für jede Lebenslage erstellen wir Ihnen gerne ein 
passendes Rundum-Angebot. Mit Versicherungen, 
Bausparen und weiteren Finanz-
dienstleistungen aus einer Hand. 
Individuell auf Sie zugeschnitten!

Zentrale Westhofen
Mettenheimer Weg 18
67593 Westhofen
Tel.  0 62 44 / 91 81 71
Fax 0 62 44 / 91 81 72

www.facebook.com/juellich.versicherungen · www.juellich.com

Zweigstelle Alsheim
Königsbergstraße 1
67577 Alsheim
Tel.  0 62 49 / 80 434 20
Fax 0 62 49 / 80 434 23

Seit über 30 Jahren: Computer mit Service

Zu jeder Zeit selbst gestalten. 
Familienanzeigen ONLINE BUCHEN: 

www.wittich.de

lassen sie sich von uns beraten:

info@wittich-foehren.de

Wir lassen Sie mit Ihrer Werbung nicht im Regen stehen!
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Valentinstag
     am 14. Februar

(iPr). Der Valentinstag am 14. 
Februar ist zu einem wichti-
gen Datum für alle Verliebten 
nicht nur bei uns in Deutsch-
land geworden. Unsere Exper-
ten haben hier ein paar nicht 
ganz alltägliche Geschenkideen 
rausgesucht.
Egal ob der Tag nun auf den 
christlichen Märtyrer Valen-
tinus zurückgeht oder auf ein 
Gedicht des englischen Schrift-
stellers Geoffrey Chaucer aus 
dem 13. Jahrhundert: Die 
Tradition, die Liebste an die-
sem Tag mit einer Aufmerk-
samkeit zu überraschen, kam 
erst in den 50er Jahren durch 
amerikanische Soldaten nach 
Deutschland.
Viele Deutsche nutzen den Va-
lentinstag, um ihren Liebsten 
ein kleines oder großes Ge-
schenk zu machen. Neben ei-
nem schönen Blumenstrauß 
oder etwas Süßem kommt 
ein romantischer Restaurant-
besuch zu zweit immer gut 
an. Aber es gibt auch andere 
Möglichkeiten, dem Partner 
des Herzens eine besondere 

Freude zu bereiten. Tickets für 
Musical oder Konzert, Gut-
scheine für eine entspannende 
Massage oder ein traumhaftes 
Wellness-Wochenende oder 
ein neuer Duft sind gerade bei 
Frauen sehr beliebt. Männer-
herzen kann man dagegen mit 
schönen Kopfhörern oder ei-
nem Traum-Mietwagen für den 
Ausflug am Valentinstag über-
raschen. 
Es muss aber nicht immer nur 
eine Veranstaltung zu zweit 
sein. Familien können z.B. ge-
meinsam einen schönen Tag im 
Zoo oder einem Erlebnis park 
verbringen. Nicht nur Kinder 
haben hier ihren Spaß. Und 
wenn die Familie schonmal zu-
sammen ist, kann der Tag auch 
gleich für ein paar schöne Fo-
tos im Fotostudio genutzt wer-
den – ein Geschenk, das bleibt. 
In jedem Fall bietet auch 
ein Stadtbummel viele Anre-
gungen, denn gerade zum Va-
lentinstag lassen sich die 
örtlichen Einzelhändler wie-
der viel Interessantes einfallen. 
Und das gilt es zu entdecken.

Geschenktipps für Unentschlossene 
Am 14. Februar ist Valentinstag: 
hier ein paar Tipps für Verliebte

Einfach herrlich: Ein Massagegutschein oder ein Verwöhnwochen-
ende in einem Wellnesshotel kommen bei Frauen gut an. Hier kann 
Mann nichts falsch machen. Foto: Busse und Busse-Vossler/interPress

(djd/pt). Ein gemütliches Sekt-
frühstück im Bett, eine ro-
mantische Kutschenfahrt, ein 
gemeinsamer Spaziergang am 
einsamen Strand oder ein ge-
nussvolles Schlemmermenü: 
Am Valentinstag wünschen 
sich Verliebte vor allem viel 
Zeit füreinander. 
Denn Alltagsstress, Beruf oder 
Kinder lassen dafür oft nur we-
nig Gelegenheit. Warum also 
nicht mal einen Kurzurlaub zu 
zweit planen? Da der 14. Fe-
bruar 2015 auf einen Samstag 
fällt, steht einem Kuschelwo-
chenende - das auch verlängert 
werden kann - nichts im Wege.

Romantische Tage - von Berlin 
bis in den Schwarzwald
Die Auswahl an schönen Ho-
tels in Deutschland ist groß. Je 
nach Lust und Laune kann es 
dabei in Metropolen wie Ber-
lin, Hamburg oder München 
gehen, in romantische Städte 
wie das mittelalterliche Ro-
thenburg ob der Tauber oder 
nach Heidelberg, in stille Na-
turidylle wie den Schwarzwald 
oder zum „Meeresluftschnup-
pern“ an Ost- und Nordsee. 

„Viele Hoteliers bieten zum 
Valentinstag spezielle Roman-
tikarrangements an - mit roten 
Rosen und Sekt auf dem Zim-
mer, verwöhnenden Massagen 
und Candle-Light-Dinner“, 
weiß Reiseexperte Mario Kus-

ka von Kurzurlaub.de. Der 
Marktführer für Kurzreisen 
in Deutschland hat das ganze 
Jahr über mehr als 24.000 ver-
schiedene Kurzreisepakete in 
seinem Programm, darunter 
zahlreiche Arrangements zum 
Valentinstag.

Prickelnde Erlebnisse, die im 
Gedächtnis bleiben

„Am besten überlegt man be-
reits vorab, womit man seinem 
Partner eine Freude machen 
kann. Gemeinsame Erlebnis-
se wie Theater-, Musical- oder 
Museumsbesuche können die 
Liebe ebenso stärken wie ro-
mantische Kuschelstunden im 
Bett“, so Mario Kuska. 
Auch Außergewöhnliches 
wie eine Ballonfahrt oder 
ein Abendessen bei absoluter 
Dunkelheit in einem Dark-
Restaurant seien prickelnde 
Unternehmungen, die lange im 
Gedächtnis blieben. „Es gibt 
zahlreiche Arrangements, die 
bereits das eine oder ande-
re Event beinhalten. So kann 
man im Urlaub viel erleben 
und dennoch Geld sparen“, be-
tont der Reiseexperte und rät: 

„Zu viele Aktionen sollte man 
bei der Kurzreise allerdings 
nicht einplanen. Schließlich 
stehen ja dabei das gemeinsa-
me Genießen, Kuscheln und 
Abschalten vom Alltag im Mit-
telpunkt.“

Kuscheln am Valentinstag
Ein romantischer Kurzurlaub kann die Liebe stärken
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06241-849969
TN

S INFRATEST

Gesamt-
note

GUT (1,8)

Rumpsteak mit Zwiebeln oder Kräuterbutter, Salat und Brot
Handkäsespezialitäten
Geschmorte Beinscheiben mit Fächerbechamelkartoffeln
(diese sind nur mit Voranmeldung möglich)

Bierstube & Weinschänke

Rumpsteak in der Altbach wieder zu haben!

Gerne können Sie sich auch in unserem kleinen Café 
mit hausgemachtem Kuchen verwöhnen lassen.

Walter-Rathenau-Str. 6 • 67574 Osthofen • www.zur-brille.de
Tel.: 06242/9125490 • Mobil: 0176/79001257

Mi. - Mo. ab 15 Uhr geöffnet, Dienstag Ruhetag

freut sich auf Ihren Besuch.

Energieberatung rund um das Dach

➢ Zimmererarbeiten
➢ Dachdeckerarbeiten
➢ Spenglerarbeiten

Geschäftsführer und Dachdeckermeister
Dipl.-Ing. Hans Neumer

67583 Guntersblum, Hauptstraße 19
Tel. 06249 / 8333, Fax 06249 / 8637

info@deimel-dach.de, www.deimel-dach.de

Pelletsfeuerung

In den Edlen Weingärten 25
67596 Dittelsheim-Heßloch
www.grothe-heizungsbau.de
Telefon 0 62 44 / 51 35
Fax 0 62 44 / 5 72 55
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